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Vorwort.

D ie  Bestrebungen des westpreussischen Geschichtsvereins, dem zur 
Zeit 675 M itglieder angehören, sind durch die L iberalität der Provinzial
behörden und die rege Betheiligung der Geschichtsforscher wesentlich 
gefördert worden.

Im W inter 1881/82 wurden fünf Y orträge gehalten:
1. Dr. K estner: „D er T horner Aufstand**;
2. A rchidiakonus B ertling: „E in Franzose über die Geschichte W est- 

preussens“ :
3. Gym nasiallehrer Dr. Preuss-Ivulm : „Die D issidentenfrage und die 

Theilung P o lens“ ;
4. O berlehrer Dr. Damus: ,,Danziger B erichte über den Anfang dos 

Schwedisch-Polnischen K rieges 1655“';
5. D irector Dr. Y ölkel: „Die W ahl S tephan Bathory’s“ ; 

und im W inter 1882— 83 sechs V orträge:
1. Dr. K estner: ,,W ie Thorns K irchen katholisch wurden“ ;
2. A rchidiakonus B ertling: ,,Die Christoferus-Brüderscliaft des Danziger 

A rtushofes“ ;
3. O berlehrer Dr. M artens: „Stenbock’s Brill 1704“ ;
4. Gym nasiallehrer Dr. B uske: „H einrich von Plauen in der Geschichte 

und der Sage“ ;
5. Gym nasiallehrer D r. Denicke-Marien w erder: „V on der deutschen H anse“;
6. D irector D r. Panten : „D anzig’s R ückkehr unter Preussische H err

schaft 1814“ .
V on der Zeitschrift sind seit Mai 1881 die H efte V —X  erschienen 

und durch die Buchhandlung von Th. B ertling-D anzig zum Preise von 
2 Mk. resp. 1,50 Mk. pro Heft zu beziehen.

An grösseren W erken gelangt zunächst ein Culmer Urkundenbuch, 
bearbeite t vom Domvicar Dr. W oelky, zur A usgabe, dessen Druck bereits 
beginnt.

Die mit uns in V erbindung stehenden V ereine haben den Schriften
austausch freundlichst fortgesetzt. Es gingen uns zu:

1. von dem historischen V erein für Erm land:
Monumenta hist. W armiensis Band V II. III. Abth.,
B ibliotheca W arm iensis, Band III. 1 Heft. B raunsberg 1882, 
Zeitschrift Band V II, H eft 3;



IV

2. von der Felliner literarischen Gesellschaft:
Jahresberich t pro 1882. Fellin  1883 und
Dr. Th. Schiemann, das älteste schwedische K ataster Liv- und 

Estlands. E ine E rgänzung za den baltischen Güterchroniken. 
8°. R eval 1882;

3. vom hansischen Geschichtsverein:
H ansische Geschichtsbl., Jah rg . 1880/81 und 82. 8°. Leipzig 

1882. 1883;

4. von dem historischen V erein für den Regierungsbezirk M arienwerder:
Zeitschrift, H eft IV  u. V, Abth. 1 u. 2. M arienwerder 1882;

5. von dem V ereine fü r M ecklenburgische Geschichte und A lterthum s
kunde zu Schwerin:

Jahrbücher und Jahresbericht. XLV1I. Jahrgang. Schwerin 1882;
6. von dem V ereine für die Geschichte der S tad t Meissen:

M ittheilungen, H eft 1. 8°. 1882;

7. von dem Germanischen National-Museum zu Nürnberg:
A nzeiger für K unde der deutschen V orzeit. Jah rg . 1882;

8. von dem vom historischen V erein für N iedersachsen:
Zeitschrift Jah rgang  1882;

9. von der Posener Gesellschaft der F reunde der W issenschaft 
(Towarzystwo Prczyjaciol N auk Posnanskiego):

Jahresberichte I., II., V III.— X L 1860 ff.
. W egner, L., sejm Grodzieriski ostatni Poznan. 1866;

10. von der Rügen-Vorpommerschen Section des V ereins für Pom m ersche 
Geschichte.

41— 44. Jahresbericht.
Dr. Pyl, N achtrag zur Geschichte des K losters Eldena;

11. von dem Vereine für die Geschichte von Ost- und W estpreussen:
Sim. G runau’s P reuss. Chronik Band II, Lief. II.
Acten der Ständetage Bd. III, Lief. II.;

12* von der Gesellschaft für Gesch. und A lthum skunde der O stseepro
vinzen Russlands:

M ittheilungen aus der livländischen Geschichte, X III. Bd., H eft
1 und 2, R iga 1881 und 1882;

13. von dem V erein für die Geschichte und A lterthum skunde Schlesiens:
Zeitschrift Bd. X V I und R egister, Breslau 1882. —  Cod. Diplom. 

Silesiae, Band X I, 4° Breslau 1882;
14. von der Kgl. B ibliothek in S tu ttg art:

W ürtem berg. V ierteliahrshefte für Landesgeschichte Jahnrane: V., 
2°. S tu ttgart 1882;



15. von dem V erein für Thüringische Geschichte und A lterthüm er:
Zeitschrift N. F ., II. Bd. H eft 4, III . Bd. H eft 1 u. 2. Jen a  1882.

Das Reichspostaint sandte uns den K atalog seiner Sammlungen.
F erner erhielten wir von F re iherrn  Leopold von Borch seine beiden 

W erke: B eiträge zur Rechtsgesch. des M ittelalters mit besonderer R ück
sicht auf die R itte r und Dienstmannen fürstlicher und gräflicher H erkunft. 
4°. Innsbruck 1881 und Gesch. des K aiserl. K anzlers K onrad, L egat in 
Italien  und Sicilien, Bischof von Hildesheim und von W ürzburg und dessen 
V ertheidigung gegen die Anklage des Y errathes. 2. Aufl., 8°. Innsbruck 1882, 
von H errn  D irector M ieske: Baltische Studien V II., VIII., X II. Jahrgang, 
B eiträge zur Kunde Pommerns, Jahrgang  1— 2, 4 — 6 u. a., von H errn  
L andgerichts-Präsidenten von Schum ann: Die Jahresberichte des historischen 
Vereins zu M ünster für die Jah re  1874— 77 und des westfälischen Provinzial- 
V ereins für W issenschaft und K unst 1874, 1876— 78, von H errn  R itte r
gutsbesitzer T reichel: Sieben seiner in verschiedenen Zeitschriften er
schienenen Aufsätze, von H errn  Dr. W aldmann in Fellin : Seine A bhand
lung zur Geschichte des Bernsteins und von H errn  Polizei - L ieutenant 
Zieske in B erlin: Studien zur Geschichte von Schloss Kischau.

Allen Gebern sprechen wir hierm it unsern D ank aus und ersuchen 
aufs neue U rkunden, Chroniken und K arten  uns zuzuwenden.

In den Generalversammlungen vom 18. Mai 1882 und 26. Mai 1883 
ward über die V ereinsthätigkeit B ericht ersta tte t, der V orstand durch 
Neuwahl des L andgerich ts-P räsidenten  von Schumann und W iederwahl 
der statutenm ässig ausscheidenden M itglieder ergänzt und über die vor- 
gelegten Rechnungen D echarge ertheilt.

D a n z ig ,  den 31. Mai 1883.

Der Vorstand
des Wcstprcussischen Gcschichtsvereins.

Dr. Anger, Baum, Bertling, Dr. Carnuth,
Oberlehrer in Elbing. Consul, Archidiakonus, Director.

Schatzmeister. Schriftführer.

Ehrhardt, Dr. Kruse, Dr. Kayser, Dr. Panten,
Reg.-Baurath. Provinzial-Schulraih, Dornpropst in Breslau. Director.

Vorsitzender.

Dr. Prowe, von Schumann,
Professor in Thorn. Landgerichts-Präsident.

Dr. Strebitzki. von Winter,
Oberlehrer in Neustadt, (Jeheimcrath und Oberbürgermeister,
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7. Mitglieder-Verzeichniss
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H e r o d ö t s  G e lo n e n  

keine preussisch-litauische Völkerschaft.

Von

Stanislaus Maronski,
Gymnasial-Oberlehrer a. I).





Stanislaus Maro nah!. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft. 3

Schon früher hat man die Behauptung ausgesprochen, es gehörten 
die G e lo n e n , ein, wie w ir das sehen werden, nach H erodot’s Berichten 
scythisch-hellenisches, zwischen Don und W olga ehemals ansässiges Misch
volk, zu den Vorfahren der heutigen L itauer. In  jüngster Zeit aber ist 
diese Behauptung noch specieller dahin ausgespomien w orden, dass sie 
mit den G alindern, die man zu der preussisch-litauischen Völkerfamilie 
zählt, identisch wären, und hat man es unternommen, die G laubwürdigkeit 
dieser A nsicht durch eine ausführlichere Argum entation zu stützen und 
zu sichern.

Nun will es mir aber scheinen, dass diese A rgum entation, von vor
gefassten Meinungen ausgehend, sowohl in einzelnen Momenten unzuver
lässig und verkehrt als auch im Ganzen in leichtfertiger W eise constru irt 
ist, weshalb sie nur ein nichtiges und verkehrtes R esultat, ein trügerisches 
Irrlich t, das in die ernsten H allen der Geschichtschreibung keinen Eingang 
finden darf, geschaffen hat, und dass demnach die Identificirung der Gelonen 
mit den Galindern in das Reich der Mythe und müssiger Einfälle zu ver
weisen sei.

Diese meine A nsicht habe ich nun versucht im Nachfolgenden ein
gehender zu begründen; zu welchem Zwecke ich die N achrichten über Land 
und V olk der Gelonen, welche aus den Quellen des A lterthum s fliessen, 
mit k ritischer W ürdigung und Beleuchtung derselben zusam m engestellt, 
dann aber erw ähnte Argum entation einer ebenfalls kritischen Prüfung und 
Abwägung unterzogen habe.

Der erste, aber auch einzig verhältnissm ässig zuverlässige Zeuge ist 
H erodot, „der V ater der Geschichte“ (ca. 450 a. Ch.). —  Dieser bereiste 
die nordwestlichen K üsten des Pontus; wohnte eine Zeit lang in Olbia, 
einer griechischen Pflanzstadt am Ausfluss des H ypanis (Boh); machte 
von hier aus Ausflüge nach den nördlich gelegenen G egenden;1) zog eifrig 
und wissbegierig Erkundigungen über nahe und entlegene Länder bei den 
umwohnenden Scythen, bei Beamten scythischer Könige, bei griechischen 
Kaufleuten und scythischen Zwischenhändlern e in .2) Und doch w ar es

*) Herodot IV, 81.
-) Vgl. Dahlmann, Forsch, auf dem Geb. d. Geschichte II, 1 squ. — Niebuhr, 

Kleine histor. Schrift I, 354 squ.
1*



ihm, dem treuherzigen Erzähler, nicht möglich, das ethnographische Bild 
der Gelonen mit deutlichen Zügen und scharfen Umrissen zu zeichnen. 
Seine diesbezüglichen N achrichten fliessen spärlich , und sind dabei zum 
Theil unklar und widersprechend.

E r erzählt n u n ,*) dass die Gelonen ursprünglich von Hellenen stammen, 
welche aus griechischen K üsten- und H andelsstädten zu den Budinen, einem 
ausgebreiteten, zahlreichen V olke, gekommen wären, in deren Lande sic 
sich niedergelassen hätten. H ier bauten sie eine hölzerne S tadt, Gelonos 
gen an n t.2) Jede Seite ih rer Mauern, die sehr hoch und aus Holz erbaut 
war, sei 30 Stadien lang. Auch die W ohnungen und Tempel seien aus 
Holz aufgeführt. Sie verehrten verschiedene griechische G ottheiten, und 
begingen zu E hren des Dionysus ein trieterisches Fest. Sie bedienten 
sich auch halb scythischer, halb hellenischer S p rache .3) An G estalt und

1) IV, 108, 109.
2) Szafarzyk, Sfowiariskie Starozytnosci, I, 270, der die Budiner für Slaven hält, 

meint, jene Stadt habe wohl eigentlich Budy, Budyn — eine in slavischen Ländern sehr 
oft vorkommende Benennung — geheissen, in welcher hellenische Kaufleute wohnten, und 
deutet somit an, der Städtenamen Gelonos wäre erdichtet. Es ist dies eine Vermuthung, 
auf die, weil sie nicht weiter begründet ist, kein Gewicht gelegt werden kann. Allerdings 
bedeutet das slavische Buda, Plural Budy, hölzernes Haus, Hütte, Bude.

*) Szafarzyk, I, 269, will aus obiger Stelle Herodots, die wir abgekürzt im Texte 
anführen, den Schluss ziehen, es hätten zwar die Gelonen eine scythisch-hellenische Misch- 
spräche gesprochen, aber die Sprache der Budinen wäre sowohl von dem scythischen als 
auch griechischen Idiom verschieden gewesen. Die Stelle (IV, 108) lautet wörtlich: 

‘E x d's T ivy Sfj.noQLüii' sl-avccGTcivTEs ( o t  o ix r jc a v  s p  tolgi Bo vS lvolgi y. cd y^oiaO tj

Ta (xhv I x v O ix r j ,  tu J e cE?.?.t]vixij x q e w v t m . E s  liegt doch wohl nun so ziemlich auf der 
Hand, dass der logische Zusammenhang, mit Ausschliessung jeder anderen Deutung, nur 
die zulässt, dass die Sprache der Budinen die scythische war. — Zudem berichtet auch 
Hcrodot (IV, 109), sie hätten eine nomadische Lebensweise geführt, wa3 doch bekanntlich 
zum grossen Theile mit zu den Ziigen scythischen Volkscharacters gehört. Ausserdem 
dürfte für ihre scythische Abkunft auch der Umstand sprechen, dass, als Darius 513 seinen 
Feldzug gegen die pontischen Scythen unternahm, und dieselben die benachbarten Völker 
um Hilfe ersuchten, die stammfremden Völkerschaften, die Agathyrsen, Neuren, Androphagen 
und Melanchlänen dieselbe versagten, dagegen die Budinen, Gelonen und Sauromaten, doch 
wohl eiDgedenk ihrer Stammverwandtschaft sie bereitwilligst geleistet haben. — Allerdings 
setzt unser Gewährsmann die Budinen ausserhalb der Grenzen seiner Scythika, die er 
sich als ein gleichseitiges Viereck vorstellt (IV, 101), dessen Basis, in der Ausdehnung 
von der Ister-Miindung bis zur Mäotis, 20 Tagereisen, also 100 Meilen beträgt (1 Tage
reise berechnet er mit 200 Stadien =  5 Meilen. IV, 101). Da er die Höhe ebenfalls auf 
20 Tagereisen ansetzt, so würde die nördliche Grenze auf den 52. Breite-Grad treffen, 
was allerdings zu weit nach Norden gegriffen ist, da nach anderen Andeutungen bei Herodot 
die Nordgrenze annähernd durch eine Linie, die man sich von Kiow nach Charkow ge
zogen zu denken hat, abgeschnitten wird. — Östlich reicht aber sein Scythien nur bis 
zum Don, wie er das auch sonst (IV, 57, 100) ausdrücklich hervorhebt. — Darauf 
stützen nun die Gegner ihre Ansicht, die dahin geht, dass die Budinen scythischer A b 
stammung waren. — Indessen ist jenes politische Scythien Herodot’s nur ein geographischer

4  Stanislaus Marohslci. Herodot’s Gelonen keine preussisch litauische Völkerschaft.



Farbe unähnlich den nomadisirenden B udinen,1) trieben sie A cker und 
Gartenbau. Es würden daher auch diese mit U nrecht Gelonen genannt. 
Ih r Land ist m it aller A rt von W aldung dicht bewachsen und do rt, wo 
der W ald am dichtesten, findet man einen mit R ohr und Sümpfen umge
benen See. —  Aus dieser Schilderung ergiebt sich auch noch, dass, weil 
die T rie terika  eigentlich in B öotien, hauptsächlich auf dem Cithäron, 
gefeiert wurden, man vielleicht annehmen darf, es sei der weitere M utter
s taa t der ursprünglichen Zuzügler Böotien gewesen. —  Da sie ferner so 
bald und so gründlich, wenigstens was die Sprache anbetrifft, scythisirt 
wurden, was doch eine auffallende Erscheinung is t, da ja ,  wie bekannt, 
die hellenischen Colonisten das T alen t besassen, „das N ationale in der 
Fremde geltend zu machen und zu bew ahren“ : so ist wohl anzunehmen, 
dass die ersten A nsiedler gering an Zahl waren ̂  und dass zu dem nun
mehr entstandenen Mischvolke die einheimischen Budinen das grösste 
C ontingent gestellt haben.2)

Begriff. Herodot bezeugt das selbst, indem er berichtet, dass mau die Bewohner dieses Landes 
in eigentliche (wahre), deren Zahl eine kleine wäre, und in uneigentliche, unterworfene 
Scythen eintheilte (IY, 71, 81). — Die letzteren sind daher stammfremde Völkerschaften, 
so die Gerrhen, so die pflügenden, so die Ackerbau treibenden Scythen. Wie nun nicht 
alles, was in diesem pontischen Scythien wohnte, zum Scythen-Volke gezählt werden darf, 
so gab es auch noch Scythen, die ausserhalb desselben hausten; so die asiatischen, die ja 
auch Herodot kennt (I, 201, YII, G4), und die nördlich des caspischen Meeres bis zu den 
unbekannten Ländern, östlich bis nach der Tatarei und Tibet hin wohnten. — Da man 
aber bekanntlich im Alterthum den Tanais gewöhnlich für die Grenzscheide von Asien 
und Europa ansah, so konnte jener demnach die asiatischen Budinen den europäischen 
nicht schicklich zugesellen. — Schliesslich zählt er sie auch sammt den Budinen und 
Sauromaten ausdrücklich den Scythen zu (Iccvoo/jctua y. ul Bovölvol y.cd Te/mvol . . . .  
eqj&tjaccr nol/M oi 2xv&ai rovg Iltoaac;. IY, 136). — In Betreff ihrer Abstammung 
sind in neuerer Zeit verschiedene Ansichten ausgesprochen und verfochten worden. So 
haben Männert, Halling sie für einen germanischen, Buchholz, Uphagen, Ossolinski, 
Szafarzyk für einen slavischen Volksstamm erklärt. Jedoch sind ihre Argumente durchaus 
nicht von der Art, dass sie das Zeugniss Herodots zu Falle bringen könnten. Zeuss 
(die Deutschen und die Nachbarstämme, p. 280, 703) hält sie für identisch mit den 
späteren Alanen, die er fiir ein scythisches Nomadengeschlecht ausgiebt. — Wenn er aber 
der Ansicht huldigt, die auch Müllenhoff (Monatsber. d. Berliner Akad. 1866, p. 549 squ.) 
vertheidigt hat, es wären die Scythen ein persisch-medisches Volk gewesen, so kann ich 
mich dieser Ansicht nicht anschliessen, da doch die Gründe, dass sie der finnisch- 
turanischen Völkerfamilie angehören, diejenigen, welche für ihre indo-europäische Gemeinschaft 
sprehen sollen, bei weitem überwiegen. — Es erzählt ja schon Herodot (I, 73), dass, als 
einst scythische Nomaden nach Medien geflohen waren, und sie vom Kyaxares gastfreundlich 
aufgenommen wurden, dieser ihnen medische Knaben übergab, die sie die scythische Sprache 
lehren sollten.

1) Sonderbarerweise zählt Sadowski (Die Handelsstrassen der Griechen und Römer, 
p. 82) die Budinen zu den sesshaften Völkern!

2) Zutreffend ist auch Sadowski’s Bemerkung (p. 78), dass die Colonien am Schwarzen 
Meere keineswegs dermassen übervölkert waren, dass sie im Staude sein sollten, zahlreiche 
Colonistenhaufen auszusenden.

Stanislaus Marohski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft. 5



W ir erfahren ferner aus H erodots Erzählungen, dass die Gelonen 
ihre eigenen Könige hatten, unter deren Führung sie sich an dem scyt'hi- 
schen V ertheidigungskam pfe gegen Darius betheiligten und denselben auf 
seinem Rückzuge bis zum Istrus verfo lg ten .1) — Sonst aber erschienen 
sie, wenn auch als ein selbstständiges V olk , so doch nur als ein unbe
deutendes Anhängsel der Budinen, weshalb auch H erodot bei der ErzähluDg 
von dem Einfalle des Darius in ih r Land und von dem V erbrennen ihrer 
hölzernen S tadt Gelonos, nicht sowohl ihren als vielmehr den Namen der 
Budinen, als den des H auptvolkes n e n n t.2)

Um aber ihre W ohnsitze zu erm itteln, ist es nötliig, einen Blick auf 
die Budinen zu werfen, unter und neben denen sie wohnten, und das von 
diesen bewohnte Land festzustellen.

Wo letzteres lag, darüber sind die Geschichtsforscher nicht einig. 
Sie theilen sich in dieser Beziehung in 2 Gruppen, von denen die eine 
dasselbe westlich in den weiten Flächen zwischen der W eichsel und dem 
Don, die ändern aber östlich zwischen Don, W olga, dem kaspischen 
Meer und dem Kaukasus suchen. B a je r3) und Naruszewicz*) sehen das 
G ebiet zwischen W eichsel, Bug und Prypec für der Budiner W ohnsitz 
an. Nach S adow sk i5) sollen sie in Podlachien, den von den fruchtbaren 
T hälern des m ittleren Bug und der Narew umsäumten w aldbedeckten 
Ebenen gehaust haben. W ie Szafarzyk,6) und nach ihm Sierikiwicz,7) 
Danilowicz8) u. A. behaupten, hätte  man als ihren W ohnsitz das wollynisch- 
weissreussische T iefland, anhebend von dem Quell-Gebiete des Dniestr 
über das Strom gebiet des P rypec und die gewaltigen R okitno-P irisker 
Sümpfe hinweg, bis zu den F lussthälern derB eresina, zu betrachten. R eich ard 9) 
endlich bring t sie in dem ebenen, fruchtbaren und zum Theil auch holz- 
reichen Lande, zwischen dem m ittleren Dniepr und dem Don unter. — 
Von denen die an den östlich vom Don sich hinstreckenden Ländern fest- 
halten, erkennt K a p p 10) das heutige Gouv. A strachan als ihren W ohnsitz an. 
Z eu ss11) findet sie in dem W inkel zwischen dem kaukasischen Gebirge und

6 Stanislaus Marohski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft.

1) IV, 102. 119. 120. 136.
2) IY, 123.
3) De situ Scythiae. Comment. Acad. Petropol.
4) Historya Narodu Polskiego I, Karte No. 1.
5) p. 79.
6) I, 264.
7) Slowianszczyzna im Skarbiec IV , 406. A
8) Skarbiec Diplomatöw, p. 2.
9) Des Darius Feldzug im Lande der Scythen, Hertha XI, 1. p. 3—81.

1°) Pomp. Mel. De situ Orbis Index, s. v. Budini.
ii) p. 274.



dem kaspischen See, wo später die Alanen auftreten. Lelew el1) rück t sie in 
demselben Landstriche etwas nördlicher hinauf. Nach meiner Ueber- 
zeugung sind die Letzteren der W ahrheit näher gekommen. Es erzählt 
j a  H erodot a lso :2) „G eht man über den T anais, so trifft man keine 
Scythen m ehr; sondern den unteren Theil des Landes, fünfzehn T age
reisen weit von dem W inkel, welchen das Maeotische Meer macht, nörd
lich bewohnen die Saurom aten . . . der obere Theil hingegen wird von 
den Budinen bew ohnt.“ An einer anderen Stelle erzählt e r : 3) „Die 
Scythen zogen über den Strom  (Tanais), und die Perser, ihnen folgend, 
immer nach, bis sie, nachdem sie das Land der Saurom aten durchstreift 
hatten, in das Land der Budinen kam en.“ —  Aus diesen klaren und b e 
stimmten W orten folgt aber auch m it untrüglichster Evidenz, dass die 
Budiner nur im Osten des Don zu suchen sind. Die Gegner, die dies 
nicht zugeben wollen, berufen sich darauf, dass H erodot die Neuren, 
gleich den Gelonen, sich un ter den Budinen niederlassen lässt, jenen aber 
sonst ihre W ohnsitze nördlich von den Quellen des D niestr anw eist.4) 
Die betreffende Stelle la u te t:5) „E in M enschenalter vor dem Heereszuge 
des Darius nöthigten sie (die Neuren) die Schlangen ih r ganzes Land zu 
verlassen. Denn zu den Schlangen, welche Neuris schon im Ueberfluss 
hervorbringt, kam  noch eine weit grössere Menge aus der W üste, bis sie 
sich zuletzt gezwungen sahen ihre W ohnsitze aufzugeben, und sich unter 
den Budinen niederzulassen.“ — Abgesehen davon, dass dieser Stelle 
m ärchenhafter Schmuck anhaftet, b irg t sie keineswegs in sich die K riterien  
der Glaubwürdigkeit. U nklar und unbestimmt, lässt sie den Leser im 
Zweifel, ob Neuris, ihre alte Heim ath, identisch ist mit dem N euris,6) 
in welchem sie zur Z eit des persischen Feldzuges wohnten, so dass sie 
nur vorübergehend unter den Budinen gewohnt hätten, oder ob sie das 
alte Neuris für immer verliessen und in den Grenzen des Budinen-Landcs 
dauernd eine neue H eim ath gründeten. D aher begegnen wir auch bei den 
Forschern  einer verschiedenen Auffassung dieser Verhältnisse. So hat m 
ersterem  Sinne Lelew el7) obige Stelle aufgefasst. —  Es kann aber die 
die R ichtigkeit dieser Auffassung nicht zugegeben werden, da nach derselben 
die Ereignisse sich als mehr denn unwahrscheinlich darstellen. Zunächst 
is t es ja  nicht gu t glaublich, dass die ihre H eim ath verlassenden Neuren 
nicht sowohl zu den ihnen benachbarten, bezw. näher wohnenden, höchst

l) Narody na Ziemiach stowianskich. Karte: Skythika berodotowa.
а) IV, 21.
3) IV , 122.
4) i v ,  51.
5) IV, 105. •
б) Herod. IV, 125.
7) p . 35.
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wahrscheinlich stam m verwandten A ndrophagen1) und M elanchlänen,2) als 
vielmehr, die Gebiete dieser durchwandernd, zu den weit, denn ca. 180 
Meilen entfernten Budinen gezogen wären. Dann is t es auch, ich möchte 
sagen, ungereim t zu glauben, dass ein zahlreiches Volk, nachdem es in 
weiter Ferne sich eine neue Heim ath gegründet hatte, dieselbe wieder in 
so kurzer Zeit aufgegeben habe, dass es nach 30 Jah ren  in seinen alten 
W ohnsitzen als bereits längst ansässig wiederum erscheint.

Die andere Auffassung finden wir bei Szafarzyk,3) der, wie wir ge
sehen haben, die B udiner im W erten vom Don sucht. Ohne im Stande zu 
sein die geographische Position des alten Neuris anzugeben,4) begnügt er 
sich damit, dass er die dauernde Niederlassung der N euren unter den 
Budinen annimmt. Da aber H ero d o t5) jene  von den Quellen des Dniestr 
nord- und nordostw ärts bis zum Borysthenes wohnen lässt, so frag t es sich, 
wo denn die Budinen m it den Gelonen geblieben sind? — U ebrigens ist 
auch der Grund nicht einzusehen, weshalb denn die Budinen so gut- 
m üthig sein sollten, um stets bereitw illig ihre Länder an fremde E in
w anderer abzutreten, zumal sie doch selbst, wie das H erodot bezeugt und 
Szafarzyk ganz besonders hervorhebt, ein grosses, zahlreiches V olk waren. 
W ar cs denn nicht genug, dass sie die Gelonen unter sich aufnahmen? — 
Schliesslich w iderspricht obige Auffassung den positivsten Zeugnissen 
H ero d o ts ,6) der sie auf die östliche Seite des Don b ring t und in seiner 
V ölkergruppirung stets zwischen ihnen und den N euren die Androphagen 
und M elanchläner setzt; sie widerspricht auch dem Gange der kriegerischen 
Ereignisse während des persischen Feldzuges nach der Schilderung des
selben Gewährsmannes. —

Obige Erw ägungen dürften doch wohl nun den Schluss gestatten, 
dass besagter Stelle keine Beweiskraft beizulegen ist, dass sie vielmehr

J) Nach Herodot (IV, 18, 100) waren die Androphagen östliche Nachbaren der 
Neurer, wohnten östlich vom Borysthenes, nördlich von den pflügenden Scythen, deren 
Wohnsitze 11 Tagereisen nordwärts am Borysthenes hinaufreichten, waren jedoch von diesen 
durch ein ödes Land getrennt. Es war somit ihr Land die transborysthenische Ukraine 
und das Gebiet zwischen Desna und Dniepr. — Die Namen: Melanchlänen, Androphagen 
sind offenbar von den Griechen erdichtet. Die betreffenden Volksnamen hat uns die Ge
schichte nicht überliefert, und so bleibt nichts übrig, als sich jener aushiilflich zu bedienen.

2) Die Melanchlänen grenzten im Westen an die Androphagen (Herod. IV, 100,125) 
im Norden an ödes, menschenleeres Land (ibid. 20), im Osten an den Tanais (ibid. 20, 
21, ICO, 125), im Süden an Skythika. Es wäre dies also das Gebiet zwischen der Okka, 
dem Don und den Quellen des Donetz und der Desna.

?) I, 275.
4) Naruszewicz I, 11 weiss zu erzählen, dass dasselbe an der Desna lag. Leider 

ist das nur seine eigne Erfindung.
5) IV, 17, 51.
ß) S. oben.



nur dazu angethan ist, die Phantasie zur Erfindung von leeren und trü g e
rischen H ypothesen zu reizen. W ie es kam, dass sich H erodoten unter 
die Feder eine so unklare und widersprechende Erzählung drängte, das 
zu erm itteln hat für unseren Zweck kein Interesse.

Mehr begründet is t der Einwand, dass die physiographische D ar
stellung Herodots, die er vom Gelono-Budinen-Lande macht, und die uns 
bereits bekannt ist, nicht sowohl auf die sumpfarmen Landstriche jenseils 
des Don passen, als vielmehr auf das mit d ichten W aldungen bedeckte 
W ollynien und auf die w estreussische Sumpfregion, wo die morastigen 
unergründlichen Rokitno-Pirisker Sümpfe (1500 Q m . gross) liegen, welche 
ehemals einen See gebildet haben sollen, und welche noch je tz t  a lljäh r
lich durch Ueberschwemmungen in Seen sich verwandeln. Trotzdem  ist 
es not?h keineswegs gewiss, dass H erodot mit sein er Schilderung die ge
nannten Länder gem eint habe; denn sie ist, wenn s ie  auch den östlichen 
Dongegenden —  aber auch nur was Sümpfe oder Seen anbetrifft —  in 
W irklichkeit nicht entspricht, m it Bezug auf jene  Sumpflandschaften 
immerhin viel zu schwach und unkenntlich gezeichnet. Soll sie sich aber 
wirklich auf jene Länder beziehen, so hat e r einen Irrthum  begangen, 
indem er beim Zusammenstellen der gesammelten Notizen den ihm zu 
Theil gewordenen B ericht über jene Sumpflandschaft auf das Budinen-Land 
jenseit des Don übertrug. An Irrtliüm ern und Fehlern, die er bei seiner 
Beschreibung der Länder zwischen Ister und W olga hat mit unterlaufen 
lassen, fehlt es ja  auch sonst nicht. N ur einige Beispiele: Die Maris
(Marosch) ergiesst sich in den I s te r .1) Das Asowsche Meer soll nicht 
viel kleiner sein, als das bekanntlich ca. 10 mal grössere Schwarze M eer.2) 
Jenseits des Is te r wäre das Land wüste, undurchdringbar und bis auf die 
C igynner unbewohnt3), die wie M üllenhof sagt,4) H erodot durch einen 
sonderbaren Irrthum  aus Asien dorthin gebracht hat. Die Rha (W olga), 
der Araxes und Jaxartes sind ihm in eins zusammengeflossen.

Es w ird ferner hervorgehoben, dass Darius in 60 Tagen unmöglich 
seinen Feldzug gegen die Scythen hätte  beendigt haben können, wenn er in 
demselben mit seinen Heeresm assen bis über den Don hätte  gekommen sein 
sollen; die S trecke vom Is te r bis zum Don betrage ja  über 200 Meilen. 
Gewiss! A ber es ist auch H erodots N achricht von der 6 0 tägigen Dauer 
dieses Feldzuges, nichts denn ein albernes Märchen, und zwar sowohl aus 
inneren als auch aus sachlichen Gründen. Mit einer stark  sagenhaften

Stanislaus Maronski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft. 9

1) IV, 48.
2) IV, 86.
ü) Deutsche Alterthumskunde p. 213.
4  Zeuss, p. ‘277.
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Färbung erzählt er näm lich,x) Darius habe, als er mit seiner Heeresm acht 
über den Iste r gezogen w ar, die Absicht gehabt, die Brücke abbrechen 
zu lassen; auf den R ath  des M ityleners Koes aber habe er sich anders 
besonnen und den griechischen T yrannen, die Aufsicht über die Brücke 
übertragen, ihnen zugleich einen Riemen, in den 60 K noten geschürzt waren, 
gegeben mit dem Bemerken, er werde in 60 Tagen zurückgekehrt sein, und 
hätten  sie bis zu seiner A nkunft täglich einen K noten zu lösen. W ürde 
er nach Auflösung aller 60 K noten nicht zurück sein, so könnten sie in 
ihr V aterland zurückschiffen. D arauf rückte er gegen die Scythen; hat 
sich aber auch, wie sich das aus der ferneren Erzählung ergiebt, richtig 
so ziemlich pünktlich bei der Brücke e ingeste llt.2) —  Is t es denn möglich, 
dass Darius, dieser kluge S taatsm ann, der eine durchgreifende R eorgani
sation seines Reiches ein- und durchführte, den hochgebildeten Griechen 
Instructionen in der Form  ertheilt haben sollte-, wie das vielleicht ein 
Indianer-H äuptling seinen R othhäutlern  gegenüber thun würde? F ü r 
ritterliche Entschliessungen aber dürfte wohl er, der durch L ist und 
Schlauheit sich auf den T hron schwang, und der Sinnlichkeit nnd Ueppig- 
keit fröhnend, für den Harem  kein allzugeringes In teresse hatte, am aller
wenigsten Neigung gehabt haben. W ar er ja  auch, als seine Expedition 
einen höchst verlustvollen und bedenklichen V erlauf nahm , in grösster 
Angst, es könnten die Jo n er ,,das Unglück über die P erser beschliessen“ 
und die Brücke abbrechen .3) — Ebenso springt aus sachlichen Gründen 
jene  U nm öglichkeit in die Augen. Wie H erodot berichtet, haben die Könige 
der königlichen Scythen am Asowschen M eere, als sie die Ankunft der 
P erser am Is te r in E rfahrung gebracht haben, die K önige der benach
barten V ölker, so die der Agathyrsen, Neuren, Androphagen, M elanchlänen, 
Gelonen, Budinen und Saurom aten zu einer B erathung eingeladen. Diese 
seien nun auch, und zwar alle so ziemlich aus einer Entfernung von ca. 
100 Meilen zu derselben erschienen; hätten  aber mit Ausnahme der Ge
lonen, Budinen und Sauromaten ihre Hülfe v ersag t.4) Diese letzteren wären 
dann in ihre H eim ath zurückgekehrt, wo sie die erforderlichen H ülfstruppen 
sammelten, und m it denselben schliesslich zu dem scythischen H eere an 
der M aeotis stiessen. V on hier aus zog man nun dem P erser entgegen, 
dem man auch rich tig  in der Entfernung von 15 Meilen vom Is te r be- 
gegnete .5) In  dieser Zeit aber werden die an der Brücke harrenden Jonen

3) IV, 134.
4) IV, 102. 118. 119.
5) IV, 122, — Offenbar klingt auch dieser Bericht unglaubwürdig. Darius wird 

gewiss schon weiter vorgerückt gewesen sein.

1) IV, 98.
2) IV, 133. 135—140.



mit der A uflösung von wenigstens 30 K noten fertig gewesen sein! — 
D arauf folgte Darius l a n g s a m 1) den zurückweichenden Scythen, bis er 
jenseits des Don kam , und als er in eine h in ter den Budinen liegende 
W üste gelangte, fing er den Bau von 8 grossen T esten  a n ; 2) kehrte je  
doch ohne diese zu vollenden durch M ittel-Russland zurück, von wo aus 
er dann endlich, häufig durch Gefechte und U nterhandlungen aufgehalten, 
mit den Trüm m ern seines hart mitgenommenen, von K rankheiten  geplagten 
H eeres an den Is te r gelangte.

W enn man nun noch die damalige Unwegsamkeit der L änder in Be
trach t zieht, wo es keine gebahnten Landstrassen gab, wo die W ege b e 
schwerlich, die Communicationsmittel unzulänglich w aren, so ergiebt sich 
aus alledem, dass es ein offenbarer U nsinn is t von einem 60 tägigen Feld
zuge zu reden, selbst auch in dem Falle, wenn die P erser vom Iste r aus 
nicht nach dem ca. 200 Meilen entfernten B udinien, sondern nach dem 
100 Meilen entlegenen W ollynien und W eissreussen, wie das Szafarzyk 
annim m t,3) gekommen sein sollten. •— Is t aber die 60 täg ige Dauer der 
Expedition eine Unw ahrheit, so fällt auch der Grund weg, dieselbe nicht 
bis hinter den Don ausdehnen zu dürfen .4)

Das sind die wichtigsten Argumente der Gegner. Da sich nun jene  
nicht haben als stichhaltig erwiesen, so brauchen die übrigen, die im 
Ganzen an und für sich schon schwach und unerheblich sind, w eiter keine 
W iderlegungen.

1) IV, 122.
2) IV, 124.
3) I, 266.
4) In neuerer Zeit wollte man diesen Feldzug, wenn auch nicht ganz aus den Blättern 

der Geschichte streichen, so doch auf ein Minimum reduziren. Man berief sich dabei auf 
Ctesias und Strabo. — Ersterer erzählt, Darius sei nur 15 Tage lang in Scythien vor
gedrungen, worauf er alsbald die Rückkehr antrat. (Ctes. de reb. persic. ap. Phot. 72, p. 
114, 115.) Wenn man aber einerseits erwägt, dass Ctesias ca. 120 Jahre nach jenem Feld
zuge, fern vom Kriegsschauplätze, am persischen Hofe, wo man ein Interesse hatte, jenen 
möglichst geringfügig und unbedeutend erscheinen zu lassen, schrieb, dass sein diesbezüg
licher Bericht kurz und knapp ausgefallen ist; andrerseits wiederum, dass Herodot Scythien 
selbst bereiste, und zwar kaum 60 Jahre nach jenem Ereignisse, wo er Leute sprechen 
konnte, die sich aus ihrer Jugend desselben erinnerten; dass er dieses umständlich, ohne 
Befolgung irgend welchen Parteizweckes, erzählt: so ist es doch garnicht schwer zu sagen, 
für welchen von jenen beiden Gewährsmännern man sich zu entscheiden hat. — Strabos 
kurze Notiz: Mexu^v Sk zrjg UopXLXrjg öulüxxrjg xrjg und xov ”IaxQov in l Tvqkv, xal rj xwv 
Vexmv iyrjfila nQOXEtxai nediäg nctact xal ät'vSgog. iv  tj J ccqeios anohtjcp&slg o "YffxäffnEO), 
xatf oV xetLQov fließt] xov kIffXQOV in l xovg JExv.&ag exivSwevge nccvaxQaxut dixpEi SiaXv&ijvai. 
avvrjxe <T Sipe xcti äveffXQEipe (VII, 3), ist geradezu absurd. Es soll also Darius, nach
dem er glücklich mit seinem ganzen Heere an das Ende der wasserlosen Geten-Wuste 
zwischen den Mündungen des Ister und des Dniestr, wo dasselbe Gefahr lief, zu verdursten, 
gekommen war, umgekehrt sein, um dann genanntes Heer weiter dursten zu lassen.
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W ir können uns aber von den so eben erw ähnten Gegnern nicht 
trennen , ohne sie auf das R esultat hingewiesen zu haben, das sich aus 
der B etrachtung der H andelsverhältnisse in Scythien zur Zeit H erodot’s 
ergiebt.

W ährend von dem politischen Scythien, ganz besonders aber von den 
hellenischen H andelsplätzen und Factoreien  aus ein reger H andel nord
östlich nach den Süd-Ural-Ländern und den nördlichen F lachländern des 
Aral-Sees zu den T hyssageten , den kahlköpfigen A rgippäen, Jessedonen 
und anderen asiatischen V ölkerschaften getrieben w urde1) —  die Scythen 
sollen zu diesem Zwecke, meldet H e ro d o t,2) sich 7 Dolm etscher bedient 
haben — verlautet auch nicht das M indeste von einem derartigen H andels
verkehre mit den nördlichen und nordwestlichen H interländern, weder auf 
dem W ege des L andtransportes, noch auf den W asserstrassen des Dniepr, 
Niemen, Düna und anderer F lüsse, dieser natürlichen Lebensadern des 
H andels, mit denen jene  Länder so reichlich gesegnet sind. Im  Gegen- 
theil hebt H erodot w iederholentlich h e rv o r,3) dass die Neuren, Androphagen, 
M elanchlänen die Oekumene schliessen, und dass auf jene  nichts denn 
vollkommen ödes, von Menschen unbewohntes Land folge. W ährend auf 
der W asserlinie des unteren Dniepr, des Boh und des D niestr ein äusserst 
lebhafter H andel betrieben wurde, der die ungemein reichen Y orräthe der 
Östlichen K ornkam m er Griechenlands, nämlich der U kraine und Podoliens 
den Griechen zuführte, versichert derselbe G ew ährsm ann,4) dass kein 
H ellene die Quelle des Borysthenes angeben kann; es sei derselbe nur 
14 Tagereisen aufwärts bis zu den G errhen bekannt (die Strom entwickelung 
des B orysthenes beträg t 270 Meilen), und „Niemand könne sagen, neben 
welchen Menschen er höher hinauf vorbeifliesst.“

W äre alles dies denkbar, wenn die Gelono-Budinen in den m ittleren 
und oberen cisborysthenischen Gegenden ihre W ohnsitze gehabt hätten? 
Es bestim m ten j a  offenbar die hellenischen K auf leute, die V orfahren der 
Gelonen, sich unter den Budinen niederzulassen, nur m ercantile Zwecke 
und A bsichten. Sollten nun diese, wenn auch später eine engere V er
mischung zwischen ihnen und den Budinen vor sich g ing, ihrem  Berufe 
zuwider, für H andelsinteressen gleichgültig geworden, und nicht vielmehr 
voll hellenischen U nternehm ungsgeistes bestreb t gewesen sein, über ihre 
Grenzen nach Norden hinaus H andelsexpeditionen zu unternehm en, um 
neue Absatzgebiete für die südlichen Erzeugnisse und Fabrikate  zu er- 
schliessen? Sollten sie nicht, M änner von scharfem kaufmännischen Blick

1) Herod. IV, 24. 27.
2) I V, 24.
3) IV, 17. 18. 20.
4) IV, 53.



und kaufm ännischer Spurkraft die zahlreichen Flussläufe benutzt haben, 
um nach der baltischen K üste vorzudringen, der Heim ath des kostbaren 
Bernsteins, der im Alterthum  als Edelstein  galt. —  Da nun, wie w ir ge
zeigt haben, H erodot davon nichts erzählt, da aber auch keine archäologische 
Funde irgend welche H andelsstrassen vom Süden nach Norden durch die 
T häler des m ittleren und oberen Dniepr, des Bug, Prypec, Niemen u. s. w. 
m ark iren 1): so is t es durchaus unstatthaft in W ollynien und W eissrussland 
den Gelono-Budinen ihre Sitze anzuweisen.

Es b leibt also nichts übrig , als sie dort zu suchen, wo H erodo t’s 
deutlicher und k larer Hinweis gerichtet ist —  nämlich im Osten des 
D on,2) und es handelt sich je tz t darum festzustellen, in welchen Gegenden 
sie hier hausten.

Die A nsicht Zeussen’s und Lelewel’s, es hä tten  die Budiner zwischen 
dem Kaukasus und dem kaspischen Meere gehaust, ist nach meinem E r
achten nicht zutreffend. — Nach der bereits oben angezogenen S te lle3) 
sagt H erodot, es bewohnten den unteren (östlichen) Theil des Tanais 
n ö r d l i c h  von der M äotis die Saurom aten, und der o b e re  T h e i l  sei von 
den Budinen eingenommen. Es scheint nun, dass obige Forscher glauben, 
H erodot hä tte  „nördlich“ sta tt „östlich“ geschrieben, und dass somit „der 
obere T heil“ in der R ichtung nach dem K aukasus und dem kaspischen 
Meere hin, also südöstlich, zu suchen wäre. — Allerdings ist es richtig, dass 
in der geographischen V orstellung der Alten sich der Norden in den Osten 
verschob,4) so dass sie zuweilen vom Norden sprachen, während in W irk lich
keit darunter nur der Osten verstanden werden darf. Als Regel jedoch 
kann dies keineswegs gelten, — und so -lieg t auch in unserer Stelle kein 
zwingender Grund vor, um sie in obiger W eise zu in terpretiren . — W ohl 
aber giebt es thatsächliche Nöthigungen, um das W ort „nördlich“ in seinem 
buchstäblichen Sinne aufzufassen. Es berich tet nämlich H erodot an einer 
anderen S te lle5) m it genauer und treffender H ervorhebung der W elt
gegenden , es hätten  sich die Saurom aten ursprünglich 3 Tagereisen östlich 
von Tanais und 3 Tagereisen nördlich von der M äotis niedergelassen. 
Demnach w ohnten sic etwas östlich zwischen dem unteren Don und den 
Thälern  des M angsch-Flusses.6) Da er nun die Budiner über denselben,

*) Sadowski, p. 90. — Derselbe ist ebenfalls überzeugt (p. 79), dass die Kaufleute 
Olbiums zu Herodots Zeiten obige Gegenden nicht kannten.

2) S. oben.
&) S. oben. Herod. IV, 21.
4) Lelewel, p. 30. Miillenlioflf, die deutschen Völker an Nord- und Ostsee; Nordalb. 

Stud. I, 166.
5) IV, 116.
6) Später breiteten sie sich westlich bis zur nordöstlichen Küste des mäotischen 

Sumpfes aus. Herod. IV, 57.
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d. h. in höher gelegenen Gegenden wohnen lä s s t ,1) so is t es nicht s ta tt
haft, mit le tz tem  eine Schwenkung nach den südöstlichen, sich zum 
kaspischen Meere senkenden Ländern zu m achen, sondern man muss 
vielmehr mit ihnen nach dem höheren, nördlichen Stufenlande des Tanais 
steigen. —  Dafür spricht auch die Reihenfolge, welche H erodot, im W esten 
anhebend, bei seiner V ölkergruppirung beobachtete, derzufolge die Gelono- 
Budinen stets vor den Saurom aten genannt werden, dabei aber unm ittelbar 
an die M elanchlänen zu stehen kommen, welche, an den Don sich lehnend,2) 
westlich von demselben ihre W ohnsitze hatten, D ieReihe lautet: A gathyrsen,3) 
Neuren, Androphagen, Melanchlänen, Gelonen, Budinen, Saurom aten.4) —  
Selbst dem Feldzuge des Darius kann man Argum ente entnehm en, die 
gegen die Annahme obiger Forscher sprechen.

Als genannter Perserkönig  aus dem Budiner Lande, den absichtlich 
zurückweichenden Scythen folgend, in die Einöde oberhalb jenes Landes 
bis zum Flusse Oarus gelangte,5) und als es ihm liier anfing k la r zu 
worden, dass, weit entfernt in diesem verfehlten Feldzuge Lorbeeren zu 
pflücken, er vielmehr sammt seinen Heeresm assen am Rande des V erderbens 
stand; so beschloss er umzukehren. W ürde er nun am Kaukasus gestanden 
haben, so w ar ja  nichts natürlicher als den Rückzug durch die Pässe dieses 
Gebirges nach dem nahen Medien anzutreten; und unbegreiflich wäre es 
gewesen, wenn er ansta tt dessen , von diesem Gebirge aus, in westlicher 
R ichtung längs den K üsten der Mäotis und des Pontus einen Umweg von 
ca. 300 Meilen bis zum Bosporus Thracicus machen wollte. E r hatte 
allerdings die A bsicht gehabt, nach seiner R ückkehr die H errschaft über 
die beim A ntritte  des Feldzuges unterw orfenen thracischen V ölkerschaften 
zu festigen; aber dies hä tte  er gefahrloser und auf einem näheren W ege, 
längst der politischen Südküste zu ihnen ziehend, machen können.

A ber noch eine zweite Erwägung! Als mit dem H erannahen der 
feindlichen H eere von den Scythen der Feldzugsplan entworfen wurde, so 
wurde bestim m t,6) es sollten die Saurom aten in V erbindung mit dem 
einen Stamme der königlichen Scythen auf der s ü d l i c h e n  Linie längs 
den K üsten des Pontus und des asowschen Meeres bis über den Don

!) vnegoixeovai de tovtsuv (ZavQofiarewi') äsvzeqiiv i.ül-iv e%ovT£g BovSivoi. 
Herod. IV, 21.

2) Cfr. oben 4, n. 2.
3) Die Agathyrsen wohnten in Siebenbürgen. Herod. IV, 48.
4) Herod. IV, 100, 102, 104—108.
5) Herod. IV, 123. — Der Oarus ist höchst wahrscheinlich die Wolga. Cf. Klaproth, 

Tableaux histor. de l’Ane. p. 23—24, 245. — Ptoloraaeus V, 8, Ammian. Marcel. 22, 
8, 28 nennen die Wolga Rha. Auch nennt das tschudische Volk der Mordrinen an der 
Wolga, die jetzigen Ersanen, die Wolga: Rhau. Cf. Schlözer, Nord. Gesch. 306.

6) Herod. IV, 120.
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hinaus nach Sarm atien hin operiren; den Budinen aber und Gelonen wurde 
aufgegeben, mit beiden anderen Stämmen derselben Scythen dasselbe auf 
der n ö r d l i c h e n  Linie zu • thun, in den Ländern der Melanchlänen, A ndro
phagen, Neuren. Offenbar hat man bei dieser strategischen G ruppirung 
der geographischen Lage obiger V ölker Rechnung getragen, und, um mich 
so auszudrücken, der „Südarm ee“ die südlich wohnenden Saurom aten, der 
,,N ordarm ee“ aber die nördlichen Budinen und Gelonen zugewiesen.

Aus diesen Gründen können nun auch die Gelono-Budinen nicht sowohl 
im Südosten, als vielm ehr im Norden der Saurom aten gewohnt haben.

In A nbetracht dessen aber, dass sie, wie w ir oben gesehen haben, 
in der R ichtung von W esten nach Osten unm ittelbar auf die bis an den 
Don wohnenden M elanchlänen folgen, muss man als historische Gewissheit 
gelten lassen, dass ihre.W estgrenze der Don war, und zwar ungefähr bis 
zum 50V2 B reite-G rade, auf den die südliche Grenze des Melanchlänen- 
Gebietes traf. Da Darius auf seinem Rückzuge aus dem Lande der Gelono- 
Budinen, *) nachdem er über den Don gegangen war, nicht zu den Melanch- 
lä n e n , sondern nach Scythien kam , wo er auf die nördliche scythisch- 
budinische Abtheilung s tiess,2) die ihn erst den Don aufw ärts, nördlich 
nach dem Gebiete jen e r lo ck te ,3) so ergiebt sich, dass der vom obigen 
Breite-Grade ab sich zuerst ein wenig südöstlich wendende und dann in 
grader östlicher R ichtung strömende Don die Süd- und Südwestgrenze 
Gelono-Budiniens b ildete, auf w elcher Strecke er dasselbe von Scythien 
trennte. Diese Südgrenze lief nun am Ufer des Don bis zu dessen süd
östlicher Biegung, wo sie über den ca. G Meilen langen Landstrich, zwischen 
den sich gegenüberstehenden Kniebildungen des Don und der W olga, w eiter 
bis zu letzterem  Flusse ging, und auf dieser Linie die Gelono-Budinen von 
den nach H erodot’s Zeugniss4) südlich von ihnen wohnenden Sauromaten 
trennte. Von hier drehte sich die Grenze nach Norden und, strom auf
w ärts die W olga ungefähr bis Saratow  begleitend, umfasste sie östlich 
Budinien. H ier schloss sich auch die oberhalb dieses Landes hingestreckte, 
vom Oarus (W olga) durchflossene Einöde an , die, wie das H erodot von 
den K aufleuten, die sie durchzogen, genau erfahren konnte, eine Aus
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*) Herod. IV, 125. — Herodot lässt allerdings die Perser aus der Einöde, oberhalb 
dem Budinen-Lande, gleich nach Scythien kommen, ohne jenes zu erwähnen. Offenbar 
that er dies der Kürze wegen, da es doch von selbst einleuchtend ist, dass Darius auf der 
Umkehr zunächst in das Land zög, aus welchem er doi'thin kam. Aus dem Budiner- 
Lande nach Sauromatien und von hier aus nach Süd-Scythien zu ziehen, konnte er nicht, 
weil er von den Scythen festgehalten wurde.

2) Herod. IV, 125.
3) Ibid.
4) Herod. IV, 21.



dehnung von 7 Tagereisen h a tte .1) —  N ördlicher als bis Saratow  konnte 
wohl füglich die Grenze Budm iens nicht gegangen sein, da sonst Darius 
auf seinem Rückgänge n ich t nach Scythien, sondern nach dem M elanchläner 
Gebiete gekommen wäre. — Die Nordgrenze bildet aber eine ungefähre 
Linie von Saratow  bis W oronesch und Tambow. Es umfassten somit die 
W ohnsitze der Gelono-Budiner die weiten, mit grossen, schönen W aldungen2) 
bedeckten F lächen des östlichen m ittleren Strom gebietes des Don bis 
zur W olga.

Das Land der Budinen wäre somit nach meiner Ansicht eruirt. W elchen 
Theil desselben bewohnten aber die Gelonen? Einen Fingerzeig zur B eant
w ortung dieser F rage giebt uns wiederum H erodots Y ölkergruppirung. 
In  derselben erscheinen sie in der Regel, sie möge im W esten oder Osten 
anheben, auf der W estseite der Budinen,3) also am östlichen Donufer. —  
Zu demselben R esultat gelangen wir, wenn wir den ursprünglichen Zweck

1 6 Stanislaus Maroiishi. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft.

1) Ibid. 124. — Man darf unter jener Einöde kein wüstes Steppenland verstehen;
sie bezeichnet hier nur menschenleere Länderstrecken. Nennt ja Herodot IV, 125, auch 
die nördlich von den Nenren, Androphagen, Melanchlänen liegende Länder Einöden 
(sQtjiuos). — Zeuss (p. 274) findet jene Einöde in „der Steppe zu beiden Seiten der 
unteren Wolga“. Er konnte ja sich das auch nicht anders denken, da er die Budiner im 
„Winkel zwischen dem Kaukasus und dem kaspischen Meere“ sucht. — Nun ist aber 
diese Steppe ca. 2000 □ -Meilen gross, die doch wahrlich in 7 Tagereisen nicht durch
zogen werden kann. •— Östlich von dieser Einöde (Herod. IV, 22) wohnte das Volk der 
Thyssageten, ungefähr im heutigen Orenburger Gouvernement zwischen Wolga, Kama und
dem Uralstrome. Wenn aber Herodot (IV, 123) erzählt, ihr Land werde „durch vier
grosse Ströme, dem Lykos, Oaros, Tanais und Sigris bewässert, welche sich alle in das 
sogenannte mäotische Meer ergiessen“. so -ist das ein dermassen verworrenes Zeug, dass 
aus demselben absolut nichts zu machen ist. Also der Oarus (Wolga), der Syrgis, der 
höchst wahrscheinlich identisch mit dem Hyrgis ist, den er (IV, 57) als Nebenfluss des 
Don nennt, und den man für den Donec hält (Szafarzyk I, 645, Zeuss p. 273, Lelewel 
p. 29), und der Lykno, den Lelewel (p. 31) fiir den Mangsch, ebenfalls einen Nebenfluss 
des Don ansieht, sollen sich iti die Mäotis ergiessen, und der Syrgis (Donec), der in seinem 
Scythien fliesst, soll in Thyssagetien, das er ausserhalb Scythiens setzt, zu suchen sein! 
Wer Lust hat, aus diesem Chaos was zu schaffen, der versuche es. Herausbringen wird 
er doch nichts.

2) Stimmt auch zu Herodot’sBeschreibungGelono-Budiniens als eines waldbewachsenen 
Landes. Herod. IV, 21, 109.

S) ßaffitSjecr . . . ‘Jya&VQOOJP, xa l■ NevQijäv, xal \4pSqoc(  äyu>v, xal Mehayx).aivcovt 
xal reAcovojv, xal Bodölvioi', xcd ZavQOfxaTEiav. Herod. IV, 102. — cO jj.ev re?>tov6<z, xal 
ö Bov8tvo<z, xal v HavQO/uart]g. Ibid. 119; — xal re?.(OPi3y te xal BovdLvwv. Ibid. 120 .— 
lavQOfxäxai xal Bovöivoi xal relw voi Ibid. 136. — Nur ein Mal, und zwar bei der
ethnologischen Skizzirung der Völkerschaften zwischen Ister und Wolga, ist die übliche
Reihenfolge turbirt (Agathyrsen, Neuren, Androphagen, Melanchläner, B u d in er , G elonen. 
Ibid. 104—110). Es geschah dies deshalb, weil Herodot, logisch richtig, den Leser zuvor 
mit dem Hauptvolke, den Budinen, und dann erst mit dem aus demselben zum Theil 
abgeleiteten Nebenvolke, den Gelonen, bekannt machen wollte.



der Gelonen-Niederlassung ins Auge fassen. W ir wissen bereits, dass 
derselbe ein m ercantiler war; es stammen ja  die Gelonen, erzählt H e ro d o t,]) 
aus hellenischen H andelsstädten. — Auch haben wir oben erw ähnt, dass 
zwischen den nordwestlichen K üsten des Schwarzen Meeres, allem Anschein 
nach hauptsächlich zwischen Olbium, das, wie Sadow ski2) sagt, während 
der ganzen Zeit seiner Existenz eine ausgeprägte Suprem atie über alle 
Colonien der nördlichen Pontusküste ausgeübt h a t, und den Südural- 
Ländern ein lebhafter, selbstständiger, nicht von V olk zu V olk verm ittelter 
H andelsverkehr stattfand. Is t ja  noch heute Orenburg am Uralfluss die 
H auptstation  für den Ivarawanen-Handel nach den inneren asiatischen 
Ländern! —  A uf der kürzesten Linie, auf der Diagonale liegend, befindet 
sich nun Budinien, wie wir es gefunden haben, in der xVIitte zwischen 
Olbium und dem Südural-Gebiete, dem einen die eine, dem anderen die 
andere H and reichend. W as konnte natürlicher sein, als dass rührige 
Kaufleute aus den hellenischen Pontus-Colonien ihr Augenm erk auf dieses 
so günstig gelegene Land richteten, und liier eine N iederlassung gründeten, 
die die Handelsverbindungen zwischen jenen  Gebieten zu verm itteln hatte, 
ln  A nbetracht aber, dass in dieser Beziehung die Flussläufe eine sehr 
wichtige Rolle spielen, wird man zu der Annahme genöthigt, dass sich 
jene am Don ansiedelten, auf dem sie leicht und bequem mit ihrem 
M utterlande Beziehungen unterhalten konnten. Aus letzterem  Grunde 
dürfte man wohl auch berechtigt sein anzunehmen, dass sie ihre H andels
stad t Gelonos — denn als solche kann diese doch wohl füglich nur 
gelten — gleich am E in tritt des Don in das Budiner-Land, also zwischen 
den Mündungen der Medwiditza und H ow la, angelegt haben. H erodot’s 
B e r ic h t/)  es habe Darius, als er von Saurom atien aus in das Gebiet der 
Budinen gelangt war, bevor er die Scythen weiter verfolgte, zuerst jene 
S tadt zerstört, scheint auch obige meine V erm uthung zu bestätigen; und 
nicht scheint es mir ein zu kühner Gedanke zu se in , ' dass örtliche 
archäologische Nachforschungen vielleicht so Manches ans Tageslicht 
fördern dürften, was geeignet wäre, jene auch sachlich zu erhärten.

Obige B etrachtungen führen uns nun zu dem Schluss, dass das 
Gelonen-Land zweifelsohne und historisch gewiss den westlichen, auf den
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1) Ibid. 108.
2) IV, 123.
3) Wenn in späteren Zeiten von einem Handelsvolke hier richts verlautet, so beweist 

das nur, dass die Griechen sich dermassen mit den Budinen vermischten, und ihren 
ursprünglichen nationalen Charakter so sehr verloren, dass sie mit der Zeit vollends 
scythisirt in den ßudinen aufgegangen sind. Dass dieser Vermischungsprocess zur Zeit 
Herodot’s schon ziemlich weit vorgeschritten war, haben wir oben ges3lien.

2



Don sich lehnenden TheilBudiniens, in der Ausdehnung von demM elanchläner 
Lande bis zur Kniebildung desselben Stromes, umfasste.

Dies ist nun alles, was H erodot der Nachwelt von den Gelonen über
liefert hat. Nach ihm verstum m t für lange Zeit, denn für mehr als für 
4 Jahrhunderte  jede  Kunde von ihnen. —  A ber es hat auch die geogra
phische K enntniss des europäischen Nordostens bei den G riechen,1) weit 
entfernt eine Erw eiterung gefunden zu haben, vielmehr nur R ückschritte 
gem acht.2) Die m atten Lichtstrahlen, die H erodot in das tiefe Dunkel 
dortiger prähistorischer Zeiten hineintrug, sind, wenn auch nicht erloschen, 
so doch sehr ge trüb t worden. E ine systematische Beschreibung, die auch 
nur annähernd der H erodo t’s gleich käme, ist von keinem Schriftsteller 
jen e r Jahrhunderte, soweit w ir aus den erhaltenen diesbezüglichen Schriften 
schliessen können, versucht worden. S trab o 3) mag wohl schon recht 
haben, wenn er sag t: „es wären die Griechen unter allen Menschen die 
redseligsten ;“ aber in obigem Falle is t diese Bem erkung nicht zutreffend. 
Yron den prosaischen und poetischen A utoren,4) deren W erke nur in ver- 
hältnissm ässig sehr geringer Zahl, mehr oder w eniger vollständig aufbe
w ahrt sind, die w ir zumeist nur aus fragm entarischen Trümmern, oder

!) Yon einer hierher bezüglichen geographischen Kenntniss bei den Römern kann in 
jener Zeit natürlich keine Rede sein.

2) Cf. Schöning. Von den Begriffen der alten Griechen und Römer, von den nörd
lichen Ländern, in Allgem. Welthistorie 31, p. 9.

3) III, 4.
4) Es sind dies: Choerilus von Samos (ca. 430 a. Ch.), Thucydides (ca. 410), Isigonus

von Nicaea (ca. 400?), Xenophon (ca. 390), Aesias aus Cnidus (ca. 390), Scylax aus 
Caryanda (ca. 880), Eudoxus aus Cnidus (ca. 360), Ephorus aus Cumae (ca. 340), Aeschines 
(ca. 340), Aristoteles (ca. 335), die Begleiter Alexander des Grossen: Ilecataeus Ere-
triensis, Callisthenes aus Olynth, Clitarchus, Onesicritus von Aegina, Anaximenes von 
Lampsacus, Polyclytus von Larissa (ca. 330), Pytheas aus Massilia (ca. 330), Ilecataeus 
Abderites (ca. 323), Megasthenes (ca. 300), Chamaeleon aus Heraclea (ca. 300), der Tragiker 
Achaeus (ca. 300), Timaeus von Sicilien (ca. 290), Clearchus aus Soli (ca. 280?), Eratos- 
thenes (ca. 240), Demetrius (ca. 240), Apollonius Rhodius (ca. 240), Crates Pergamenus 
aus Mallus (ca. 160), Agatharchides (ca 150), Polybius (ca. 146), Apollodorus (ca. 140), 
Artemidorus (ca. 100), der angebliche Scymnus aus Chios (ca. 100), Xenophon Lampsa- 
cenus (?), Philemon (ca. 90), Xenocrates (ca. 80), Theophaues von Mitylene (ca. 64). — 
Das ungewisse Zeitalter des Isigonus wird gewöhnlich zu Anfang unserer Zeitrechnung 
angenommen. Gellius (Noct. Attic. 9, 4) zählt ihn aber zu den scriptores veteres, was 
von seinem Standpunkte aus sich auf Schriftsteller des vor seiner Zeit kaum H/g Jahr
hunderte liegenden augustinischen Zeitalters nicht beziehen dürfte. Man muss daher in 
ältere Zeiten hinaufsteigen. Die von demselben Gellius (1. 1.) genannten scriptores 
veteres lieissen: Aristeas Proconnesius, Isigonus Nicaeensis, Ctesias, Onesicritus, Polyste
phanus, Hegesias. Sie lebten, wenn wir den Izigonus und den unbekannten Polystephanus 
auslassen, um die resp. Jahre vor Christi Geburt: 580, 390, 330, 250. Wir sehen hier
mit, dass sie in chronologischer Ordnung aufgezählt sind und dass der vor Ctesias ge
setzte Isigonus der Zeit vor 390 a. Ch. angehört.
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auch aus beiläufigen Erw ähnungen und Citaten kennen, sind der Nachwelt 
nur einzelne, sehr aphoristisch gehaltene, unzusammenhängende Notizen 
überliefert worden. Da diese jedoch zum Theil nur der Nachhall der alten, 
abenteuerlichen Fabeln und W underm ärchen von den einäugigen Arimaspen 
den goldbewachenden Greifen, von Hundeköpfleru, Brustäuglern, N asen
losen, Langohren sind, zum Theil aber aus U nkenntniss oder unklarer, 
m angelhafter V orstellung geflossen waren, so dass sie nur Irrthüm er und 
E ntstellungen des früher besser G ekannten bieten; so sind sie auch von 
keinem besonderen W erthe. Um nur einige P unkte in le tz terer Beziehung 
hervorzuheben, erwähne ich, dass während H ero d o t,1) und auch noch 
A ris to te le s2) das hyrcanische Meer richtig  als einen Binnensee beschrieben, 
schon zur Zeit des letzger.annten die A nsicht aufkain, dieses Meer sei 
ein Busen des Eism eeres.3) — Den Tanais lässt Theophanes von Mitylene 
auf dein Kaukasus en tsp ringen ;4) andere behaupten wiederum er komme 
aus den oberen Gegenden des l’s ter.5) Nach der A nsicht des A risto teles,6) 
wäre er ein Arm des Araxes, der eben so wie der Indus in die Mäotis 
lliesso. Die gelehrten B egleiter A lexander des Grossen, welche um dessen 
T haten  lobhudelnd zu vergrössero, und den Ruhm seiner asiatischen 
Expeditionen zu erhöhen, sich oft absichtliche Entstellungen haben zu 
Schulden kommen lassen,7) halten den Iaxartes, bis wohin jen er auf seinem 
Feldzuge gekommen war, für identisch mit dem T anais.8) P y th eas9) und 
der angebliche Scymnos geben diesem Strom auch eine Mündung am 
Ocean. Das kaspische Meer wird vom Polycletus und anderen Begleitern 
A lexanders mit dem möotischen Sumpf in Eins zusammengezogen und für 
einen Theil desselben e rk lä rt.10) Dieser U nkenntniss und V erkehrtheit 
der geographischen Anschauung gegenüber, hat sich auch Polybius,11) ein 
ebenso gewissenhafter wie sorgfältiger Forscher veranlasst gesehen unum
wunden zu erklären, dass das Land nordw ärts von Narbo bis zum Tanais 
immer noch unbekannt sei, und dass diejenigen, welche von diesen Ländern 
erzählten und schrieben, lau ter Träum e und Fabeln Vorbringen.

1) I, 202, 208.
2) Meteorol. 2, 1.
3) Plutarch. (ed. Basil. 1542, p. 262, 0 . Alex. M.) erzählt sogar, dass man diese 

Ansicht bereits viele Jahre vor Alexanders Zuge gehabt hätte.
4) Strabo 11, 2.
5) Ibid. 2, 4, 11, 2.
c) Meteorol. c. 13.
7) Plut. Alex 1. 1. D. Arrian. Anab. 3, 30. 7, 16. Strabo 11, 7. Plinius 6, § 49.
8) Strabo 2, 4. Cf. Müllenh. p. 390;
9) Cf. Schol. ad. Apollon. Rliod. 1. 4 in Hudson. Geogr. Gr. Minor II.

10) Strabo 11, 7.
11) 3, 38.



Die Volksnamen, mit denen H erodot die L änder zwischen Is te r und 
Wolga gefüllt hat, bekommen zum Theil eine ganz neue Bedeutung, oder 
sie verschwinden ganz. Eine W andlung des Begriffs geschah hauptsächlich 
m it dem Scythennamen. Bei H erodot haben wir diesen sowohl als einen 
ethnographischen als auch politisch-geographischen Begriff kennen gelernt. 
Als sich aber im Laufe der Zeiten die politischen V erhältnisse anders 
gestalteten, und die europäischen Scythen einerseits von den Sarmaten, 
andrerseits von den Geten gedrängt, immer mehr vom politischen Schau
platze wichen, da wurden auch jene Begriffe von den Stubengelehrten in 
einen literär-historischen verwandelt, und zwar in der W eise, dass in 
diesem Sinne allmählich unter dem Scythennamen die V ölkerschaften des 
ganzen Nordens — die germanischen nicht ausgeschlossen —  zusammen
gefasst wurden. Ephorus war, soweit m ir bekannt, der erste , der jenen 
Namen auf den Norden ausgedehnt h a t .1) H at ja  diese w irre Auffassung 
bis tief in das M ittelalter Nachwirkung g eü b t.2)

Zu den verschwundenen Namen gehört auch unser Gelonenname. 
Aber es w ar U nkenntniss nicht der alleinige Grund seines Verschwindens. 
Aus dem w eiteren V erlauf unserer U ntersuchung wird, hoffe ich, genügend 
einleuchten, dass er in späteren Zeiten in W irklichkeit nicht mehr existirte.

Auch S t r a b o  (66 a. Ch. — 24 p. Ch.), dem wir das fast ganz 
erhaltene geographische W erk verdanken, das als H auptquelle der geo
graphischen K enntniss der damals bekannten L änder Europas gilt, erw ähnt 
der Gelonen auch nicht mit einer Silbe. Offenbar lagen ihm keine glaub
würdige Quellen vor, aus denen er zuverlässige Nachrichten über jene 
schöpfen konnte. A llerdings kannte er die Schriften H erodots. A ber 
diesen behandelt er mit Geringschätzung, hä lt ihn für einen F ab ier und 
Schw ätzer, dem man nicht trauen d a rf.8) Deshalb nimmt er auch von 
seinen scythischen N achrichten keine Notiz.

Da sind es römische Dichter, welche zur Zeit K aisers Augustus die 
Gelonen wieder in die L itera tu r einführen. Die Quellen, denen sie ihre 
N achrichten entnehmen, und die sie uns in poetischem Gewände vorfuhren, 
sind: H erodot, sonstige gelehrte antiquarische Reminiscenzen. und des 
D ichters schaffende Phantasie. — So schildert V i r g i l  (70 a, Ch. —  19 p. Ch.)
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1) Strabo 1, 2.
2) Die byzantinischen Schriftsteller nennen die Slaven (Szafarzyk I, 121), der Böhme

Dalemil (Naruszewicz III, 20), die Polen Scythen. Nach Dietmar von Merseburg (VII, 27)
waren es die Dänen, nach Adam von Bremen (II, 62—63) die Schweden und Norweger.
Auch die Gothen, wie überhaupt alle Völker, die von dem alten Scythien aus ins römische
Gebiet einbrachen, nannte man Scythen. (Treb. Pollio, Claud. c. 6. Zosimus.)

3) Strabo 12, 3. cf. ibid. 1, 2. 3. 11, 6.
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jene  als w ild ,1) pfeileführend,2) bem alt,3) als die entferntesten Bew ohner,4) 
als diejenigen, welche geronnene Milch und Pferdeblut tr in k e n .5) Auch 
lässt er sie sich in Thracien herum !reiben.6) und zählt sie den von K aiser 
Augustus besiegten V ölkern z u .7) A ber als ferne B arbaren kam ihnen 
ja  auch das P räd ik a t „w ild“ zu. Bei H erodot noch ein scythisch- 
hellenisches Mischvolk, haben sie sich wohl in V irgils Phantasie zu einem 
echt scythischen umgewandelt. Scythen aber waren berühmte Bogen
schü tzen :8) und so dürften auch die Gelonen ihren Stammgenossen nicht 
nachstehen; weshalb bei ihnen das Pfeileführen als charakteristisches 
Merkmal hervorgehoben wurde. Da aber schon Hesiod die Scythen 
Pferdem elker n an n te ,9) auch im Alterthum  oft von V ölkern die Bede 
war, die sich eines Gemisches von Pferdemilch und Pferdeblut als G etränk 
bed ien ten ,10) so nahm der Dichter keinen Anstand Beinen Gelonen den
selben Brauch beizulegen. Bem alt aber erschienen sie ihm wohl deshalb, 
weil er bei H e ro d o t11) las, es wären die Budiner ein e&vog . . . ylavxov  
t £ näv i(fxvQa>$ . . . xal tcvqqov. 12) —  Den Thraciern, die als H ilfstruppen 
des Antonius mit diesem zusammen von A ugust besiegt w urden,13) legte 
er zum Zwecke archaistischer Färbung und Schmuckes den alten Namen

1 ) ................acerque Gelonus.
Quum fugit in Rhodopen atque in deserta Getarum. Et lac concretum cum sanguine 

polat equiro. Virg. Georg. III, 461—463.
2) . . . . sagitti ferosque Gelonos. Virg. Aeneid. VIII, 725.
3) Adspice et extremis domitum cultoribus orbem, Evasque domos Arabum pictosque 

Gelonos; Virg. Georg. II, 114. 115.
4) cf. n. 7.
5) cf. n. 1.
6) cf. ibid.
7) Aeneid. VIII, 714—726.
8) Thucyd. Zvyyyctcp)], II, 95. Strabo II, 4. — Die Alten glaubten, Pfeil und

Bogen sei eine Erfindung des Scythes gewesen: „Arcum et sagittam Scythem Jovis
filium . . . .  invenisse dicunt. Plin. VII, 56. — Als Curiosum möge erwähnt werden, 
dass man den Namen der Scythen, weil sie Pfeil und Bogen gut zu führen wussten, von
dem deutschen S ch ü tze  herleiten wollte.

9) Strabo 7, 3.
10) Aeschylus bei Strabo VII, 3, cf. Strabo VII, 4. Plinius 18. 10. Agatharchides, 

bei Hudson, Geogr. Graec. min. I, 45. ■— Horat. Od. III. 4, v. 34. Diodor v. S'cilien, 
Ihß’Ato&tjxtj, III, 32. — Auch jetzt ist noch Kumiss, ein aus Pferdemilch bereitetes, be
rauschendes Gemisch Nationalgetränk der Tataren, hauptsächlich der Kalmücken.

11) IV, 108.
12) Auch war das Tätowiren bei den verschiedenartigsten barbarischen Völkern des 

Alterthums eine sehr häufig vorkommende Sitte; so bei den Japodea, Illyriern, Thraciern 
Indiern, Hariern, Daken, Sarmaten, Britanten u. a. (cf. Strabo VII, 5. XV, 1. Tacit. 
Germ. 43. Mela III, 6. Plin. 22, 1. Tacit. Agric, 11. Herodian. cIotoq, III, 14).

l̂ ) Dio Cass. cP(ay.tt'Cxri ivzooia, 50, 6.
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der Gelonen bei. Die F lucht aber derselben nach dem Rhodope-G ebirge 
ist geradezu aus der Luft gegriffen. —  H o ra z  (65 a. Ch. — 8 p. Ch.) 
befasst sich mit ihnen nicht so viel. E r erw ähnt ih rer nur als B ew ohner 
der äussersten G egenden,1) als B ogenschützen,2) und denkt sie sich, 
ähnlich wie V irgil, als ein von A ugustus besiegtes V o lk .3) — Auch 
L u c a n  (38— 65) führt uns nach V irgils Vorgänge die Gelonen vor, indem 
er, in H inblick darauf, dass die Scythen ein nomadisirendes R eitervolk 
waren, bei dem die Frauen und K inder un ter F ilzzelten auf W agen 
wohnten, die M änner aber auf Pferden herumschweiften, jenen das E pitheton 
,,die schnellen“ beileg t.4)

Zu derselben Zeit, wo Lucan der Gelonen Erw ähnung thut, gedenket 
auch ihrer, nach H erodot zum ersten Male, ein G eograph von Fach, und 
zwar ein Römer, P o m p o n iu s  M e la  (ca. 50 p. Ch.)

Mit dem V orrücken der röm ischen Reichsgrenzen gegen die Rhein- 
und Donaulinie, mit dem Ein- und V ordringen der Röm er in das Innere 
Germaniens, is t die geographische K unde über den Norden Europas 
wesentlich aufgeklärt und erw eitert worden. Es musste aber dies auch 
eintreten, da wissenschaftlich gebildete und schriftstellerisch thätige Röm er 
sich an den Feldzügen nach Deutschland b etheilig ten ,5) da gleichzeitig 
die Anlage von festen P lätzen, von H eer- und Landstrassen in den bis dahin 
unbekannten Ländern eifrig betrieben wurde. Auch die bereits zu C äsar’s 
Zeiten von Geom etern begonnene, und unter Augustus vollendete Verm essung 
der nördlichen Ländergebiete, mit der man bis in die Quellgegend der 
W eichsel kam ,6) konnte in jen e r Beziehung eben so wenig ohne Einfluss 
bleiben, wie das Aufblühen des Bernsteinhandels, der seit der Reise eines 
römischen R it te r s 7) zur Zeit Neros nach dem preussischen B ernsteingestade 
auf einer uralten  H andelsstrasse aus Italien  über Pannonien die Weichsel- 
N iederungen abw ärts dorthin wiederum aufgenommen w urde.8) Und wenn

.................................Ultimi
Noscent Geloni. Od. II, 20, v. 18. 19.
2) ,, . . . . pliaretratos Gelonos. Od. III, 4, v. 35.
«) Od. II, 9, v. 18—24.
4 ) .............volucresque Geloni. Pharsal. III, 283.
5) Vellejus Paterculus war Legat im Feldzuge des Tiberius (4—5 p. Ch.), der auf 

demselben bis zur unteren Elbe vorgedrungen war. (Vellej. Paterc. II, 104—107.) Plinius 
diente unter Claudius bei dem römischen Heere in Deutschland, und lernte Land und Volk 
der Chauken aus Autopsie kennen. Plin. 16, 1.

G) Agrippa totum eum tractum ab Istro . . .  ad flumen Vistulae a desertis Sarmatiae 
prodidit. Plin. IV, 12. Ueber Protagoras cf. Marc. Heracl. II, 9, 10, p. 83.

?) Plin. 37, 3.
8) Allerdings meint Sadowski (182), es scheine, dass die Reise jenes Ritters kein 

unmittelbares Resultat in Bezug auf die Anknüpfung neuer Handelsverbindungen ge
bracht habe.



es sich nicht läugnen lässt, dass tro tz alledem bei den Römern noch 
immer U nklarheit und W iderspruch in Bezug auf den Norden herrscht, 
und dass noch immer von einer diesbezüglichen deutlichen V orstellung 
und wirklichen Kenntnis» nicht die Rede sein kann, so kann ihnen das 
V erdienst nicht abgesprochen werden, die Erd- und V ölkerkunde des 
Nordens auf eine höhere Entw ickelungsstufe gebracht zu haben. —  Leider 
gilt dies aber nur von dem W esten N ordeuropas. Der N ordosten ist 
daA^on ganz und vollständig unberührt geblieben. S trab o 1) gesteht offen 
und ehrlich, es wären die Striche jenseits der Elbe, bis wohin 3 mal und 
zwar unter dem Oberbefehl des Drusus, Domitius Ahenobarbus und Tiberius, 
der römische Adler getragen wurde, gegen den Ocean gänzlich unbekannt. 
Auch meint e r ,2) es entnehmen die Römer alle ihre K enntniss entlegener 
barbarischer Länder von den Griechen; und wo „diese eine Lücke lassen, 
da sind jene nicht im Stande sie genügend auszufüllen.“ Eben so bezeugt 
P lin ius,3) dass erst mit dem germanischen V olke der Ingaevonen, die nach 
ihm in und neben der jü tischen H albinsel wohnten, die Kunde deutlicher 
und zuverlässiger zu werden beginne. — Es war somit die K enntniss der 
S triche zwischen Elbe und W eichsel, wenn auch sonst mancher L icht
strahl sich über dieselben verbreitete, doch noch immer dunkel, mehr ge
ahnt, als erkannt. Östlich aber vom der W eichsel bis zum Don herrschte, wie 
bis dahin, so auch je tz t, dunkle Nacht. U nd so war auch Mela nicht in der 
Lage in seinem geographischen Compendiuin4) über den N ordosten neue 
glaubwürdige Nachrichten der Nachwelt zu überliefern. Kein berich t
e rsta ttender Augenzeuge hat ihm irgend welche N achricht von jenen  Ländern 
überm ittelt; keine schriftlichen, sei es amtliche oder nicht amtliche, Berichte 
lagen ihm vor; nicht einmal von H örensagen drang zu seinen Ohren 
etwas Neues. Lediglich H erodot und ältere griechische M ärchenschreiber, 
denen er hauptsächlich die abenteuerlichen Fabeln  und ungeheuerlichen 
W underdinge eifrig nacherzählt, und die ihm als auctores, quos sequi 
non p ig ea t5) gelten, sind seine Quellen. E r benutzt ja  nicht einmal die 
zuverlässigen N achrichten neuerer Schriftsteller. So kennt er weder die 
Roxolaneu, noch die Tyrigeten, noch die Jazygen, die zu seinen Zeiten 
in Südrussland hausten, und von denen Strabo so viel zu erzählen weiss. 
Daher kam es auch, dass ihm der ganze östliche Norden „ein Land der 
Sage und der F abel“ 6) blieb, das er zumeist mit nebelhaften, schon längst
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1) VII, 2.
2) III, 4.
8) IV, 13.
4) Pomponii Melae de situ orbis libri III.
5) III, 6.
6) Voigt, Preuss. Gesch. I, 56.
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verschollenen V ölkern füllte. —  Dem H erodot nun nachschreibend setzt 
er die Budinen sammt der hölzernen S tad t G elonos1) so ziemlich in jene 
Gegenden, wo wir sie gefunden haben. E r  lässt nämlich zuerst an den 
unteren Don die Sauromaten, die er auch M äotisanw ohner2) nennt, wohnen; 
an diese schliessen sich in nördlicher R ichtung, wie sich das aus der 
G ruppirung der folgenden V ölkerschaften ergiebt, die Budinen, an diese 
wiederum die Thyssageten, dann die lrk e n ,8) dann die A rim phaeen ,bei denen 
die Rhipaeischen Gebirge (der Ural) anheben.4) —  A n der zweiten, und 
letzten diesbezüglichen S te lle5) erzählt Mela, dass die Gelonen ihren 
Feinden die H aut abzögen, sich selbst m it dem K opftheile und ihre Pferde 
mit dem übrigen bedecken. Es ist dies eine Nachricht, die H erodot un
bekannt ist. — In der ganzen Schrift Melas lässt sich das Streben ziemlich 
deutlich wahrnehmen, die Leser mit interessanten W underm ärchen und 
grässlichen H istörchen zu un terh a lten .6) Fand er in seiner Quelle in 
Betreff des einen oder des anderen Volkes derartige Dinge nicht, so trug  
er keineswegs Bedenken, dieselben bei anderen V ölkern aufzusuchen, und 
sie dann auf das von ihm geschilderte V olk zu übertragen. So las er bei 
E p h o ru s7) eine Notiz von den an der M äotis wohnenden sarmatischen 
Ixom aten. Es fehlte ihm aber der begehrte Ausputz. Nun erinnerten 
ihn Saurom aten an das m ythisch-kriegerische Frauenvolk der Amazonen, 
die hauptsächlich zu Ross fochten. Dies führte ihn aber auf H ero d o t’s 8) 
Sagartier, die nur zu Pferde mit aus Riemen verfertigten N etzen stritten . 
Dies alles wurde nun von Mela zusammengestcllt und den Frauen der 
Ixom aten dieselbe K am pfesart zu Pferde beigemessen. —  Aehnlicli er
ging es den Gelonen. Mela berich tet9) über diese in Gesellschaft der An- 
thropophagen, Melanchlänen undN eüren . Von diesen fand er bei H erodot 
erwünschte N achrichten über ihre grausamen und sagenhaften Bräuche und 
Sitten. In  Betreff der Gelonen b iete t ihm H erodot nichts D erartiges und

!) Budini Gelonon urbem ligneam habitant, Mela I, 19.
2) Primi Maeotidae. Ibid.
i>) Melas „Turjae“ ist offenbar eine verdorbene Lesart Herodots ,,IvQxai“ (IV, 22).
4) Mela I, 19.
5) II, 1.
6) Ein derartiges Streben zeigte sich im Älterthum öfters. Strabo spricht sich darüber 

wie folgt aus (XI, (5): „Denn da diese (die Schriftsteller) sahen, dass die offenbaren Fabel
dichter gefielen, so glaubten auch sie mit ihren Schriften dem Leser Vergnügen zu ge
währen, wenn sie das im Gewände der Geschichte vortnigen, was sie nie weder gesehen, 
noch gehört, noch auch von Kundigen vernommen\hatten; eben nur deswegen, weil man 
es gerne mit Staunen anhört.“

?) Scymn. Fragm. p. 140 Anon., Peripl. Euxin p. 2.
8) VII, 85.
9) II, 1,



so unternim m t er es, „die Lücke“ auszufüllen. H ierbei halfen ihm H ero
d o t1) und Isigonus v. N icäa ,2) von denen der erste den Scythen, der 
andere den A nthropophagen über dem Borysthenes> die grausame Sitte 
zuschreibt, ihren erlegten Feinden die H au t abzuziehen, woraus dann 
M äntel und Pferdedecken angefertigt wurden. Dieses dichtet nun Mela 
den Gelonen an, und verw andelt somit dieses gesittete, helleniseh-scytische 
Mischvolk, als welches es von H erodot geschildert wird, in echte grausam e, 
blutdürstige B arbaren.

W ie willkürlich nun Mela mit seiner Skizzirung der V olkssitten  ver
fuhr, ebenso eigenm ächtig verfuhr er an zuvor genannter S te lle3) mit der 
ethnographischen A nordnung der ausserhalb der H erodo t’schen Scythika 
wohnenden V ölker Südrusslands; weshalb auch in dieser Beziehung gedachte 
Stelle keine Bew eiskraft hat. E r beginnt mit den in der transborystheni- 
schen U kraine wohnenden A nthropophagen; setzt dann mit einem Sprunge 
über die cistanaitisehen M elanchlänen zu den transtanaitischen Gelonen 3a) 
hinüber; keh rt dann zu den M elanchlänen zurück, um über die A nthropo
phagen zu den N euren hinüberzuschweifen, von denen er nach H ero d o t4) 
berichtet, dass in ihrem Lande die Quelle des Tyras sich befinde5).

W ir haben nun gesehen, dass es nicht möglich ist, aus Melas Schrift 
irgend welche L ichtstrahlen, ohne sich in abenteuerliche Combinationen 
cinzulassen, zur Beleuchtung der G elonenfrage herauszulocken. A ber nicht 
viel besser verhält es sich auch mit dem B ericht des Plinius (29— 79).

D ieser unkritische Com pilator war mehr ein gebildeter D ilettant, denn 
ein sachverständiger Fachgelehrter. In  seinem encyclopädischen W erke:

1) VI, 64.
2) Plin. VII, 2.
3) II, 1.
3a) Mela vergisst, dass er Gelonos jenseits des Don gesetzt hat (I, 19), und nimmt 

jetzt die Gelonen in Scythia Europaea auf.
*) IV, 51.
5) II, 1. — Pierson, Elektron, p. 28, n. 111 citirt, nach Partheys Ausgabe, aus 

Mela II, 1 Folgendes: Gelcni ad Neuros proximant. Gelonis Agathyrsi conlimitantur. In 
den mir vorliegenden Ausgaben (von Kapp, Weichert, Tschucke) ist diese Stelle nicht 
vorhanden. Da in demselben Kapitel Mela die Neuren in die Gegend der Dniestrquellen, 
die Agathyrsen nebst den Sauromaten an die Mäotis — also in einer Entfernung von 
ca. 150 Meilen — setzt; da er ferner zwischen denselben viele Völker, als: Taurier, 
Nomaden, Georgen, Basilideu, Borystheniten u. s. w. aufzählt, so würde das ja eine grosse 
Gedankenlosigkeit sein, die man ihm kaum zumutlien kann, wenn er selbst sagen sollte, 
es wären die Gelonen sowohl Nachbarn der Neuren als der Agathyrsar gewesen. Ich 
würde hier eher eine Interpolation annehmen. Melas Text ist bekanntlich durch die 
Abschreiber vielfach verderbt. Den zweiten Theil obiger Stelle findet man wörtlich bei 
Solinus: Gelonis Agathyrsi collimitantur (c. 15, 3), welche Worte wohl mögen aus Solinus 
in den einen oder anderen Codex Melas gekommen sein .—: Sollte aber jene Stelle wirklich 
urtextlich sein, so hat Mela etwas geschrieben, dem, da es confus und widersprechend ist, 
jede Glaubwürdigkeit abzusprechen ist. (S. Nachschrift.)
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H istoria  N aturalis hat er einen ungeheuren geographischen Notizenkram  
niedergelegt, der leider zum grössten Theil kritik los zusammengerafft, und 
mechanisch zusammengestellt, verw orren, unklar und ungenau ist. Dabei 
ist der T ext durch massenhafte Corruptelen, besonders in nominibus propriis, 
entstellt, die um so mehr sich angehäuft haben, als die Abschreiber die 
ihnen unbekannten fremden Namen nur mechanisch copirten.

Ganz besonders ist aber die V orstellung, die P linius von dem nord
östlichen E uropa hat, ebenso wie die des Mela, dunkel und unzulänglich. 
Vorzugsweise, gleich diesem, die mehr oder weniger fabelhaften N ach
richten und Sagen excerpirend, weiss er nichts von jenen  Ländern aus 
eigener K enntniss und E rfahrung: und selten nur klingt aus dem Namen
getümmel, mit welchem er sie gefüllt hat, ein verstüm m elter neuer b a r 
barischer Name hervor, den ihm der W ind eines dunklen Gerüchts unter 
die Feder geweht hat. Man darf daher auch nicht erw arten , dass er im 
Stande gewesen sein sollte , ethnographische Nachrichten zu verzeichnen, 
die der W irklichkeit entsprächen. Seiner Geographie des europäischen 
Nordostens liegt, ebenso wrie der des Mela, lediglich die alte, längst um- 
sta lte te  Anschauung der älteren Griechen zu Grunde.

D er Gelonen erw ähnt er nur an einer S te lle .1) Sie lau tet: Neuri, 
apud quos B orysthenes, G e lo n i ,  Thussagetae, Budini, B asilidae, et 
caeruleo capillo Agathyrsi. Super eos nomades: dein Anthropophagi. 
A Buge super Maeotin Saurom atae et Essedones. A t per oram ad Tanaim 
usque M aeotae . . . .  ultim ique a tergo eorum Arim aspi. Mox Riphaei 
montes. —  D er Inhalt dieser Stelle ist offenbar H erodoten entlehnt, jedoch 
durch Fehler und U ngenauigkeit corrum pirt, is t er durch einige Zuthaten 
und V eränderungen, die zumeist dem Mela entstammen, ein wenig anders 
gestaltet. Dazu gehört auch die ethnographische G ruppirung, die von der 
H erodots verschieden ist. Zunächst setzt er die Neuren nicht in das 
Quellengebiet des Dniestr, wie das bekanntlich H erodot und nach ihm 
Mela thun, sondern in das des Dniepr, also in das heutige Gouvernem ent' 
Smolensk, und nach W eissreussen. Diesen reih t er nun östlich, ungefähr 
im Gouvernement Moskau unsere Gelonen an , trenn t sie dann durch E in
schiebung der nach H erodot im O renburgischen wohnenden Thyssageten 
von den Budinen. Von diesen macht er einen ungeheuren Sprung bis 
zu den südwestlich auf der linken Seite der M äotis wohnenden Basiliden; 
es folgen dann die A gathyrsen, die er nach Mela nördlich am asowschen 
Meere wohnen lässt, während H erodot ihnen in Siebenbürgen ihre W ohn
sitze anweist. — In  nordw estlicher R ichtung hausen ferner nomadisirende 
Scythen und Anthropophagen. Von diesen w andert er in entgegengesetzter
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R ichtung östlich durch das G ebiet der zuletzt genannten V ölker zu den 
Sauromaten und Essedonen, v e rirrt sich dann zu den Mäoten, den Be
wohnern der asowschen Ostküste, von denen er zu den im Norden, an 
den Rhipäen (Ural-Gebirge) wohnenden A rim aspen, die Sauromaten, 
Essedonen, Budinen überspringend, hinübersetzt.

Aus diesen Kreuz- und Querzügen dürfte genügend erhellen, dass 
Plinius jene V ölkernam en planlos, ohne kritische Sichtung, aufs Gerathe- 
wohl so niedergeschrieben hat, wie er sie in seinen ebenfalls planlos 
angefertigten Excerpten vorfand ;1) und dass daher jene  Stelle für die 
V ölkergruppirung in jenen  Ländern ohne W erth  und Bedeutung ist.

Es folgt als nächster Zeuge ,,der göttliche G eograph“, wie ihn die 
Alten nannten , P to lo m ä u s  (ca. 180). Dieser hat uns in seinem W erke: 
rewyQacpixrj v(prjy^ig, welches er zu A lexandria schrieb, ein Namenver- 
zciclmiss als vornehm ste Quelle zur Kenntniss der alten Erdkuude h in te r
lassen, das, wenn auch nicht überall zuverlässig und feh lerfrei, doch die 
früher überlieferten N achrichten an Fülle und theilweise auch an Genauig
keit ü b ertrifft.2) G estützt auf den T yrier M arinus, seinen unm ittelbaren 
geographischen V orgänger (ca. 130), dessen reichlich gesammeltes M aterial 
er berichtigend und ergänzend verarbeitete, folgte er zumeist den an ti
quarisch gelehrten alexandrinisehen Schriftstellern; war aber dabei bemüht, 
die neueren Handels-Reisen und sonstigen Berichte sowohl wie neuere 
verbesserte L andkarten  auszunutzen.3) In  Betreff des N ordostens Europas, 
des grossen Flachlandes zwischen W eichsel und Don, das er „ CH  ev 
EvQumrj 2aQfxattau nennt, befand er sich in der günstigen Lage, Nach
richten aus dem Leben durch V erm ittelung gleichzeitiger, m ittelbarer oder 
unm ittelbarer B erich tersta tter zu schöpfen. Im 2. Jahrhunderte  nämlich 
unserer Zeitrechnung, waren die Römer mit der U nterw erfung Daciens

!) Dass er auch in Bezug auf Germanien fast ebenso verfährt, deutet Zeuss (p. 70) 
an, wenn er sagt, es zeige sich des Plinius’ Anordnung bei näherer Betrachtung bald als 
eigenmächtige Compilation. — Ebenso sagt Müllenhof (p. 425), Plinius excerpirte flüchtig 
und richtete Verwirrung an.

2) Die Ansichten über den Werth dieses Geograghen sind sehr verschieden. Während 
Schlözer sein Werk ein geographisches Sammelsurium (Nestor II, 5, 56) ein Flickwerk 
(Nord. Geogr. in Allg. Welth. 31, p. 176 n. E.) nennt, ist es Zeussen von so hohem 
Werthe, dass, nach seiner Ansicht, nur Leute, die nie mit ihm Bekanntschaft gemacht 
haben, oder die Schwachköpfe sind, wagen, dasselbe herabzusetzen, und die grossen Ver
dienste jene3 Gelehrten anzutasten (p. VII). — Das Richtige wird wohl in der Mitte 
liegen. Gewiss dürfen seine Verdienste um die alte Nordlandskunde nicht unterschätzt 
werden, aber verwirrender Fehler, Iritlnimer und zerrütteter Angaben giebt es genug, vor 
denen man dch wohl in Acht nehmen muss, will man nicht in Widersprüche und Ver
irrungen gerathen, wie das Zeussen mehr als einmal passirt ist. — Ptolomäus hat aber 
das geleistet, was er leisten konnte; nicht mehr und nicht weniger.

3) Ptolom. I, 19.
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durch Trajan  (106) bis zu den K arpaten  vorgedrungen, wodurch ihnen 
auch das weite Sarm atien erschlossen wurde. Spuren röm ischer H errschaft 
zwischen D niestr und Dniepr in jen e r Zeit findet man in den beiden 
W ällen in Podolien und der U kraine, die das V olk noch je tz t  T rajans 
W älle nennen so ll,1) und in dem Umstande, dass noch heutzutage in den 
slavischen V olkssagen genannter Länder der Name T rajan  eben so berühm t 
is t, wie es der Name Alexander der Grosse in den Sagen des O rients 
i s t .2) Zu derselben Zeit fand auch, wie das die massenhaften Funde 
röm ischer Kaisermünzen in Russland und Ostpreussen bestätigen, ein le b 
hafter, selbstständiger H andelsverkehr der Culturvölker des Südens nach 
dem Norden, durch die Thalweiten des D niepr und Prypec, s ta t t .3)

Es hat auch Ptolom äus diese ergiebigen Quellen, die sich ihm er
öffnet haben, so weit es ihm möglich w ar, fleissig und genau benutzt. 
A ber eben deshalb ist auch das V ölkerbild seines Sarm atiens, das er mit 
Zügen, die dem Leben entnommen w aren, gezeichnet h a t, und das im 
Grossen und Ganzen so ziemlich der W irklichkeit entsprach, ein ganz 
verschiedenes von dem, das wir bei Mela und Plinius gefunden haben. 
E inige 50 neue V ölkernam en füllen jenes Land aus; und die alten sind 
zum grössten Theil verschwunden; offenbar weil sie, wenn auch nicht alle, 
so doch die m eisten, in Folge des W echsels der W ohnsitze, oder des 
Aufgehens des einen Volkes in ein anderes, nicht mehr passten. Ans 
diesem Grunde ist nun auch der Name der Gelonen aus der V ölkertafel 
des Ptolom äus l'ortgeblieben. Zu dieser Annahme dürfte man doch wohl 
berechtigt sein, wenn man in Erw ägung zieht, dass die Gelonen, wie wir 
das oben nachgewiesen haben, ein unbedeutendes, sich an die Budinen 
lehnendes Mischvolk w aren, weshalb es in diese sehr leicht aufgehen 
konnte; dass ferner keine zuverlässige Quellen ih rer nach H erodot mehr 
erwähnen; dass endlich auch nichts d a rau fh in d eu te t, es könnten dieselben 
vom Ptolom äus durch ein V ersehen, oder zufolge ungenauer B erich t
erstattung  übergangen sein, wie das beispielsweise in Betreff der Neuren 
mit ziemlicher Gewissheit angenommen w erden darf.

W ährend Ptolom äus von den Gelonen schw eigt, verzeichnet er die 
Budinen, allerdings in etwas veränderten W ohnsitzen. E r  spricht letzeres 
zwar nicht aus; giebt auch ihre geographische Position nicht k lar und 
deutlich an: aber nachfolgende Combination dürfte uns zu sicherem R e
sultate in dieser Beziehung führen. E r  sagt näm lich:4) f ie ta ^ v  J I evxlvojv 
x a l B a ö teqvcov K a g m a v o i ,  vtcsq oig rrjov'ivol, elrct Bwdivol. Bastarnen

1) Marczyuski, Opis Podola, I, 186. Bandkie. Dzieje Krölestw. polskiego, I, 6.
2) Polska i Bus (Duchinski), p. 4.
3) Kruse, Necrolivonica, B. p. 3 squ. Sadowski, p. 187 squ.
4) III, 5.
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und Peukinen wohnten bekanntlich auf dem nördlichen Ufer der N ieder
donau bis zu den siebcnbürgischen K arparten  und dem D niestr. A uf diese 
folgen nun nordöstlich die K arpianer im östlichen G alizien , die ihren 
Namen von den K arp a ten *) führen. Die darauf in nordöstlicher Richtung 
folgenden G evinen,2) deren H eim ath Szafarzyk3) zweifelsohne falsch und 
eigenm ächtig nur durch N am ensäbnliclikeit geleitet nach Liefland an den 
Fluss Gojwa verleg t, nahmen die weiten F luren  W ollyniens ein. Nach 
diesen werden die Budinen gesetzt. W o aber jene aufhören, und diese 
anfangen, ist aus obiger Stelle allein nicht zu erm itteln. Zu Hilfe 
kommt uns nun der vom Ptolom äus erw ähnte4) Bodiner Berg, der einigen 
A nhalt zur Construction der Lage giebt. Offenbar nach jenem  Volke be
nannt, is t er auf den 6. Längegrad östlich von der Quelle des Borys- 
thenes. und auf den 2. B reitegrad nördlich von derselben Quelle von 
unserem Geographen gesetzt w orden, so dass nach der gegenwärtigen 
Gradmessung er auf den 58. Grad OL. und auf den 57. Grad NL. käme, also 
in die Gegend um Susdal und die m ittlere Kliasm a, ein wenig östlich 
von Moskau. H ier finden wir aber keine Spur von Bergen, ja  nicht ein
mal von einigermassen bedeutenderen W asserscheideerhebungen. Doch
müssen wir berücksichtigen, dass die Gradmessung des Ptolom äus eine 
ungenaue und fehlerhafte ist. Sie nach irgend einem Gesichtspunkte, wie 
das Sadowski versucht h a t ,5) auf die heutige reduziren zu wollen, ist und 
bleibt ein vergebliches Bemühen. N ur durch V ergleichungen ist es mit
unter möglich die mehr oder weniger richtige Lage herauszufinden.

W enn wir erwägen, dass Ptolom äus die Dniepr-Mündung auf den
48° 30' NB. se tz t,6) sie aber nach der heutigen Geographie auf dem

*) Karpaten vom russ. chrebet, poln. grzbiet, böhm. hrbet, oberlausitz. kribet, kroat: 
herbet, bosn. herbat, dahn. harbat, der Bücken, Buckel, Bergrücken, Gebirge; Jablonoi- 
Chrebet, Jabionisches Gebirge; Stanowoi-Chrebet, Stanowisches Gebirge.

2) Aus „Gewinen“ scheint der Name Wolyn, Wollynien herauszuklingen. Das 
slavische, verdichtete 1 =  1 wird bekanntlich oft zu w abgeschwächt: sloboda-swoboda; 
smola-smowa W  und g wechseln ebenfalls gern mit einander: Wustrow-Gustrow; Drawe- 
Drage; Wostcw-Güstow; Pawel-Pagel, Fervenza-Braganza, Slawentin-Schlagentin. — Die 
Ansicht, dass die Slaven nach der Völkerwanderung, womöglich erst im 6. Jahrhundert 
aus Asien nach Europa eingewandert sind, darf man doch wohl heut zu Tage keinem 
wissenschaftlich Gebildeten mehr zumuthen. Hat ja schon vor mehr als einem Jahrhunderte 
(p. 276) Schlözer gesagt, dass dies eine alte Sage der Stoppler ist, an die Niemand mehr 
glaubt oder glauben sollte.

3) I, 303.
4) III, 5.
5) P. 38 squ. Sadowski hat zum Anhalt für seine Reduction die Weichsel gemacht. 

Nun hat bereits der Astronom Kayser ganz richtig bemerkt, dass, wollte man nicht die 
Weichsel, sondern beispielsweise die Odermündung als Fundament dafür nehmen, man zu 
ganz anderen Resultaten kommen würde.

6) III, 5.
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4 6 V2 B reitegrade liegt; dass er für die Länge der Mündungen der Oder 
und W eichsel1) den 56. Grad nördlicher B reite annim m t, während sie
2 Breitegrade südlicher liegen: so sieht man, dass bei ihm die Breite
grade zu weit gegen Norden verschoben sind. Gehen wir nun analog 
diesem auf dem 58. Längegrade, unter dem der Bodiner Berg liegen soll, 
um 2 Grad nach Süden, also bis zum 55. B reitegrade herun ter, so ge
langen wir in das wellige Hügelland, welches als äusserster, nördlicher 
Ausläufer der südrussischen Bodenanschwellung, zwischen den Donquellen 
und der m ittleren Oka sich w eithin ausdehnt, und das m ittelrussische 
Höhenplateau bildet. Dies dürften nun zweifelsohne die Bodiner Berge 
des P tolom äus sein, und waren demnach die Bodinen, sammt den in ihnen 
aufgegangenen Gelonen, im Laufe der Jahrhunderte  aus den östlichen 
Gegenden des m ittleren Don nach dessen oberen Strom gebiet und noch 
etwas nördlicher hinaufgezogen.

Zur Zeit des Ptolom äus begannen bereits an den Nord- und Oüt- 
grenzen des Röm erreichs die unheimlichen W ogen zu toben, die gewaltige 
E rschütterungen und Umwälzungen herbeiführend, ihren H öhepunkt in den 
furchtbaren Stürm en der Völkerw anderung erreichten. Barbaren, a ls: Ger
manen, Slaven und asiatische Horden, wälzten sich gegen das W eltreich, 
und seine G renzwehren durchbrechend ergossen sie sich gleich einer ver
nichtenden t lu th ,  über Roms blühende Länder. Es mussten daher alle 
K räfte dieses Reiches zur Abwehr dieses U nw etters vereinigt und aufge- 
boten w erden; deshalb aber konnte die W issenschaft nicht gepflegt und 
gehegt worden. Ih r Geist schwand, und gewichen war der wissenschaft
liche Forschungstrieb. —  In Betreff der geographischen W issenschaft sagt 
Müllenhoff, 2) dass mit dem W erke des Ptolom äus die w eitere Ausbildung 
derselben abgeschlossen war. —  Man wandte sich nun wiederum den alten 
griechischen Sagenschreibern, dem H erodot, dem D arsteller längst ver
schollener ethnographischer V erhältnisse, und seinen N achtretern, Mela 
und P linius, zu: Deshalb schalten und walten auch wieder im N ordosten: 
Amazonen, M akrobier, H ippopoden, Cynokephalen, Hyperboreern, Panoten, 
aber auch unsere G e lo n e n .  —  Dass w ir aber für dieselbe eine Ausbeute 
von irgend welchem W erthe zu erw arten hätten, ist nach dem so eben 
Gesagten natürlich ausgeschlossen. —  Es geschieht zwar ih rer noch hin 
und wieder bei geographischen und nicht geographischen Dichtern, bei 
einigen A ntiquaren und Compilatoren, auch bei G eschichtsschreibern E r 
wähnung; doch sind die diesbezüglichen N achrichten offenkundige D ich
tungen oder Entlehnungen aus H erodot, älteren Sagenschreibern, aus 
Mela und Plinius.

" i) 11, To.
2j. F. 363.
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S o l i n u s ,  dessen Z eitalter unbekannt ist, und das man in das erste 
bis d ritte  Jahrhundert nach Christi setzt, w ärm t in seiner Schrift: Poly
histor sive C ollectanea,1) die ein Auszug aus des Plinius H istoria Na- 
turalis ist, Melas M ärchen von dem H autabziehen auf. — Die N achricht 
vom T ätow iren fand er bei V irgil. Melas Erzählung, dass bei den Aga- 
thyrsen die T ätow irung sich nach der grösseren oder geringeren V or 
nehmheit der H erkunft eines Geschlechtes rich te te ,2) übertrug er auf die 
Gelonen. —  W enn er aber zu beiden Seiten der Gelonen, hier die Neuren, 
dort die A gathyrsen setzt, und auf diese die A nthropophagen folgen lässt, 
so beruht das auf nichts anderem, denn auf w illkürlicher Compilation. —  
D io g e n e s  P e r i e g e t e s ,  der poetische Geograph, der nach einigen zur Zeit 

-K aisers A ugustus8), nach anderen am Schluss des ersten Jah rhunderts ,4) 
nach anderen w ieder um das Ja h r 300 p. C li.6) gelebt haben soll, erwähnt 
in seinem geographischen Lehrgedichte: Jlequijy^öig ebenfalls der Gelonen. 
Den W erth  seiner ethnographischen Nachrichten hat schon Müllenhof 
rich tig  beurtheilt, indem er hervorheb t,6) dass die W illkür gelehrter Com- 
bination, die in seinen Versen heriseht, nicht erlaubt ihnen irgend ein 
Gewicht beizumessen.

Die betreffende Stelle lau tet:
Tcdv <T vrctQ (Tavqcov) t x i t i a u a  7toAvitctiu)v cpvXov A A aw cov, 
tvtta MeXay/haLvai re xal ävegsg ‘InmqixoXyoi 
Nsvqol &  ‘Inncnvdeg xe FiXoavoi % rjd' jlyäövQdoi.

BoQvcjS-eveog noiafxov Temvvöf-ievov vrkoQ 

l̂ uöyexai Ev^eivo)............
Diese Stelle aber kann zum Zwecke ethnographischer O rientirung 

schon deshalb nicht benutzt werden, weil es ja  dem Dichter nicht sowohl 
um eine genaue G ruppirung der Völkerschaften, als vielmehr um H er
stellung des H exam eters un ter Berücksichtigung der Silben-Quantität zu 
thun war. In  anderer Beziehung gew ährt sie für unseren Zweck erst 
rech t keine Ausbeute.

W ir wrenden uns zu A m m ia n u s  M a r c e l l i n u s  (ca. 380). Dieser sonst

i) 0. 15, 3. Geloni ad hos (Neuros). De hostium cutibus et sibi indumenta faciunt 
et equis suis tegimina. Gelonis Agathyrsi collimitantur, caerulo picti colore, fucatis in 
caerulum crinibus. Nec hoc sine differentia; nam q u a n to  q u is  anteit, tanto propensiore nöta 
tingitur, ut sit indicium humilitatls minus pingi. Post Anthropophagi.

-) Agathyrsi ora artusque pingunt: ut quique maioribus praestant, iia magis vel 
minus II, 1.

£) Schöning, p. 200.
4) Voss, de hist. Graec. Müller.
5) Brandes: Kelten und Germanen, p 224.
6) v. 308—312. Der Verfasser des Cosmographus schreibt dem Dionysius ungefähr

nach (4 ,2 ): Ipimolgon, Neurion, Agaeon . . . Taurion, . . .. Geolion, Tirsion, Ypodon. Cit.
bei Möllenhoff', p. 49 i.
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schätzbare V erfasser einer röm ischen Kaisergeschichte, der, voll Gewissen
haftigkeit, wo er aus eigener Anschauung spricht, w ahrheitsgetreue Bilder 
schafft, steckt in der tiefsten Unkunde, was den Nordosten anbetrifft, und 
b ring t daher — ich erinnere nur an die Arymphäen, die er zwischen 
Bisula (W eichsel) und Chronius (Pregel oder Memel?) wohnen lä s s t ,1) — 
verworrene, w idersprechende und falsche N achrich ten .2) Auch in Betreff der 
Gelonen ist sein Zeugniss ohne W erth. E r setzt sie nebst anderen V ölkern 
und zwar in folgender R eihe:3) N e u r i ,  B u d in i ,  G e lo n i ,  A g a th y r s i ,  
M e la n c h la e n a e ,  A n th r o p h a g i ,  auf die östliche Seite des Don nach Asien 
hinein. W ie w illkürlich und falsch es ist, die Neuren, M elanchlänen und 
A ndrophagen nach Asien zu bringen, so w illkürlich und falsch ist auch 
die von Ammian aufgestellte V ölkerreihe. Aus der Verm engung der beim 
Dionysius Periegetes Vorgefundenen Fabel von Diamanten in der Nähe 
des kalten Landes der A gathyrscn mit den spärlichen Notizen von den
selben bei Mela, Plinius, Solinus, ist nun seine Angabe hervorgegangen, 
es wären die Gelonen Nachbaren der A gathyrsen, in deren Lande es viele 
Diamanten gäbe. Die N achricht aber, es w ären die Gelonen wilde 
Menschen, die sich m it der H aut erlegter Feinde bekleideten, holte er sich 
aus V irgil und M ela.4)

Der D ichter C la u d ia n u s  (ca. 400), der sich der Gelonen als gelehrten 
Ausputzes in seinen Gedichten bedient, erzählt nach V irgil von ihrer 
S itte sich zu tä tow iren ,5) nach Lucan sind sie ihm gewandte R e ite r .0) 
Die sonstigen Dinge und Eigenschaften, die er ihnen be ileg t,7) sind zumeist 
eigene Producte seiner lebhaften Phantasie.

Die Nachricht, die M a r t ia n u s  C a p e l la  (ca. 470) in seinem encyklo- 
pädischen W erke: Satiricon, über die Gelonen bringt, is t einfach aus 
P linius ex cerp irt.8) —  D er Byzantiner S te p h a n u s  (welcher gegen das Ende 
des 5. Jahrhunderts gelebt haben mag), e rz ä h lt9) nach H erodot von der in

i) 22, 8.
2) cf. Zeus, p. 702,
3) 31, 2.
4) 22,8: . . et cum Gelonis Agathyrsi, apud quos adamantis est copia lapidis. 31,

2 . . et Geloni perquam feri, qui detractis perempterum hostium cutibus indumenta sibi,
equisque tegmina conficiunt, bellatrix gens. Gelonis Agathyrsi collimitant. Letztere Worte 
fast buchstäblich indentisch mit Solin. 15, 3 cf. n. 147.

5) In Kufin III, 313.
G) XI. Fescenn. v. 3.
7) In Prob. I, 119. De Cons. Honor. VIT, 27, 28. De cons. ITonor. Paneg. VIII, 

486, 487. De laud. Stilic. XXI, 110.
8) Neurae, apud quos Borysthenes, Geloni, Agathyrsi, Anthropophagi. VI, 663.

Bei Plinius, IV , 12 heisst es: Neuri apud quos Boiysthenes, Geloni, Thussagetae, Budini,
Basilidae et caeruleo capillo Agathyrsi. Super eos Nomades, dein Anthropophagi.

9) Steph. ed. Westermann.
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Budinien gelegenen hölzernen S tadt Gelonos, b ring t aber auch die dem 
letzteren unbekannte N achricht, Gelonos, ein Sohn des H erkules, habe 
jen e r S tad t den Namen gegeben, so dass dieser nun als Stammvater der 
Gelonen erscheint. Zur E rdichtung des letzteren ist Stephanus, wofern 
er es in einem älteren, bereits verlorenen Schriftsteller nicht gefunden 
hat, wohl folgendermassen gekommen. H erodot b e rich te t1) über zwei 
Stammsagen der Scythen. Die eine ist eine einheimische, während die 
andere hellenischen U rsprungs ist. Tn dieser aber durfte H erkules nicht 
fehlen. D ieser soll einst nach Scythien gekommen sein, wo er von einem 
Weibe Echidna 3 Söhne, den A gathyrsus, Gelon und Skythes erzeugte. 
Von diesen dreien wurde der jüngste  König und Stam m vater der Scythen; 
die beiden ändern verliessen, von ihrer M utter vertrieben, das Land. So 
weit H erodot. Da man aber im A lterthum e nur zu gern die Namen eines 
Volkes auf einen Stam m vater zurückführte, so w ar ja  nichts einfacher, 
als dass man den Gelonen, den N achbarn der ponlisclien Scythen, als 
Stam m vater den Gelon, den B ruder des Skythes gab.

Das wäre nun so ziemlich alles, was von N achrichten uns das A lter
thum von den Gelonen überliefert hat. Das G esam m tresultat unserer 
Betrachtungen, das wir auf Grund des besprochenen Quellenmaterials 
gewonnen haben, ist kurz in folgenden W orten angezeigt: W enn es auch 
zu w eit geht zu behaupten, wie das Zeuss th u t ,2) es wäre der Gelonen- 
namen nur eine alberne Erfindung griechischer Kaufleute, so steh t es doch 
fest, dass man im Alterthum  keine bestim m te, klarbew usste V orstellung 
von jenem  Volke hatte. N ur H erodot’s B ericht hat einigermassen eine 
historische Berechtigung, wonach die Gelonen, ursprünglich eine griechische 
Colonie, darauf ein hellenisch-scythisches Mischvolk, zur Zeit des P erser
krieges im Lande der Budiner, und zwar am linken Ufer des m ittleren 
Don. wohnten. Mit jenem B ericht schliesst aber auch der Gelonen künd
bare Geschichte, die im Laufe der Zeiten in den Budinen aufgehen; und 
ih r Name, der wie ein M eteor am Plorizonte der Geschichte für kurze 
Zeit sich hat sehen lassen, verschwindet für immer aus derselben. Zwar 
taucht er nach mehr denn vier Jahrhunderten  wieder auf, aber nur als 
literar-historisclier Begriff. Den D ichtern diente er als gelehrte O rnam entik, 
die A ntiquare und Oompilatoren nahmen ihn, um mit ih rer Gelehrsam keit 
zu prunken, in ihre Sammelwerke gern auf. — Anzunehmen aber, es 
hä tten  die Gelonen noch später ex istirt, und hätten  sie ihre W ohnsitze 
zu w iederholten Malen gewechselt, ist n icht statthaft, da historisch-glaub- 
würdige Quellen davon nichts erzählen, und die antiquarischen Reminiscenzen

1) IV, 5—10.
2) P. 702. Allerdings urtheilt er wiederum p. 196 anders, wo er sie für ein scythisches 

Volk hält.
3
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späterer A utoren hatten, wie w ir das gesehen haben, mit der W irklichkeit 
nichts zu schaffen.

Im M ittelalter bem ächtigte man sich jenes Namens, um theils im 
patrio tischen E ifer m itte lst etym ologischer Spielereien und K unststücke 
die U rgeschichte und Abstam m ung einzelner V ölker mit den Gelonen in 
V erbindnng zu bringen, theils um dem Leser m it a ltgrauer Erudition zu 
im poniren. So le ite t der V erfasser der V ita S. Vodoali (aus dem Ende 
des 9. Jahrhunderts) die schottischen Caledonier von den Gelonen ab, 
zu welcher etymologischen Combination er sich um so mehr bewogen 
fühlte, als V irgil die Gelonen „p ic ti“ n e n n t,1) und es, nach dem Zeugniss 
a lte r A u to ren ,2) ebenfalls britische S itte  wTa r ,  sich zu tätow iren. Die 
Gleichförmigkeit aber des Appellativuni „p ic ti“ mit dem Namen des 
Picten-V olkes in Schottland w ar die Veranlassung, dass man das Märchen 
aufbrachte, es w ären die Caledonier und P icten  Ankömmlinge aus S cythien.3) 
Doch schon früheren Schriftstellern war diese etymologische Zusammen
stellung geläufig. So sagt Isidorus H ispal. (ca. 630),4) die P icten  wären 
so genannt, weil sie ihren K örper bem alten; und Beda Venerabilis (ca. 710) 
liefert «eine umständliche Beschreibung der A nkunft der P icten  aus dem 
Scythenlande nach B ritann ien .5) —  Adam, Dom herr von Bremen (ca. 1078). 
der aus M artianus Capella erfuhr, dass das Asowsche Meer ein Busen 
des Ocean wäre, hielt jenen  für einerlei mit der O stsee; nahm aber auch 
deshalb keinen A nstand, nach einem Citate aus genanntem  M artianus die 
baltische K üste m it alten, barbarischen V ölkern, Alanen, Anthropophagen, 
Troglodyten, Sarm aten, aber auch Gelonen zu bevölkern .6) —  Da er aber 
bei V irgil las, dass die Gelonen, welche sich nach der W üste der Geten 
geflüchtet hätten , Milch und P ferdeblut zu trinken p fleg ten ;7) da man 
längst vor seinen Zeiten den Geten- und Gothennamen verwechselte; da 
er ferner w usste, dass Gothen einstmal in Preussen wohnten: so klügelte 
er aus alledem heraus, dass die Gothen und ihre M itbewohner, die Preussen 
(Sembi), sich an Pferdem ilch betrunken h ä tte n .8) —  Des M artianus und

1) Georg. II, 115.
2) Mela, III, 6. Plin. 22, 1. Tacit. Agric. II. Herodian. III, 14.
3) Fuit namque iste Tbeatissimus Vodoales (nt ferunt) ex sagittifero Gelonum ortus

natione, qui originexn generis de Scythiae populis perhibentur. De quibus et Poeta ait,
Pictosque Gelonos, unde et nunc usque Picti vulgo vocantur. Ap. Mabill. Saec. 4. 2, 543.

4) Origin. 19, 23.
5) I, 1.
6) Gesta Hammaburg. eccles. Fontific. IV, 20.
7) Georg. III, 461—463.
8) Adam Brem. IV, 23. Schol. 129. Ob diese Scholie von Adam selbst, oder von

einem anderen herrührt, ist für unsern Zweck gleichgültig.
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Solinus „Alanen oder A lbaner“ , die er an das baltische Gestade setzt, 
sollen seinen N achrichten zufolge auch „W izzi“ heissen. Der Scholiast, 
der entw eder selbst, oder auch sein A bschreiber jenes „W izzi“ in „W ilzi“ 
corruinpirte. glaubte nun eine gelehrte Bem erkung gemacht zu haben, 
wenn er hinzufügte, jene „W ilzen“ wären V irgils G elonen.1) Auf diese 
W eise sind sogar die slavischen W ilzen oder W ilten, die ehemaligen 
Bewohner des Landstriches zwischen der Havel und der unteren Oder, mit 
den Gelonen zusammengekonnnen. — Doch wir werden später noch 
Gelegenheit haben, diese P unkte  genauer zu besprechen.

Auch in neuerer Zeit lässt man die Gelonen nicht in Ruhe; gar arge 
ethnologische Experim ente werden m it ihnen angestellt. So träum te 
M än n ert,2) es wären die Gelonen ein deutscher Stamm, der östlich von 
der W eichsel bis an die Ostsee im heutigen Polen wohnte. Sierikiewicz3) 
meint dagegen, sie wären die Ahnen der slavischen W ollynier. R ask und 
N arbu t4) erweisen ihnen die Ehre, mit zu den V orfahren der L itauer 
gezählt w erden zu dürfen. P rofessor P ierson aber hat in seiner Schrift: 
E lektron, die ich hauptsächlich im Sinne hatte , als ich oben die einlei
tenden W orte schrieb, die Behauptung aufgestellt, es wären die Galinder 
„das Volk, welches im A lterthum  gewöhnlich Gelonen heisst“'.5)

Da die ersteren ihre A nsicht theils mit keinen, theils nur m it offenbar 
durchweg unhaltbaren Beweisgründen gestü tzt haben, so sind auch ihre 
H ypothesen ohne jede  Bedeutung, auf die es somit auch nicht w eiter 
ankommen kann. Anders verhält es sich mit P iersons Ansicht. D ieser 
hat ihr, wie wir das oben angedeutet haben, mit einer Menge von Schein
gründen, die geeignet sind, die historische W ahrheit zu trüben, historischen 
W erth zu verschaffen gesucht. Es ist demnach angezeigt, durch eine genaue, 
kritische P rüfung  dieselbe ins rechte L icht zu setzen.

W enn man das bisher Besprochene in Erw ägung zieht, so dürfte 
man nicht m it U nrecht, staunend fragen, wie das möglich sei Galinder 
und Gelonen zusammenzubringen? Die A ntw ort lau tet: cs ist dies möglich, 
wenn man, wie P ierson  es thut, die Quelle das sagen lässt, was man 
will, dass gesagt werde, und wenn man die V ölkerschaften stets dort 
genau findet, wo man sie sucht. Diese V erkehrtheiten und andere Unzu
länglichkeiten haben jenes geschichtswidrige R esultat zu Tage gefördert.

1) Qui lingua eorum Wilzi dicuntur, crudelissimi ambrones, quos poeta Gelonos 
vocat. Ad. Brem. IV. c. 20. Schol. 120.

2) Geogr. der Griechen und Römer. III, 17.
3) P. 508.
4) Dzieje Star. Nar. Litew. II, 271.
5) Elektron, p. 27.
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Gewiss! oft genug findet man in der Schrift E lektron U nzulänglichkeiten, 
wie: M angel an kritischer W ürdigung des W erthes und der Glaubwürdig
keit der Quellen, W illkür und dreiste Behauptungen ohne historischen 
Nachweis, leichtfertige und unlogische Schlussfolgerungen, curiose Ety- 
mologieen, starke Neigung leere, unbegründete und verkehrte H ypothesen 
zum Fundam ente zu m achen, auf dem w eiter H ypothesen von demselben 
Schlage aufgebaut werden. Davon uns zu überzeugen, werden w ir im 
Nachfolgenden hinlänglich G elegenheit haben.

P ierson begründet seine obige Ansicht auf zwei „T hatsachen“ , wie 
er sie nennt; erstens „dass die Gelonen von zuverlässigen Schriftstellern 
zum letzten  Male in Gegenden erw ähnt werden, in denen bald darauf der 
bisher unbekannte und ähnlich lautende Namen der Galinder auftaucht‘‘, 
und dann, „dass alles, was w ir von den Gelonen erfahren, g u t t i s c h e 1) 
A rt bezeichnet'*'.2) Die .,zuverlässigen“ Schriftsteller, auf die er sich in 
dieser-G elono-G alinder F rage beruft, sind: H erodot, S trabo, Virgil, Mela, 
P linius, Dionysius Periegetes, Ptolom äus, Ammianus M arcellinus, und zwar 
sämmtlich, Strabo ausgenommen, in den uns bereits bekannten Stellen.

E r  erzählt uns n u n ,3) dass die Gelonen, 500 Jah re  nach der Zeit,
wo sie in der Geschichte als Bewohner des Landes zwischen Don und
W olga auftreten, nach W esten gew andert w ären, und hätten  sie sich um 
30 a. Ch. am Schwarzen Meere zwischen D niestr und Donau namhaft 
gem acht4). Das haben ihm V irg il5) und Strabo verkündet. W as wir 
von der N achricht des „zuverlässigen“ V irgil zu halten haben, auf die er 
sich beruft, das hahen wir bereits oben gesehen. Und wenn H erodot 
als historische Thatsache erzäh lt, es wären die Gelonen auf ih rer Ver
folgung der P erser bis an den Is te r gekommen, weshalb sollte sie denn 
des D ichters Phantasie, auch in späteren Zeiten sich in jenen  Gegenden 
herum treibend, nicht gesehen haben? — Mit der Berufung auf Strabo aber 
is t das ein übel Ding, da dieser auch nicht mit einer Silbe der Gelonen,
wie in der angezogenen Stelle, so auch überhaupt, erw ähnt. Dieselbe
la u te t :6) fiera^v Boqvg$£vovs xal "lötoov rtQokri fiev icfnv rj rwv Tercor 
EQ7jf.ua’ eneim  ol TvQrjyerai fie ff ovg ot Ia£vyeg Sag/Lidrcu. —  W ir werden 
noch öfters daran gem ahnt werden, dass es nicht gerathen is t, sich auf 
P iersons Citate, ohne sie geprüft zu haben, zu verlassen.

x) Die Benennung „g u ttisch “ für preussisch-litauisch ist nach meiner Ansicht ohne 
jede Berechtigung.

2) P. 27. V
s) P. 28.
4) P. 28.
5) Georg. III, 41. Oben S. 21. n. 1 citirt.
6) VH, 4,
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Um das Ja h r 70 p. Ch. w erden, meint P ie rso n ,1) die Gelonen mit 
den Budinen nicht w eit von den Dniestrquellen, dem Gebiete der Neuren, 
erwähnt. Als Zeugen dafür werden Mela und P lin ius, in den von uns 
bereits kritisch  beurtheilten Stellen, angerufen. W ie viel das Zeugniss 
des Mela in der Gelonenfrage aufwiegt, haben wir oben gezeigt. Ebenso 
kennen wir die W erthlosigkeit des P lin ius’schen Citates. Dabei steht 
letzteres noch im W iderspruch mit dem, was P ierson behauptet. E s sagt 
P lin iu s :2) „ N e u r i  a p u d  q u o s  B o r y s th e n e s “ , woraus doch folgt, dass er 
die N euren in die Gegend des Dniepr, aber nicht der D niestrquellen setzt. 
W ie man aber aus des Plinius W orten: „ N e u r i  a p u d  q u o s  B o r y s th e n e s ,  
G c lo n i ,  T h y s s a g e t a e “ 3) herauslesen will, dass die N euren die nördlichen 
N achbarn der Gelonen waren, wie das P ierson fertig bekam, ist geradezu 
unerfindlich.4)

Es heisst nun weiter: „etw a ein M enschenalter später sitzen sie (die 
Gelonen) im W esten der Neuren und im Süden der A gathyrsen, welche 
im kalten  Norden in der Nähe des Bernsteinlandes verzeichnet w e rd e n / '5) 
G esagt soll ihm das haben der poetische G eograph, der „zuverlässige“ 
Dionysius P erieg e tes .6) W illkür und Träum e! W ir haben schon oben 
hervorgehoben, dass dieser „zuverlässige“ Gewährsmann, der den Don 
auf dem K aukasus entspringen lässt, mehr die H erstellung des Hexam eters, 
als die ethnographische G ruppirung im Auge hatte. In  Betreff des 
Ptolom äus meint P ie rso n ,7) es fehlen in dessen V ölkertafel die Namen 
Gelonen und N euren; „aber dieser G eograph, heisst es dann, setzt nun 
die Galinder dahin, wo wir Gelonen erw arten, nämlich nicht weit von den 
Budinen, von den Dnieprquellen und südwestlich der Agathyrsen, südöstlich 
der B ernsteingutten.“ D aher verm uthet er auch, dass Ptolom äus die 
früheren Gelonen hatte  G alinder nennen hören. —  Dass Ptolom äus diese 
letzteren in den Landstrich setzt, wo wir sie über 1000 Jah re  später, zur 
Zeit der D eutschordensherrschaft wiederfinden, nämlich auf die W est- und 
Südseite des Spirding-Sees bis zum Narew und dem Böbr, wird so ziemlich 
allgemein anerkannt. Auch Pierson hält daran fest.8) W enn er aber den 
Budinen ihre W ohnsitze ohne W eiteres in die Nähe der Dnieprquellen 
se tzt, so hat er allerdings sich das leicht gemacht. W ir haben oben

1) P. 28.
2) IV, 12.
3) Ibid.
4) cf. die Beurtheilung der Stelle oben.
5) P. 28.
6) Die Stelle ist oben angeführt.
7) P. 28.
8) P. 20.



gesehen, dass die Feststellung der Lage Budiniens eine Streitfrage 
is t, über die man nicht so g la tt hinweggehen kann. Nach meinen E r
örterungen ergab es sich, dass man zur Zeit des Ptolom äus in der Gegend 
von R iasan, südlich von Moskau die Budinen zu suchen hat. Dieser 
L andstrich ist aber von Galindien ca. 170 Meilen en tfern t, und kann daher 
davon keine Rede sein, dass diese L änder ,,n icht w eit“ von einander ge
legen w ären; ja  nicht einmal in dem F a ll, wenn auch zugegeben werden 
sollte, dass die Budinen im Quellgebiete des Borysthenes w ohnten; denn 
auch hier haben wir mit einer bedeutenden, ca. 115 Meilen betragenden 
Entfernung zu rechnen.

W enn Pierson weiter sag t, es wohnten die Galinder südwestlich von 
den A gathyrsen, so hat das ebenso seine R ich tigkeit, wie richtig  es ist, 
dass ih r Land südwestlich von Nowaja Zemlija gelegen ist. Sonst aber 
ist damit für seine Behauptung nichts gewonnen. Das A gathyrsenland 
des P tolom äus nämlich wird gewöhnlich in der Gegend des W aldai-P lateau’s, 
also ca. 120 Meilen weit von G alindien, gesucht; und da frage ich , wie 
kann ein V olk in einer solchen Entfernung zur E ruirung der geographi
schen P osition  eines anderen Volkes herangezogen werden ? —  Es soll 
ferner P tolom äus zeugen, dass die G alinder südöstlich von den „Bern- 
ste ingutten“ ihre W ohnsitze hatten. Das hat wahrlich jen e r sich nicht 
träum en lassen, dass nach vielen Jahrhunderten  man in seinen Namen- 
catalog w ird Dinge hineinlesen, an die er nicht im M indesten gedacht 
hatte. Des Bernsteins erw ähnt er ja  in seinem ganzen W erke nicht 
mit einer Silbe. Sollten aber die mehr als hypothetischen ,,G litten“ 
m it den Gytlionen des P to lo m äu s*) einerlei sein, so stimmt das wiederum 
nicht mit der angegebenen Lage, da letztere an der W eichsel so ziemlich 
in gerader, w estlicher R ichtung von den Galindern w ohnten.2) — Wenn 
aber P ierson m ein t,3) man erw arte die Gelonen d o rt, wo die Galinder 
ihre Sitze hatten , so is t das geradezu unbegreiflich, weshalb man denn 
berechtigt w äre, eine derartige Erw artung hegen zn dürfen.

Mit P tolom äus schliesst nun die Reihe der „zuverlässigen“ Zeugen.
— Es wird noch Ammianus M arcellinus e rw ähnt.4) aber nur um verleugnet 
zu werden. Und da hat P ierson  Recht. U nrecht hat er aber wiederum, 
wenn er sich dem W ahne hingiebt, es bringe dieser nichts bei, „woraus 
ein Einwand gegen die Behauptung, Gelonen und Galinder seien eins,
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1) III, 5.
2) Ibid.
3) P. 28.
4) P. 29 ßfju.



erhoben werden könnte.“ 1) Ammian setzt nämlich die Gelonen in der 
einen Stelle jenseits des D o n ,2) also, nach damaligen Begriffen, nach Asien 
h inein , während doch Galindien stark  nach der Mitte E uropa’s hinneigt.

Zufolge obiger Beleuchtung dürfte es sich wohl herausgestellt haben, 
dass „die Thatsache“ die ihm „zuverlässige“ Zeugen erzählt haben sollen, 
so ziemlich eitel W ind ist. K einer derselben weiss etwas davon, es wären 
Galinder und Gelonen identisch; keiner giebt auch nur die leiseste A n
deutung, um verm ittelst besonnener Combination und besonnener K ritik  
zu jenem  R esultate zu gelangen, abgesehen davon, dass, wie wir das 
nachzuweisen bem üht w aren, H erodots Zeugniss ausgenommen, ihr Zeug- 
niss in Bezug auf die Gelonen so ziemlich ohne historischen W erth  ist.
—  Ebenso wenig können, bei k ritischer Prüfung der Quellen, die Neuren 
als N achbarn der Gelonen, wie das P ierson annim m t,3) gelten. W as das 
für eine Bewandtniss mit der „nördlichen“ Nachbarschaft der Neuren zur 
Z eit des P linius hat, haben wir schon oben gesagt. —  Die Berufung aber 
auf die angebliche gemeinsame H erkunft jen e r beiden V ölker ist ohne 
jede  Berechtigung, da letztere historisch nicht nachweisbar is t .4) — A ller
dings werden von P ierson  aus H erodot drei Stellen angezogen, die dies 
beweisen sollen. Aus den beiden ersten ergiebt sich jedoch  nur, dass die 
N euren nördlich von den Dniestr-Quellen wohnten.5) Die dritte  aber 
bringt unklare und irrthüm liche N achrichten, wie w ir das oben zufolge 
unserer kritischen Prüfung dargelegt haben, über die Sitze und W anderungen 
der N euren,6) N achrichten, die kein Forscher zum sicheren Ausgangspunkte 
für historische Schlussfolgerungen machen darf. Es kann daher auch nicht 
von einer derartigen Nachbarschaft die Rede sein. H istorisch gewiss ist 
nur, wie wir das dargethan haben, dass die Gelonen zwischen Don und 
W olga, die Neuren aber ca. 180 Meilen von diesen entfernt, nördlich 
von den D niestrquellen wohnten. —  Ohne Prüfung und R ichtigstellung 
des W erthes der Quellen lässt sich aber nicht Geschichte schreiben, 
sonst kommt man leicht zu R esultaten , wie es die sind, zu denen 
P ierson kam.

Bevor er nun zur anderen „T hatsache“ , zur „guttischen A rt“ über
geht, ste llt er noch, um die geographische Position der Gelonen nach 
seiner Anschauung darzulegen, die B ehauptung auf, dass die Neuren,
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i) P . 30.
, 2) Lib. XXXI, 2, 13, 14.

3) P. 31. 34.
*) cf. oben.
5) IV, 17. 51.
6) IV, 105.



seine angeblichen „N achbarn“ der Gelonen, neben den Galindern wieder 
zufinden se ien .1) — Ja , wenn das nur alles nicht F iction  w äre! S tützen 
thu t er jene Behauptung auf eine neue, die dahin geht, die Neuren, nach 
seiner A nsicht identisch mit den W elten des Ptolom äus, w ären die V or
fahren der L itau e r2). Diese H ypothese sucht er durch eine Argum entation 
zu begründen, in der er nun schon ziemlich abenteuerliche Bahnen betritt. 
Zum Beweise, dass die L itauer Abkömmlinge der W elten seien, beruft 
er sich auf P tolom äus, König Alfred und auf den Brem er Domherrn 
Adam, aus denen sich ergeben soll, dass „die L itauer, Litwen vordem 
wirklich W ilten hiessen“ . 3) Die von ihm angezogene Stelle des Ptolom äus 
lau te t4): n a h v  de zrjv fiev ifpeirjg tojv Ovevsdixcj) xoXmo naQwxeavlnv, 
xaxe%ovdiv OveXrau, xmeo ovg’ÖötoL, eha Kdgßcaveg aqxiLxm awi. Aus diesen 
W orten aber lässt sich nur verm uthen, dass die W elten nördlich vom 
Memel bis nach K urland hinein wohnten. A llerdings wollen manche Schrift
steller auch diese Verm uthung nicht zugeben. So sucht K ^trzyriski5) nach
zuweisen, dass man es hier nur mit einem Irrthum  des Ptolom äus zu thun 
habe, und dass seine W elten an der Ostseeküste, im W esten der W eichsel 
zu suchen sind.

Is t nun schon jene  Stelle für ethnographische Schlussfolgerungen nicht 
durchschlagend, so giebt sie für ethnologische D eutungen und Conjecturen 
einen fast mehr als problem atischen Anhalt, wie das schon aus den viel
fach w iderstreitenden A nsichten über ihre Stam m verwandtschaft erhellt.

So werden sie von Danilowicz,6) R o g g e ,7) Szafarzyk8) für Slaven 
gehalten. L etzterer meint, ursprünglich im heutigen Gouvernem ent W ilna 
wohnhaft, w ären sie kurz vor der Zeit des P to lom äus, nach V ertreibung 
der Gothen, ca. 160 p. Ch. an die baltische K üste gerückt; einige Zeit 
aber nachher, gedrängt durch baltische und finnische Volksstäm m e, seien 
sie nach W esten gezogen, wo sie als nordwestliche A blagerung des sla- 
vischen Völkergeschiebes zwischen Elbe, Havel und der Ostsee sich nieder
gelassen hätten . —  V o ig t9) hält sie für einen „unbekannten V olkszweig“ .
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1) P. 31.
2) Ibid.
s) P. 32.
4) III, 5.
ö) Die Lygier, p. 114.
6) P. 17.
7) Urpreussen, in Altpr. Monatsschr. 14. 256.
8) I , 296 squ. II, 692 squ.
9) I, 71.



Z euss1) zählt sie zu den A isten , prusso-litauischen Stammes. Lelew el2) 
und S ch len ther3) bringen ihren Namen m it den B alten zusammen.

Dem zweiten Gewährsmann, dem englischen Könige Alfred, entnimmt 
P ierson folgende Stelle: „W ylte de man Aefeldans h ae t“ , was deutsch nach 
seiner U ebersetzung lauten soll: ,,W ilten die man Haffleute (!) h e iss t4)“ ; 
fügt dann hinzu, dass „A lfred anderw ärts ebendahin den Gesammtnamen 
O sti— O stleute— W ulfstans E sten“ gestellt habe; dass dieser daher „e ingu tti- 
sches V olk an einem preussischen Haff“ gemeint habe, und dass, ,,da in 
W ulfstans E rzählung von W ilten keine R ede“ sei, „die litauischen Anwohner 
des kurischen Haffs zu verstehen5)“ wären. — So dichtet man Geschichte! 
W ir nehmen die angezogene Quelle zur Hand, und finden da ganz andere 
D inge, die zum Theil ganz das Gegentheil von dem aussagen, was sie 
erhärten  sollen. So erzählt nun A lfred ,6) dass im W esten der alten 
Sachsen die Elbmündung und Friesland sei; nördlich davon sei O botriten- 
Land (Apdrede, bekanntlich eine slavische, in der westlichen H älfte Meck
lenburgs ehemals ansässige Völkerschaft); nordöstlich von diesen wohnten 
die W ilten, die man Aefeldan heisst; östlich von da ist das W endische 
Land (Vinedaland), das man Syssyle (ein slavisches Land an der m ittleren 
Mulde) heisst, und südöstlich, etwas entfernt, wären die M ärer (Maroaro). 
Es ist bekann t, dass, soweit sichere, schriftliche U eberlieferung von den 
Elbslaven hinaufreicht, die W ilten, auch W ilzi, W eleti, W eletab i, später 
Lutici genannt, ein zahlreiches, kriegerisches Slavenvolk, welches viele 
Jahrhunderte  hindurch mit deutschen F ürsten  blutige K riege geführt hat, 
zwischen der W arne, Ostsee, Havel und E lbe gewohnt h a b e n ,7) also ge
rade dort, wo sie von Alfred verzeichnet sind. B ekannt ist ferner auch, 
dass dieser Volksstamm in mehrere Zweige gespalten war, und dass einer 
von diesen, und zwar derjenige der an der H avel sass, nach diesem 
Flusse H avelli8) , in en tste llter Form : Hefeldun, H ehfeldi, Hevcllum ,
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1) P. 268.
2) P . 229.
3) War Pytheas v. Massilien in der Ostsee? Pag. 3.
4) P. 32.
5) P. 32.
6) In Monum. Histor. Polon. ed. JBielowski I, 13. Ich bin der deutschen Ueber

setzung Dahlmanns gefolgt.
7) Chron. Mureins. a. a. 789. Annal. Einhard, a. a. 789. Annal. Lauresh. a. a. 789. 

Annal. Fuldeus. 789. — Einhard.'a. a. 808, Vita Ludov. a. a. 823. u. s. w. Cf. Zeuss, 
p. 655 squ.

8) Szafarzyk II, 714. — Der einheimische Name des Haveller-Volkes war: „Stoderani“. 
Stoderania, quae Hevellun dicitur. Dithmar Merseb. IV, 20. Annal. Quedlinb. a. a. 997. 
Annal. Magdeb. a. a. 997. Wratislaus, qui accepit uxorem de durissima gente Luticensi 
ex provincia Stodor. Cosm. Prag, ap. Mencken, Script. Rer. Saxon. I, 1987.



Hevelli, Heveldun, Heveldi, Heveledun, Hevellon, Hevellim genannt w urde.1) 
Bei Alfred erscheint das W ort um staltet als Aefeldan, auch H äfeldan .2) 
E s konnte daher nur W illkür jenes V olk nach der preussischen O stseeküste 
versetzt haben. — Die andere Stelle la u te t:3) „Die Osti haben nördlich von 
sich denselben See-Arm, wie die W enden (Vinedos) und Bornholmer 
(ßurgendas), und s ü d l i c h  von ihnen wohnen die H äfeldan“ . W ir sehen, 
dass, da Alfred diese südlich von den E sten (Preussen) setzt, es sonderbar 
ist, wenn P ierson  auf diese Stelle sich berufend, behauptet, sie müssten 
am kurischen Haff, d. h. n o r d ö s t l i c h  von den Osten (Esten) gewohnt 
haben. —  Dass aber Alfred die H aveller südlich von den P reussen , an
sta tt, wie es sein sollte, südwestlich setzt, liegt theils an der Ungenauig
keit, an der seine V ölkertafel leidet, theils an dem Um stande, dass Alfred, 
der geographischen V orstellung der A lten folgend, nach der der W esten 
sich nach Osten ziemlich stark  herum schob, m it den H avellern zu viel 
nach Osten gerückt war.

P ierson  hat aber noch eine eigenthümliche Deutung des Namens Aefel- 
dan fertig gebracht. E r meint, es bezeichne derselbe „H affleute“ und hänge 
etymologisch zusammen mit dem deutschen W ort: Haff, dessen ältere  Form  
H ab, Habe, se i.4) Da jedoch jenes V olk an keinem Haff, sondern an der 
H avel ansässig w ar, da ferner jene  Etym ologie sich nur auf den Gleich
klang der Laute stützt, er somit eine etymologische Methode befolgt, die 
stets bereit ist, alles aus allem zu deuten: dürfen wir auch jene  Deutung 
nicht w eiter ernst nehmen. Als Curiosum sei hier noch erw ähnt, dass 
er den Namen der Insel Abalos (Samland?), von der Pytheas bei Plinius 
sp rich t,5) an der H and derselben A bleitung von „H aff“ , mit jenen 
Aefeldans in V erbindung b r in g t /  und dann behauptet, Abalos bedeute 
Haffland, H affinsel.6) E rgötzlich is t nun schon aber sein etymologisches 
H irngespinnst, es stamme das berühm te gothische H errschergeschlecht der 
Amaler oder Amalunger von Bernsteinhändlern her, die, auf der B ernstein
insel Abalos (Samland?) reich und m ächtig geworden, zu fürstlichen W ürden 
gelangt w ären und in der Folge von diesem Inselnam en den Namen Amaler 
erhalten h ä tte n ! 7)

!) Der sogenannte baierische Geograph, ap. Bielowski, I, 10. Witech: Corb. I. Annal. 
Saxo a. a 927. 940. cf. Raumer, Regesta Brand, n. 110. 130. 131. 139. 160. 250. 283. 
321. 353. 338. 402. 404. 535. 1291.

2) Bielowski, 13. 14. — Bei den Aefeldan ist dem Alfred der Fehler untergelaufen 
dass er den Gesammtnamen W e l t e n  mit dem Specialnamen H a ve l l e r  identifizirte.

3) Bielowski I, 14.
4) P . 10. 32.
5) Plinius, 37. 2.
6) P . 10.
7) P. 13,

4 2  Stanislaus Maronski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft.

V



W ie nun die beiden ersten Gewährsmänner, so zeugt auch der dritte , 
Adarnus Bremensis, für Piersons H ypothese gar nichts.

Zunächst müssen w ir uns k la r werden, welchen W erth  wir den Nach
richten des Brem er Domherrn über das nordöstliche E uropa überhaupt 
beimessen können. Und da müssen wir von vornherein erklären, dass, 
wie er sonst eine nicht zu unterschätzende A utoritä t ist, und er sich um 
die nordische sowohl, als auch um die baltisch-slavische Geschichte grosse 
V erdienste erworben hat, m it Bezug auf die Geographie und E thnographie 
des N ordostens ein Gewährsmann von sehr geringem W erth  ist. Die 
Quellen, aus denen ihm die diesbezüglichen N achrichten flössen, waren 
die abenteuerlichen Reisem ärchen nordischer Seeleute, die er zumeist 
aus dem Munde des Dänenkönigs Suen E stritsohn vernahm; dann aber 
auch Solinus und M artianus Capella. D aher füllt er auch jene Länder 
m it R iesen und riesenhaften Hunden, m it den W undermärchen und 
scythischen Fabelgestalten des A lterthum s, als da sind Amazonen, H unde
köpfe, Menschen, die den K opf auf der B rust haben, auf einem Fuss 
hüpfende H im antopoden u. d g l.*) Deshalb finden wir auch bei ihm die 
w irre und falsche V orstellung, die ihm gestatte te , wie wir das oben bereits 
gesehen haben, die Ostsee für identisch mit dem Asowschen Meere zu 
halten und an ihre K üste Geten, D acier, Sarm aten, Alanen u. s. w. zu 
verpflanzen.2) —  Somit dürfte es doch wohl einleuchtend sein, dass seine 
N achrichten über den N ordosten E uropas mit der grössten V orsicht auf
zunehmen sind.

Doch sehen wir zu, was P ierson sich von ihm hat melden lassen. 
D a heisst es n u n :3) Adam von Bremen habe von W ilten an der O stseite 
des baltischen Meeres gehört; er schreibe W ilzi auch V iltri, und beziehe 
den Namen auf die A lanen; er bezeuge überdies, dass W ilzi ein bei jenen 
barbarischen V ölkern e in h e im is c h e r  Name gewesen wäre.

Die erste der von P ierson angezogenen Stellen, die dies beweisen 
sollen, la u te t:4) Postea  (hinter Gothland) longis terrarum  spatiis regnant 
Sueones usque ad terram  feminarum. Supra illas W iz z i ,  M ir r i ,  L am i,
S c u t i  et T u r c i 5) habitare feruntur usque ad Ruzziam. Diese W izzi
aber sind, ebenso wie die darauf folgenden V ölkerschaften, tschudischen 
Stammes. Bei Jo rn an d es6) Vasina, bei N esto r7) W es, W jes, W^essin, bei

1) IV, 19, 25.
2) IV, 20.
3) P. 32.
4) IV, 14.
5) Die Merenen wohnten am ßostower See, Scuti sind Tschuden, Turci um Abo, 

das finnisch Turku heisst. Cf. Zeuss, p. 681, 688, 690.
6) De Getarum sive Gothorum origine. C. 23.
7) Latopis ap. Bielowski, Mon. Hist. Pol. I, 551, 557, 564, 565,
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arabischen Schriftstellern des M itte la lte rs1) W isu genannt, wohnten sie als 
einer der bedeutendsten finnischen Volksstämme südlich vom Ladoga-See 
in dem breiten Landstriche zwischen Ingrien und dem See Bielo O zero2). — 
Die älteren Ausgaben Adams, denen der schlechte, unberichtigte Ranzowsche 
Codex zu Grunde liegt, haben die falsche L esart W ilzi s ta tt Wizzi. Der 
scharfsinnige Schlözer hat bereits vor mehr als einem Jahrhunderte  Wilzi 
in W itzi verbessert.3) Nun ist es aber des gelehrten Lappenberg hohes 
V erdienst, durch mühevolle kritische B earbeitung und V ergleichung ver
schiedener H andschriften einen Text, wie er in Pertzens Monumenten 
gedruckt vorliegt, hergestellt zu haben, der als derjenige gelten muss, der 
der U rschrift der entsprechendste ist. In dieser Ausgabe heisst nun das 
Volk „W izzi“ . Von einer richtigen Forschung erw artet man nun, dass 
sie die kritisch eruirte  und sicher gestellte Lesung zur G rundlage ihrer 
weiteren Schlussfolgerungen machen wird.

P ierson denkt aber anders. E r zieht es vor, an die falsche, corrum pirte 
L esart ,,W ilzi“  anzuknüpfen; dabei c itirt er aber sonderbarer W eise die 
betreffende Stelle nach der Ausgabe in Pertzens Monumenten, die, wie wir 
so eben gesagt haben, die Lesung „W izzi“ bringt.

Diese W izzi nun, von Adam aufgefangen und übel verstanden, mahnten 
diesen, zufolge A ehnlichkeit dos Lautklanges an das deutsche W ort w e is s ;  
damit verfiel er aber auf die A lbaner des Solinus, die mit dem weissen 
H aar geboren werden, und deren H eim ath Hunde vertheidigen, und auf 
die Alanen des M artianus, die ihm mit jenen identisch sind. A uf diese 
W eise hat er das M ärchen ausgesponnen, welches er an der von P ierson
citirten Stelle m it folgenden W orten e rzäh lt:4) Ibi (circa litto ra  Baltici
maris) sunt etiam qui dicuntur Alani vel A lbani, qui lingua eorum Wizzi 
dicuntur, crudelissimi am brones; cum canicie nascuntur; de quibus auctor 
Solinus meninit. Eorum  patriam  canes defendunt. Dazu fügt noch der 
Scholiast h in zu :5) Qui lingua eorum W ilz i6)d icuntur, crudelissimi ambrones, 
quos poeta Gelanos vocat. Die L esart W ilzi is t entweder, ebenso wie 
die Lesung W iltri eine C orruption, die den Abschreibern zur L ast fällt, 
wie das P e rtz  verm uthet,7) oder sie rü h rt wirklich vom Scholiasten her.

Frähn, Ibn-Fosslan, p. 205—233.
2) Nestor, 1. 1. u. Bielow. I. 837.
3) Allerdings hat der nicht minder scharfsinnige Zeuss, der zur Zeit, als die

Lappenbergsche Ausgabe noch nicht erschienen war, schrieb, und der somit auf die alten 
und unzulänglichen Ausgaben angewiesen war, die richtige Lesart nicht geahnt. Deshalb 
liess er sich auch zu dem Irrthum verführen, die vermeintlichen „Wilzen“ mit den Welten 
des Ptolomäus zu einander in Beziehung zu bringen. P . 679.

4) Pertz IX, 375. In dem Separat-Abdrucke aus Pertzens Mon. IV, 19.
5) Schol. 120.
6) Eine Var. lautet: Wiltri. Pertz, ibid.
7) Vilzi. Legendum videtur. Wizzi. Ibid.
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In  diesem Falle is t er offenbar dazu verleitet worden, entweder durch 
falsches Lesen des Textes —  W ilzi s ta tt W itzi —  oder, wenn dem nicht 
so ist, durch den Umstand, dass ihn Wizzi an die W ilzi mahnten, von 
denen Adam, als der slavischen V ölkerschaft zwischen Ilavel und Ostsee, 
so vieles geschrieben b a t .1)

Nach dem bisher Gesagten urtheile nun der V erstand, ob man mit 
Fug und R echt behaupten darf, wie das P ierson th u t ,2) Adam bezeuge, „dass 
W ilzi ein bei jenen  barbarischen V ölkern (im heutigen Litauen) e i n 
h e im is c h e r  Name war!

H aben nun die angerufenen Zeugen für die Id en titä t der L itauer 
und W elten absolut nichts ausgesagt, so kann die Etymologie hierbei 
nur noch eine sehr bescheidene Rolle spielen. Da aber Piersons Behauptung, 
L itw a sei durch eine Lautum stellung von W iltä entstanden,3) durch nichts 
begründet ist, so muss sie als eine, jed er Berechtigung bare, etymologische 
Muthmassung in das Reich etymologischer Spielereien verwiesen werden. 
E s ändert auch nichts an der Sache, dass ein so gründlicher Forscher, und 
eine so gültige A utorität, wieZeuss, denselben etymologischen Traum  träum te, 
nur dass er um gekehrt die W elten für eine Inversion von Litw a e rk lä r t.4)

Mit der Ankündigung, er habe in dem Inhalte des W ortes Wilzi, 
W eltae, einen ü b e r r a s c h e n d e n  Aufschluss gefunden, geht nun Pierson zum 
Nachweise der Identitä t der W elten  und N euren ü b er.5)

W eil H erodot b erich te t,0) es werde von den N euren erzählt, dass 
sie jäh rlich  einmal für einige Tage sich in Wölfe verwandeln; weil der 
W olf im Litauischen W ilkas, im P lu ral W ilkai, der W erwolf jedoch ge
wöhnlich W iltakkis heisst, weshalb ehedem die Form  W iltas bestanden 
haben müsse: so folge daraus, m eint P ierson, dass die Neuren, mit Bezug 
auf ih r W olfthum  von einem anderen „guttischen“' V olke W iltae genannt 
wurden, und es seien daher Neuren und W ilten identisch. — Mir will es 
aber scheinen, dass eine derartige A rgum entation nichts denn ein leicht
fertiges Hypothesengewebe ist.

Zunächst heisst der W olf auch im Altslavischen wluku, im Polnischen 
wilk, im P lural wilki und obsol. wilcy, im Russischen wolk, im Böhmischen 
wlk, im K roatischen wuk, im Oberlausitzischen welk, und dürfte man mit 
demselben R echt W ilti, W ilzi, aus dem Slavischen ableiten, wie ja  das 
auch geschieh t.7) Auch bestehen in demselben Idiome rege Beziehungen

1) II, 16. 18. 19. 62 u. a.
2) P. 32. 33.
3) P. 33.
4) P. 679.
5) P. 33.
6) IV, 105.
7) Szaiarzyk, II, 675 squ. I, 296 sqn.
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zwischen den Consonanten k und t ,  sowohl in der L au tv e rtre tu n g ,l) als 
auch in der L autw andlung.2) D er Aberglaube vom W erw olf aber herrschte 
ja  von jeh er zu allen Zeiten und bei verschiedenen V ölkern. P lin iu s3) er
zählt, dass derselbe in Arcadien, Italien und sonstwo bestand. In neuerer Zeit 
findet man ihn noch in den Gegenden des H arzgebirges,4) in M ecklenburg,5) 
ebenso in Frankreich, unter den Bauern von Saintonge, Limousin, Auvergne 
und der B retagne. Ganz besonders is t er aber bei den Slaven zu Hause. 
Schon der W ortschatz der slavischen Sprachen weist darauf hin, sowohl was 
Z eit als Raum anbetrifft. Denn in den ältesten  Sprachdenkm älern, und in 
allen slavischen M undarten von der Ostsee bis nach G riechenland hinein,- 
von der Elbe bis zum Don, ist die slavische Benennung des W erwolfs als 
ein ureignes und urheimisches W ort weit und bre it verzweigt. Im K roatischen 
heisst e r w urkuljaki, im Dalmatischen wukudlak, womit auch der Riese 
bezeichnet wird, im Ragusanischen wukudlok, auch m it der Bedeutung: 
Gespenst, H öllenlarve, im Bosnischen und Slavonischen wukodlak, im 
letzteren  auch so viel wie Vampyr, im Russischen und Russinischen 
w ow kolak, w erkolak, im Böhmischen und Slovenischen wlkodlak, im 
Polnischen wilkolak. — W ährend das erste Compositionsglied k lar auf 
der H and liegt, —  w ilk, w lk, w uk, W olf — ist das W urzelw ort des 
zweiten Gliedes, sowohl was U rsprung als auch was Bedeutung anbetrifft, 
dem slavischen Bewusstsein entschwanden; woraus aber auch folgt, dass, 
wie der Name, so auch die Sache in die graue U rzeit slavischen V olks
lebens hinaufreicht.

In  gegenw ärtiger Zeit herrsch t dieser Aberglaube noch ganz besonders 
in den Gegenden nördlich von den Dniestrquellen, zwischen der W eichsel, 
dem Bug und der Prypec, also in Gegenden, wo die W ohnsitze derN euren  
in H erodots scythischer Völkertafel verzeichnet sind. Man will da noch 
immer Leute kennen, welche zweimal im Jah re , am ersten W eihnachts
feiertage und St. Johannistage, also zur Zeit des W inter- und Sommer- 
Solstitium s, die G estalt eines Wolfes annehmen; noch immer w ird dort 
während der langen W interabende beim Spinnrade ängstlich erzählt und 
gläubig angehört, wie böse Hexen junge K nechte, die ihre L iebesanträge 
verschm ähten, aus Rache in W erwölfe verw andelt haben; wie. als auf einer 
anmuthigen, blumigen Aue an der W eichsel eine H ochzeit gefeiert wurde,

!) Kluczewo =  Tluczewo. Sltolyczyn =  Stholyczyn. Sarkowice =  Sartowice. 
Skorzypieta =  Storzypieta. Swak =  Swat. B-foto =  Vind. Mlaka.

2) Beide, sowohl k als t, haben den gemeinschaftlichen Erweichungslaut c. Für 
k ist er erstreihig, reka, rece; für t aber zweitreihig, brat, bracie, bracki.

3) VIII, 22.
4) Schräder, die Sagen von den Hexen des Brockens, p. 9.
5) Mecklenburg: Jahrbücher, 20, 161; 24, 193.



ein grim m iger W erw olf das schönste Mädchen grausam entführte; wie in 
der W ojewodschaft Podlachien ein Soldat, als er ein am Bug gelegenes 
D orf passirte, wo ebenfalls eine Hochzeit stattfand, und dort vom Bräutigam  
m it Hunden gehetzt wurde, alle Hochzeitsgenossen durch die ihm geläufigen 
Zauberkünste in Wölfe verw andelt h a t .1)

Aus obigem ergiebt sich nun zunächst, dass die W erwolfsage für 
ethnologische Combinationen nur einen sehr problem atischen W erth  hat; 
dann aber, dass sie mit Bezug auf genannten Zweck dem slavischen 
Volksstam m  am meisten zu Gute kommt. —  P ierson  hat dies auch ge
fühlt. E r hilft sich aber leichten Sinns über die ihm im W ege stehenden 
Bedenken mit der Bem erkung hinweg, es könne ja  auf sich beruhen blei
ben, ob H erodots B ericht mit der noch je tz t in W ollynien und W eiss
russland verbreiteten Sage von W erwölfen zusam m enhängt.2)

Uebrigens haben Szafarzyk,3) Szulc,4) K ^trzynski,5) Sienkiew iczG) die 
slavische N ationalität der N euren auf Grund der gründlichsten und ein
dringendsten Forschung mit so gewichtigen Gründen nachgewiesen, dass 
sie meiner Ansicht nach als eine unumstössliche, historische Thatsache 
gelten muss. E rscheint ja  die W urzel des Namens Neuri, n r mit den 
wechselnden W urzelvocalen a, e, i, o, u, y noch heute in ungeheurer Fülle 
und weit verzweigt in den slavischen M undarten zum A usdrucke der Be
griffe des W assers und Landes. Auch m ahnt offenbar das heutige Nurer- 
Land (N urska ziemia), das östlich von W arschau, auf beiden Seiten des 
untern Bug, zwischen Liwiec und Nurzec liegt, an die alten Neuren. W er 
daher glaubt anderer Ansicht sein zu müssen, aber auch will, dass andere 
dieselbe für die richtige anerkennen, der sollte doch wohl seine diesbe
züglichen Gründe sowohl, als auch Gegengründe darlegen. Dies hat Pierson 
nicht gethan.

W ir wenden uns nun zur zweiten „ T h a lsach e /4 die die Id en titä t der 
Gelonen und G alinder erweisen soll, nämlich „dass alles, was wir von 
den Gelonen erfahren „guttische“ A rt bezeichnet/17) —  Eine kritische 
Beleuchtung wird uns aber in dieser „T hatsache“ ebenso eine Fiction 
Piersons erkennen lassen, wie w ir eine solche in der ersten gefunden 
haben. —
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Cf. Wöjcicki, Przys?owia narodowe. Gotebiowski, Lud polski, p. 173—176. 
Naruszewicz I, 11.

2) P. 33.
3) I, 275 squ.
4) De origine . . . Illyriorum, p. 42 squ.
5) P. 101 squ.
6) P. 499, 5 0 1 -5 0 2 .
?) P. 27.



4 8  Stanislaus Marohski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft.

Es zieht nun derselbe behufs Begründung seiner Behauptung zunächst 
die Sprache, die allerdings das H auptm erkm al der N ationalität eines V olkes 
ist, in B etracht. „Die Sprache der Gelonen meint er, ähnelte der 
griechischen.“ 1) — Dagegen lässt sich nichts einwenden, da H e ro d o t2) 
deutlich und k lar bezeugt, es seien die Gelonen ein scythisch-hellenisches 
Mischvolk gewesen. Da lieisst es aber weiter, es wäre jenes „ein guttisches 
M erkmal,“ 0) denn auch an der preussischen Sprache fanden fremde G e
lehrte eine auffallende Aelmlichkeit mit der griechischen.“ 4) —  W ahrlich 
ein nebelhaftes A rg u m en t! In  wie vielen Sprachen hat man schon nicht 
„eine auffallende“ A ehnlichkeit mit dem Preussischen gefunden? Da soll, 
um mit T ac itu s5) anzufangen, die Sprache der Aesten (Preussen) der 
b ritan n isch en  nahe stehen. — Osiander, Goebel, Funck, gelehrte M änner 
zu K önigsberg zur Zeit Herzogs A dalbert I von Preussen, erlauschten in 
der preussischen Sprache eine A ehnlichkeit m it der hebräischen, weshalb 
sie denn auch kein Bedenken trugen, die Preussen für Nachkommen der 
Juden  zu erk lären .6) — B ay er7) hält sie für verwandt mit den Finnen 
Michalo L ithuanus,8) Crom er,9) Joh. W igand,10) W olfgang Lazius,11) S chrift
steller aus dem 16. und 17. Jahrhundert, meinen, die preussisclie Sprache 
stamme vom Lateinischen ab. Jene fremden G elehrten aber, auf die sich 
P ierson in Betreff' „der auffallenden A ehnlichkeit“ beruft, sind die Polen 
Dlugosz (ca. 1480) und M athias de Miechow (ca. 1510), beide Domherren 
von K rakau. E rstem * sa g t:12) Nonnulli P ru then i priscae linguae retinent 
vocabula et ab Aeolicis, Doricis, A tticis, et Jonicis populis com petenter 
intelliguntur. Dabei berichtet er kurz zu v o r:13) (Pruthenorum  gens) specialc 
habens idioma, a Latino tarnen aliquantulum derivatum. Diese seine 
K enntniss aber hat er nicht aus eigener W ahrnehm ung geschöpft. P rusias 
und die B ithynier sind nach seiner A nsicht die Stam m väter der Preussen, 
daher auch die Verwandtschaft des Preussischen und Griechischen. Von 
den römischen Flüchtlingen aber, die, wie er zu erzählen weiss, zur Zeit

1) P. 32.
2) IV, 108.
3) P. 34.
4) Ibid.
5) Germ. c. 45.
6) Acta Boruss. II, 58. et alib.
7) Bei Schlöz. 319.
8) Tract. Reip.'Pol. cf. Acta Boruss. II, 64.
9) De Orig, et Reb. Gest. Polon, in Polon. Hist. Corp. ed Pistorius II, 443.

i°) Cf. Acta Boruss. II, 66.
11) Ibid.
12) Histor. Polon. I, 119.
13) Ibid. p. 118.
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der B ürgerkriege des Cäsar und Pom pejus, nach Preussen gekommen 
waren, sollen die lateinischen Elemente in den preussiscli-litauischen 
Sprachen herrühren. Miechowita, der dem Dlugosz folgt, schreibt natürlich 
dasselbe nach.1) Dass das Zeugniss dieser „frem den“ Gelehrten, nicht viel zu 
sagen hat, ist doch wohl offenbar. Deutlicherer spricht nun schon in dieser 
Materie der „einheimische“ Gelehrte Jodocus W illichius Resellianus Prussus 
(1560). Dieser versichert nämlich steif und fest, er habe sich mit Hilfe 
der griechischen Sprache mit den preussischen Bauern verständigen können.2) 
Allerdings hat man schon längst von diesem Märchen nichts wissen wollen. 
W ährend P rä to rius (ca. 16803) noch ziemlich milde sich ausdrückt, 
indem er meint, es habe jen e r sich „sehr schlecht hierin recom m andiret,“ 
ist der sonst ruhige und nicht leicht erregbare H artknoch (ca. 1680) ob 
dieser W indbeutelei so empört, dass er besagtem Jodoco W illichio Reselliano 
Prusso geradezu Schändlichkeit vorw irft.4)

Ucbrigens hat schon vor 200 Jah ren , also zur Z eit, avo man von 
einer vergleichenden Sprachkunde noch fast keine A hnung h a tte , P räto rius 
jene „auffallende“ A ehnlichkeit richtig  gewürdigt, indem er bem erkt, dass 
damit noch lange nichts bewiesen is t, wenn auch einige W örter in der 
preussischen Sprache gefunden werden, die da scheinen „ in ’s Griechische 
zu alludiren.“ 5) — H eute aber wissen w ir, dass die preussisch-litauische 
Sprache, als Zweig des grossen indoeuropäischen Sprachsystem s, wohl 
Stam m w örter haben kann, wie sie sie auch U nbestrittenerm assen hat, die 
m it griechischen W örtern  eine ungesuchte Aehnlichkeit nachweisen, und 
die nicht nur in den L auten, sondern auch in der Bedeutung mit diesen 
zusammenfallen. Ebenso bekannt ist auch heute der Grund dieser E r
scheinung. Es rühren ja  jene  gemeinsamen W örter, als E rbtheil der U rzeit, 
aus der U rsprache her. A ber eben deshalb finden wir auch in anderen 
indo-europäischen Sprachen gemeinsame sprachliche Züge, A ehnlichkeiten 
und U ebereinstim m ungen m it der griechischen Sprache. Ganz besonders 
g ilt dies für die slavischen, in denen sich bedeutend mehr griechische 
Elem ente befinden als in der preussisch - litau ischen , und zwar sowohl in 
Bezug auf gemeinsame, aus der U rsprache fliessende W urzelbestandtheile ,6)

1) Pistor. II, 25, 26.
2) . . . sicut ipse usu comperi, quoties ipsis (Borussis) Graecisando locutus sum. Acta 

Bor. II, 62
3) Ibid. 63.
4) Dissertation, p. 54.
5) Act. Boruss. II, 62.
6) Lelewels (p. 613 squ.) linguistische Hinweisungen und Vergleiche bestätigen die

starke Vertretung griechischer Elemente in den slavischen Sprachen. — Potocki (Hist, 
prim, des peuples de la Bus. chap. 6) bezeugt, dass in der Mundart der susdaler Slaven, 
die etwas nördlicher von den Sitzen der ehemaligen Gelonen wohnen, eine bedeutende 
Anzahl griechischer Wörter anzutreffen ist. 4



als auch was Lehnw örter anbetrifft. L etztere findet man in slavischen 
M undarten um so s tä rker vertreten, jem ehr dieselben nach Süden, wo sie 
in B erührung mit dem Griechischen kam en, hineinreichen.1) —  Da aber 
Sprachen von grösserer Verw andtschaft den Schluss zulassen, dass sie auch 
geographisch einander näher lagen: da ferner die gegenseitigen Beziehungen 
und Berührungeu in h istorischer Zeit zwischen Griechen und Slaven 
bekannt sind — die K ette slavischer Nationen lief ja  zu gewissen Zeiten 
bis in den Poloponnes hinein — : 2) so dürfte zufolge obiger linguistischen 
Thatsachen die Behauptung nicht unbegründet sein, dass bereits in vor
historischer Zeit Slaven und Griechen in nachbarlichen Beziehungen zu 
einander standen; weshalb aber auch die Verbindung der Gelonen m it den 
Slaven eine grössere Berechtigung hat als die m it den Preussen.

Schliesslich e rk lä rt auch P ie rso n ,3) dass jene  „auffallende“ Aehnlich- 
ke it „in der T hat nicht ganz so gross ist, als oft behauptet w ürde“ . Da 
is t es aber auch in der T hat unerfindlich, w ie, trotzdem  man dies zu- 
geben muss, doch behaupten kann, die Aelm lichkeit der griechischen und 
preussischen Sprache wäre ein „guttisclies“ Merkmal. N icht weniger 
unerfindlich ist es dann auch, wenn eben dasselbe „guttische“ Merkmal 
seine M otivirung in der Behauptung finden soll, es ständen doch die 
„guttischen“ M undarten selbst in ih rer jetzigen G estalt der gemeinsamen 
M utter der indogermanischen Sprachen so nahe, dass v. Bohlen behaupten 
konnte, er sei im Stande sich den litauischen Bauern mit Hilfe des Sans
k rit verständlich zu m achen.4) In  Betreff dieses G elehrten ist m ir nur 
bekannt, dass er in dem ersten A^iertel dieses Jahrhunderts, als das Studium 
des Sanskrit aufkam , die irrthüm liche A nsicht zu verbreiten suchte, es 
stimme die litauische Sprache von allen europäischen Sprachen unseres 
Geschlechtes am m eisten mit dem Sanskritischen überein, eine Ansicht 
die bereits die Sprachforschung als falsch zurückgewiesen h a t .5) —  Aber 
dass Bohlen obigen nonsens soll behauptet haben, ist mir nicht bekannt. 
Leider hat P ierson  keinen Beleg angeführt, aus dem man erfahren könnte, 
ob und wo er dies gesagt haben mag. Sollte er aber dies wirklich gesagt 
haben, so wiegt jenes Argum ent eben soviel auf, als das des W illichius; 
und bringt es nur K ritik losigkeit fertig, auf ein derartiges Zeugniss sich 
zu berufen.

J) Sienkiewicz (p. 490) hat eine Anzahl solcher griechischer Lehnwörter, die sich im 
ukrainisch - russinischen Dialekte eingebürgert haben, von wo sie zum Theil in andere, 
nördlichere Mundarten wanderten. gesammelt.

2) cf. Fallmereyer, Geschichte der Halbinsel Morea.
3) T. 34. 35.
4) P. 35.
5) Schleicher, die litauische Sprache mit besonderer Beziehung auf die slavische, im 

Jahrb. für slav. Liter. I, 161.

5 0  Stanislaus Maronski. Herodot1 s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft.



Nun fragen w ir aber, wie ist es möglich, in der V erw andtschaft des 
Preussisch - L itauischen m it dem Sanskrit einen Beweis dafür finden zu 
wollen, dass die A ehnliclikeit ersterer Sprachen m it dem Griechischen 
ein guttisches Merkmal sein sollte? Dann könnte man j a  auch, da alle 
indoeuropäischen Sprachen gemeinsamen U rsprungs sind, von jedem  Gliede 
der indoeuropäischen Sprachenkette sagen, vom Celtisehen, Germanischen, 
Slavischen u. s. w., die Aehnliclikeit derselben mit dem Griechischen sei 
ein celtisches, germ anisches, slavisches Merkmal. Jedenfalls dürfte man 
dies in Betreff des Slavischen mit vollerem B eeilte, als in Betreff des 
Preussisch - Litauischen thun , da ja  die neueste, ernste und gewichtige 
Forschung so ziemlich festgestellt h a t, dass das Slavische dem Sanskrit 
näher steht, als das L itau ische.1)

P ierson  wird sich schliesslich der U nhaltbarkeit und N ichtigkeit seiner 
so eben besprochenen Beweisgründe bew usst; geht aber über diese Unzu
länglichkeit damit hinweg, dass er wiederum leichten Sinnes bem erkt: 
,,U cbrigens kommt es h ier nicht auf das Mehr oder W eniger der vorhandenen 
Aehnliclikeit, sondern darauf an , dass ein F rem der von der gelonischen 
Sprache denselben E indruck bekam , wie von der altpreussischen.“ 2) — 
Da will es mir aber scheinen, dass der V erfasser des E lektron m it einer 
derartigen w irren und leichtfertigen Argum entation der W issenschaft sehr 
schlechte D ienste leistet.

Als ferneres „guttisches^ Merkmal führt P ierson den Ackerbau a n .3) — 
Lebensart und Sitten sind aber bei Feststellung der A bkunft eines V olkes 
nur von accessorischer Bedeutung. Sie gelten etwas, wenn triftige, historische 
und linguistische Beweisgründe das erforderliche Licht bereits fast vollends 
verbreitet haben. —  W as die Id en titä t der Gelonen und Galinder aber 
anbetrifft, so haben wir gesehen, dass aus reinen Quellen derartige giltige 
H auptargnm ente dafür nicht zu schöpfen sind, und dass alles, was P ierson 
zur F eststellung derselben angeführt hat, ohne jede Bedeutung und ohne 
jedes Gewicht ist. Dabei sind auch die accessorischen A rgum ente, sowohl 
knapp an Zahl, als auch theils unerheblich, theils unzutreffend.

H erodot e rzäh lt,4) wie wir das bereits w issen, die Gelonen trieben 
im Gegensatz zu den nom adisirenden Budinen Acker- und G artenhau. 
W eil aber Tacitus von den Aesten, den alten Preussen, b erich te t,5) diese 
seien ebenfalls fleissige A ckerbauer gewesen, so wird der Schluss gezogen, 
es spräche dies mit lür die besagte Iden titä t.

!) Schmidt, die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, p. 13.
2) P. 35.
3) P. 34. 35.
4) IV, 109.
5) Germ. c. 45.
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W enn es auch wahr wäre, dass zu H erodots und T acitus’ Zeiten 
zwischen W eichsel und Don A esten und Gelonen die einzigen Ackerbau 
treibenden V ölker waren, so würde auch dies für ihre Stam m verwandtschaft 
sehr wenig aussagen. Nun aber wissen wir, dass dort viele V ölker wohnten, 
die sesshaft, sich mit dem A ckerbau befassten, so die Kallipeden, Alazonen, 
Georgen, O lbiopoliten u. a . ]) Dazu darf man nicht unberücksichtigt lassen, 
dass Ackerbau ein ureigenthüm liches, kennzeichnendes Merkmal slavischen 
Lebens war. Man weiss ja , dass sie von jeh e r jenen  mit V orliebe pflegten 
Geschick und Sinn für Feldbestellung besassen .2) Is t auch das w ichtigste 
W erkzeug des A ckerbaues, der Pflug, polnisch plug, wie Palacky sa g t,3) 
„urslavisch in W ort und Sache“ . —  Aus diesen Gründen aber kann auch 
der A ckerbau für die Iden titä t der Gelonen und Galinder nichts zeugen.

E s beruft sich dann P ierson darauf, „dass die Gelonen gewisse 
K örpertheile von Thieren zu einem eigenthümlichen Heilzwecke gebrauchten, 
und dass etwas ganz Aehnliclies im alten Preussen stattfand. — Von den 
Gelonen berich tet nämlich H erodo t,4) /dass in ihrem Lande Thiere mit 
viereckigen Schnauzen gefunden w erden, deren gewisse K örpertheile zur 
H eilung von M utterbeschwerden verw endet werden. Aehnliches wird auch 
von anderen Völkerschaften erzählt. So berichtet Plinius, man habe zu 
seiner Z eit geglaubt, dass dieselben Theile vom H irsch gegen Missfalle 
helfen; die Tasche der H yäne heile die G ebärm utter der F rauen , für 
leichte Entbindungen sei gut das F e tt gedachter Theile der Hyäne u. s. w.5)

W as nun „das Aehnliche bei den P reussen“ anbetrifft, so ist hier von 
H eilm itteln für Frauenkrankheiten  auch nicht im G eringsten die Rede, 
sondern nur von einem abergläubischen Hochzeitsbrauch. Es bestand 
derselbe darin, dass man dem Bräutigam  am H ochzeitstage Bocks- oder 
B ären-N ieren  zubereitet zum Essen v o rse tz te ;6) und hatte  dieser Brauch 
keine medicinische, sondern nur eine abergläubisch-symbolische Bedeutung, 
mit Bezug auf die eheliche Fruchtbarkeit. Einem  ähnlichen Brauche, wo 
eben der W unsch dieser F ruch tbarkeit symbolisch zum Ausdrucke kommt, 
begegnet man bei verschiedenen V ölkern. Von den alten H ebräern  weiss

1) Herod. IV, 17. 18. Strabo IV , 4
2) Chron. Slav. par. Suselens. p. 5. Barthold, Gesch. von Pommern I, 483.
-) Gesch. von Böhmen I, 60. — Cf. Grimm, Gesch. d. deutsch. Spr. I, 56.
4) Ot oqxi£S tiriQLwv tBTQaylüvonQoadjiKov avrotoi eg ianokw v axeaiv

IV, 109.
5) Vulvam (hyaenae) prodesse mulierum vulvae. 28, 8. Adipe e lumbis suffiri 

difficulter parientes, et statim parere. Ibid. . . . genitale cei’vi . . . .  continere partus. Ibid.
6) Tum pro bellariis afferuntur testiculi caprini, vel ursini, quibus ipso mystiarum 

die commanducatis conjuges creduntur fieri foecundi. Hac de causa nullum quoque animal 
castratum illic ad nuptias maetatur. Meletius (ca. 1550), epist. ad Sabinum, in Act. 
Boruss. III, 410. Cf. \  oigt I, 556.

5 2  Stanislaus Maronski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft.



man ja , dass am H ochzeitstage dem B rautpaare W eizenkörner und Münzen 
auf den K opf gestreu t werden mit den W orten: „Seid fruchtbar und 
m ehret Euch“ .

Es spricht demnach auch dieses A rgum ent für die Sache gar nichts, 
und dies umsomehr, da ja  die V erbindungsglieder sich in obiger V er
gleichung inhaltlich nicht decken.

Endlich meint P ierson , ein gewöhnliches G etränk der Gelonen sei 
ein Gemisch aus Blut und Milch der Pferde gewesen, und eben dies werde 
von den alten Preussen angem erkt.1) Zeugniss für die Gelonen soll 
V irgil abgeben.2) Die betreffende Stelle haben wir bereits oben geprüft 
und gefunden, dass sie für ethnographische U ntersuchungen keine Beweis
kraft ha t; dass sie vielmehr nur zum Zwecke antiquarischen Schmuckes 
höchst w ahrscheinlich von V irgil selbst erdichtet ist. Als historische 
Quelle ist sie demnach vollends zurückzuweisen. ■— In Betreff der Preussen 
w erden angezogen Düsburg (1 3 2 6 s), Adam v. B rem en4) und eine Scholie 
zu dem selben.0) Nun erzählt Düsburg vom Blute aber garnichts; berichtet 
n u r, das G etränk  der Preussen sei W asser, Meth und Pferdem ilch, die 
sie mit besonderen G ebräuchen einsegneten. E in anderes G etränk kennen 
sie nicht. Ebenso lesen w ir bei Jc ro sch in 6) (ca. 1332):

I r  t r a n c ..............
wazzir, mete, Kobilmilch; 
nich westin si von tränke me; 

und in der ä lteren  H ochm eisterchronik (ca. 1460) heisst es: Ih r trank  
war dreyerley: W assyr, Methe und Kobil-M ilch.7) —  Es bat bereits H art- 
nocli8) darauf hingewiesen, dass Adam und der S choliast9) die falsche Nach
rich t des B luttrinkes aus dem V irgil geschöpft haben. Neuerdings hat 
aber M artiny10) mit gewichtigen A rgum enten dargethan, dass jene  Angabe 
nichts w eiter ist „als eine analogisirende Vermuthung Adams von Brem en“ ; 
und nimmt auch daher Lohmeyer von jenem  M ärchen w eiter keine Notiz, 
sondern verzeichnet nur Meth und Stutenm ilch als G etränk der alten

Stanislaus Marohski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Völkerschaft. 5 3

1) P. 35.
2) Georg. III, 461. Die Stelle ist oben S. 21. n. 1 angeführt.
3) Pro potu habent simplicem aquam et mellicratum seu medonem, et lac equarum, 

quod lac quöndam non biberunt, nisi prius sanctificaretur. Alium potura antiquis tem- 
poribus non noverunt. Chron. Terr. Piuss. III, 5.

4) Pertz, IX, 374.
5) Ibid. 377.
6) Kronike v. Pruzinlant, Script. Rer. Pruss I, 350.
7) Script. Rer. Pruss. III, 544.
8) Dissert. p. 265.
9) Die Scholie scheint von Adam selbst herzurühren.

10) Milch- und Molkereiwesen bei den alten Preussen, Altpr. Mtschr. IV, 340.



P reussen .10) — Aus Obigem erhellt nun aber auch, dass wie V irgils so 
is t auch Adams Zeugniss für die Iden titä t der Gelonen und Preussen, 
bezw. Galinder ganz ohne jeden W erth. .

Mit einer nichts sagenden Redew endung11), V irgil scheine dort, wo 
er den Gelonen den letzterw ähnten Brauch zuschreibt, sie zu V ertre tern  
des getischen W esens zu m achen, geht P ierson dann zu der Behauptung 
über, es w ären die Gelonen mit den Geten von demselben Stamme. E r 
versichert auch, dass sich dies in der T h a t erweisen lasse, da ja  die 
Geten m it den „G u tten“ (Prusso-Litauer) von demselben Stamme w ären.12) 
Letztere  Fabel ist aber ziemlich a lt; bereits ein Schriftsteller des 16. Ja h r
hunderts, S try jkow sk i13) hat, durch K adlubek irregeleitet, aufgebracht, es 
w ären die Geten V orfahren der L itauer. W enn sie aber je tz t P ierson 
wiederum auffrischt, so b leibt sie dennoch das, was sie w ar: eine Fabel! 
Dies näher zu begründen werde ich vielleicht an einem anderen Orte 
Gelegenheit haben. H ier kommt es auf die Entscheidung dieser F rage nicht 
an. Denn selbst zugegeben, es w äre jenes keine F abe l, sondern wirklich 
historische W ahrheit, so folgt noch immer nicht daraus, dass die Gelonen 
Stammverwandte der Geten wären. Dass die Geschichte von keinerlei 
Beziehungen derselben zu einander weiss, haben wir ja  oben hinlänglich 
gesehen.

W enn wir nun aus unseren obigen B etrachtungen das F ac it ziehen, 
so ergiebt sich, einerseits, dass, wie wir das bereits hervorgehoben haben, 
nur das W enige, was H erodot von den Gelonen überliefert h a t, einiger- 
massen von historischer Gewissheit is t, andrerseits aber, dass P iersons 
H ypothese von der Id en titä t der Galinder und Gelonen jede Berechtigung 
abgeht, da ihr die historische Grundlage vollends fehlt, und dass sie nur 
dazu angethan ist, die dunklen Gänge der Geschichte noch mehr zu ver
finstern und zu verwirren.

5 4  Stanislaus Maronski. Herodot’s Gelonen keine preussisch-litauische Yöl kerschaft.

Nachschrift.
Von befreundeter H and ist mir nachträglich die M ittheilung zuge

gangen, dass die Ausgabe des Mela von P arthey die Stelle: „G eloni ad 
Neuros proxim ant. Gelonis Agathyrsi conlim itantur“ , welche P ierson in 
derselben gefunden haben will, auch sie angezogen hat, und die w ir oben
S. 25. n. 5 besprochen haben, n ic h t  enthält.

10) Gesch. v. Ost- und Westpreussen, p. 38.
11) P. 35.
12) Ibid.
13) Chronicka Litewska. 1582.
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I. Allgemeines.
Zur Landeskultur-Geschichte.

D ie  Landschaft, über welche ich hier die ältesten N achrichten zu- 
sammenstellen w ill, w ar im 13. Jah rhundert ein Theil von Pommern. 
Man begriff unter diesem Namen damals den scharf begrenzten Terrain- 
A bschnitt zwischen den Mündungen der Oder und W eichsel, dem Meer 
und den Niederungen der W arthe und Netze. Diese, ein Meilen breiter 
G ürtel von W ald und Sumpf, schied Pommern vom Lande der Polen; 
östlich der W eichsel und N ogat sassen die Preussen, westlich der Oder 
wendische V olksstäm m e bis an die E lbe hin. Vornehmlich war es der 
östliche Theil des oben begrenzten Landes, der zwischen W eichsel, Küddow 
und Leba, welcher ganz besonders Pom m ern genannt w urde, während 
der westliche nach der Oder hin gewöhnlich Slavien heisst. J e tz t ist darin, 
wie Jederm ann weiss, eine vollkommene V erschiebung eingetreten; der 
Name Pom m ern ruh t auf jenen westlichen Gebieten, w ährend das eigentliche 
Pom m ern seinen historischen Namen ganz und gar eingebüsst hat und, 
indem es mit ihm ganz fremden Gebieten h in ter der W eichsel zusammen- 
geworfen wurde, einen Theil von W estpreussen bildet. Mit ebenso geringer 
historischer Berechtigung werden diejenigen seiner B ew ohner< welche 
slavischer H erkunft sind, heute im Allgemeinen „K asehuben“ genannt, 
denn so heissen sie im 13. Jahrhundert urkundlich wenigstens niemals, 
wohl aber die westlichen Pom m ern. Johann  von M eklenburg und Nicolaus 
von W erle, die B rüder von Sam bor’s des II. Gemahlin, werden als „H erren 
von Cassubien“ bezeichnet (P . U. B. No. 107). Swantopolk sag t 1248: 
sein B ruder Sam bor habe sich nach Cassubien begeben und mit Hülfe 
der „C assubiten“ , d. h. seiner westpommerischen Schwäger, ihm sein Land 
verw üstet. Bogislaw IV . von S tettin  nennt sich gewöhnlich: „H erzog 
der Slaven und von K assubien“ ; M estwin’s Schwiegersohn Pribislaw  be
zeichnet sich 1289 als: H err zu Daber und Belgard in Cassubien (No. 445), 
w ährend die ostpommerischen F ü rsten  sich ausnahmslos F ürsten  der Pommern 
oder von Pom m ern nennen, und als Mestwin 1282 sein Land dem polnischen 
H erzog von Posen erblich vermacht, bezeichnet er es als das Herzogthum  
Pommern.
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Die E inw ohner waren ein wendischer Volksstam m  von nationaler 
Selbstständigkeit, aber .ebenso wenig Polen  wie die westlicher wohnenden 
Slaven stämme zwischen Oder und Elbe und an der M eeresküste, obwohl 
alle diese lechitischen Slaven Stammesverwandte sind. Die schon früh 
unter einigen kräftigen Regenten zusammengerafften Polen, der zahlreichste 
aller westlichen Slavenstämme, streb te  sofort nach Ausdehnung seiner 
Grenzen und wandte seine Eroberungsversuche in Jahrhunderte  langen 
Kämpfen auch gegen die nördlichen Nachbarn,* man kann sagen, dass 
Polen der Erbfeind derselben wurde, denn in immer w iederholten E in
brüchen und Verheerungszügen erneuert es fast unter jedem  Fürsten  die 
Versuche zur Unterwerfung. A ber was auch die polnischen Chroniken 
erzählen mögen, gewiss ist dass eine w irkliche H errschaft oder gar eine 
Einfügung in das Reich niemals erlangt wurde (Vergl. dazu Röpell Gesch. 
Polens I, p. 253) weder unter dem ersten noch unter dem dritten  Boleslaw. 
Denn des Letzteren Kämpfe m it den Pom m ern drehen sich in der H aup t
sache um die G renzburgen an der Netze von Czarnikau bis W yszegrod, 
die er zu erobern sich bestreb t; er gew innt einige davon, dringt zeitweise 
auch tief in das Land, aber seine Erfolge können nicht dauernd gewesen 
sein; von einer Einnahm e des schon lange bedeutendsten O rtes und alten 
Fürstensitzes Danzig ist gar keine Rede, und hundert Ja h r nach ihm sind 
die obengenannten wichtigen G renzburgen noch immer im Besitz pom
merischer Fürsten . In  diesen nationalen Käm pfen um die Selbstständigkeit 
mag durch hervorragende K riegsthaten, sowie durch ausgebreiteten Grund
besitz, der M acht gab und durch Macht wiederum verm ehrt wurde, ein 
eingebornes Geschlecht, dessen H erkunft und frühere Gcschichte sich in 
undurchdringliches Dunkel verliert, zur H errschaft gelangt sein. Schon 
lange vor dem Ueberfall von Gonsawa (1227), durch welchen Swantopolk 
allen Prätensionen der polnischen Herzoge ein blutiges Ende bereitete, 
besitzen die pommerischen F ürsten  alle A ttribu te  vollkommener U nab
hängigkeit und bezeichnen sich in ihren U rkunden als F ürsten  von G ottes 
Gnaden (Mestwin I. 1209. No. 14). Den nordischen V ölkern erscheinen 
sie als Könige (Scr. I. p. 737: Zw antepolk rex Pomeranorum ). Mit den 
benachbarten fürstlichen H äusern tre ten  sie als Ebenbürtige in vielfache 
Fam ilienverbindungen und von ihren Töchtern stammen verschiedene 
Regentenhäuser. M estwin’s I. T ochter M iroslawa heirathete Bogislaw II. 
und wird die Stamm-M utter der Herzoge von Stettin , wie seine andere 
Tochter Hedwig durch ihre Verm ählung mit W ladislaw Odonicz von Posen 
die G rossnm tter des Erneuerers der polnischen Königskrone, Przemyslaw. 
Von Sw antepolk’s T ochter Euphemia stammen die F ürsten  von Rügen, 
von Sambor s II. Tochter Salomea die Herzoge von Cujavien und eine 
andere, M argarethe oder Swinislawa, deren Andenken in der Sage von
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der wilden Jägerin  im Leba Moor bei ih rer alten Burg Belgard noch 
heute lebendig ist, heirathete den K önig von Dänem ark, Christoph I.

Ueber die H erkunft der F rauen unserer H erzoge is t dagegen nur 
wenig bekannt; ausw ärtigen Fürstenhäusern  scheinen sie nicht angehört 
zu haben, sondern aus dem Landesadel genommen zu sein. W enigstens 
der Neffe der letzten Gemahlin M estwin’s II. war ein gewöhnlicher E d e l
mann (No. 493), dem sein Oheim 1292 das Gut W itomyn schenkte, und 
auch die zweite Tochter Sw antepolk’s, Swinislawa, war an einen solchen, 
den Grafen Dobeslaus, Sohn des Sudo, verm ählt (No. 317), dem Mestwin 
ebenfalls G üter verlieh und ihn bei dieser Gelegenheit als seinen geliebten 
Schwager bezeichnet. N ur von Sambor II. weiss man, dass seine Gemahlin 
M athilde aus fürstlichem H ause stam m te; sie war die T och ter Borwin’s II. 
von Meklenburg.

T ro tz  der zahlreichen Fam ilien-Verbindungen erlosch das Geschlecht 
schon um die W ende des Jahrhunderts wieder, bei dessen Beginn es eben 
auf den historischen Schauplatz getreten  war. Beim Tode des alten 
Mestwin is t nur eine T ochter K atharina übrig, die an einen unbedeutenden 
Fürsten  verheirathet. nicht für erbberechtigt galt. Nach der älteren  Chronik 
von Oliva versagte ihm G ott legitime Nachkommenschaft, weil er die Nonne 
Fulca aus dem K loster Stolp entführt und m it ih r in verbotenem  Umgang 
gelebt hatte. A ber auch die unm ittelbaren Nachfolger in der H errschaft 
des Landes erreichte sehr bald ein ähnliches Geschick. Alle, die ein w irk
liches R echt auf dasselbe behaupten konnten, sind einem frühen U ntergang 
geweiht! Przem yslaw  wird schon im zweiten Ja h r seiner Regierung er
mordet, nicht besser geht es den böhmischen Königen, den heldenhaften 
Askaniern, den F ürsten  von Rügen und auch den polnischen Piasten. 
Ringsum von erstarkenden Reichen umgeben, w ar das Land zu schwach, 
um seine Selbstständigkeit selber behaupten zu können; mit dem Erlöschen 
seines fürstlichen Hauses wird es eine Beute der Nachbarn, sogar sein 
Name geht verloren.

Nach altslavischem  Herkom m en erbte auch bei den pommerischen 
F ürsten  jed er Sohn einen G ebietsantheil zur selbstständigen H errschaft, doch 
mag eine A rt O berherrschaft des ä ltesten  Bruders, der auch den grössesten 
L andantheil erhielt, über die jüngeren hergebracht gewesen sein. Swantepolk 
wenigstens sollte eine solche nach dem W illen des V aters ausüben, und 
Mestwin II. beanspruchte sie. Die S treitigkeiten  zwischen den Fam ilien
gliedern nehmen daher kein E nde, erfüllen das Land oftmals mit Krieg 
und V erw üstung und bieten ein ebenso widerliches Schauspiel, wie die 
V erw andten in Polen und Schlesien zeigen. Die H auptburgen der ein
zelnen Gebiete dienen zur Bezeichnung der fürstlichen Antheile, in welche 
Pom m ern schon früh zerlegt erscheint. 1178 sitz t in Danzig Sambor I.
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und wenig später 1198 urkundet in Sehwetz ein F ü rst Grimislaus. Als 
später Mestwin vier Söhne zu versorgen hat, zweigt er vom Fürstenthum  
Danzig das Herzogthum  Belgard (je tz t Kreis Lauenburg) für R atibor, 
gleichzeitig von Sehwetz das Herzogthum  Liebschau für Sambor, sowie 
eine Landschaft um Mewe für W artislaw  ab, Alles übrige erhält der 
älteste Sohn Swantopolk. Dessen Söhne theilen dann wieder die väterliche 
H interlassenschaft in Danzig und Sehwetz. Nachdem Mestwin seinen 
B ruder, wie auch seinen alten Oheim Sambor verjagt und ganz Pommern 
unter seiner H errschaft zu einem Fürstenthum  wieder vereinigt hat, bleiben 
die erw ähnten E intheilungen doch als V erw altungsbezirke (Palatinate) 
auch ferner bestehen, wohl ein Zeichen, dass sie von A lters hergebracht 
waren. Und als der Orden 1309 die Burgen Danzig, Dirschau und Sehwetz 
sammt den dazu gehörenden Gebieten käuflich erw irbt, sind die Grenzen 
dieser Gebiete wohlbekannt und zweifellos. Zu diesen alten pommerischen 
H erzogthüm ern w ar unter Swantopolk noch das Land um die Burgen 
Schlawe und Stolp getre ten , das er gleich im Anfang seiner H errschaft, 
sei es von den W estpommern, sei es von den Dänen, erobert oder sonst 
erworben hatte.

In  jedem  dieser Gebiete finden wir eine völlig entw ickelte m ilitairisch 
aristokratische Oligarchie von Hof- und Landesbeam ten, m ittelst derer 
der F ü rs t seine H errschaft ausübt. Ihre M itglieder sind stets in seiner 
Umgebung, bezeugen seine U rkunden und werden in diesen als seine 
Barone, Grafen oder R itte r bezeichnet. A uf die Staatsgeschäfte üben sie 
ohne Zweifel einen bedeutenden Einfluss aus, der sein Maass indessen 
in der Persönlichkeit des R egenten finden musste. Ob dieser herköm m 
lich an ihren R ath  und ihre Zustimmung gebunden war, oder ob diese 
sich erst unter schwachen Fürsten  wie Mestwin erforderlich zeigten, b leibt 
ungewiss; doch w ird es oftmals betont, dass er sie befragt und ihre Zu
stimmung erhalten habe. Es zeigt sich, dass manche Persönlichkeit 
wichtige A em ter viele Jah re  lang inne ha t und mit den übrigen hohen 
Beam ten in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen steht, so dass gewiss 
oftmals der F ü rs t un ter solchem geschlossenen Familien-Einfluss handeln 
musste, nam entlich wo es sich um das In teresse derselben handelte. In 
die Schicksale des Landes greifen sie zuletzt bestimmend und sehr selbst
ständig ein. So verpflichten sich am 15. Aug. 1287 zu Stolp sämmtliche 
pommerischen Barone, den von Mestwin mit dem Bischof von Camin ge
schlossenen F rieden zu halten und keinen nach M estwin’s Tod als H errscher 
anerkennen zu wollen, der nicht gleichfalls sich dazu verpflichte (No. 424). 
Man kann sich daraus ungefähr eine V orstellung machen, wie es mit 
M estwin’s A utoritä t bestellt war. A uf die Durchführung der Ansprüche 
der verschiedenen Prätendenten  ist ihre H altung vom grössesten Einfluss.
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Przem yslaw’s Nachfolge w ar erst gesichert als ihm noch bei Mestwin’s 
Lebzeiten die R itte r den Huldigungseid geleistet hatten  (Chronik v. Oliva 
Scr. I. p. 693). Dazu hatte  Mestwin die Barone ausdrücklich nach 
Nakel berufen, sie hatten  auf seinen W unsch ihre Genehmigung gegeben 
und darauf dem Przem yslaw  geschworen, wie der P alatin  von Leslau 
Johann v. Plum ikow erzählt, der selbst dabei gegenw ärtig gewesen ist 
(Scr. I. 790). Nach Przem yslaw ’s Tod verfügen sie geradezu über den 
T hron. Sie wählen erst Lestko von Cujavien, dann Sambor von Rügen, 
bis es dem rasch herbeieilenden W ladyslaw gelingt, diese zu verdrängen 
und allgemein anerkannt zu werden, was nach dem Zeugniss desselben 
R itte r’s in einer berathenden Versammlung der pommerischen und pol
nischen Magnaten beschlossen worden war, der dieser ebenfalls beigewohnt 
hatte . Als man nun aber mit seiner T hätigkeit als H errscher nicht zu
frieden ist, w ird er wieder verjagt und der mächtige König von Böhmen 
als H errscher anerkannt. Nach W enzel’s III. Tod vertre ib t man auch die 
böhmischen S ta tth a lte r und schliesst sich nochmals an W ladyslaw an. 
Im November 1306 huldigte ihm zuerst an der Landesgrenze, im K loster 
Byssovia, die m ächtigste Fam ilie des Landes, die des alten Palatin  Swenza, 
dann die übrige R itterschaft, und nun erst erfolgt seine Proclam irung 
zum H erzog von Pom m ern. Nach dem Zeugniss des H erzogs Przemyslaw 
von Cujavien huldigten ihm die R itte r Pommerns in Dirschau, nachdem 
hier, wie es scheint, von einer w iderstrebenden P arte i doch ein W ider
stand versucht wrordcn war, denn der B ruder des R itte r’s Heinrich von 
Swarozin wurde im Septem ber 1306 (tem pore disturbii) vor Dirschau durch 
das Geschoss einer Schleudermaschine getödtet. (No. 677).

An der Spitze dieser Barone zeigt sich der Palatin  (Woiwoda) als 
V ertre ter oder S ta ttha lter des Fürsten , sowie als Anführer der S tre it
kräfte seines Palatinates. Ihm zur Seite steh t der Castellan (praefectus,
Burggraf, judex, sandza), dessen H auptthätigkeit in der Verwaltung der 
G erichtsbarkeit bestand, auch hatte  er den Oberbefehl in der den 
H auptort des Fürstenthum s bildenden Burg, wo auch der Fürst, seine 
Beamten und sein Gefolge der Regel nach ihren Sitz hatten. Ebenso 
wichtig und vielleicht noch mehr w ar die Stellung des Käm m erers und 
U nterkäm m erers (potkomor), der das fürstliche Einkommen zu verwalten 
hatte  und mit dem F ürsten  wohl am meisten persönlich verkehrte. Ausser- 
dem gab es Truchsesse (dapifer, podstole, stolnik), Schenken (pincerna, 
czesnik, podczesle), Schatzm eister (T ressler, thesaurarius, skarbnik), Fahnen
träg e r (vexillifer, tribunus, Heergrefe, namiestnik, woiski) und Jäg er
m eister (venator). Alle diese W ürden und Aemter sind in Danzig, Schwetz, 
Dirschau und Stolp unter den letzten  H erzogen ununterbrochen besetzt
und ihre Inhaber namentlich bekannt. Diese bekleiden sie nicht auf



Lebenszeit, sondern sie wechseln darin und man kann bemerken, wie 
Einzelne aus den m inderwichtigen Stellungen nach und nach zu den be
deutenderen und wahrscheinlich einträglicheren em porsteigen, je  nach der 
Gunst des F ürsten  oder von ihren Fam ilienverbindungen gefördert. Eine 
sehr einflussreiche Person  muss auch der K anzler gewesen sein, der immer 
ein G eistlicher war, die einzigen Personen, denen damals die K unst des 
Schreibens und Lesens sowie die lateinische Sprache, in der die U r
kunden abgefasst wurden, zu Gebote stand. Neben ihm finden sich noch 
andere K leriker, H ofcaplane, M agister, N otare, Schreiber, D olm etscher 
und A eiz te  am Hofe, die als solche dienen, sowie zahlreiche weltliche 
Personen ohne bestimmte Aemter, R itter, K nappen (armigeri), cubieularii 
ducis u. s. w. oft zur M itbezeugung von U rkunden herbeigezogen, jeden
falls Alle durch persönliche Eigenschaften oder bedeutende Fam ilienver
bindungen hervorragend.

Die grossen H erzogthüm er zerfielen in Landschaften oder Kastellaneien 
(castellania, castellatura), an deren Spitze in ähnlicher W eise Beamte 
des H erzogs standen wie in den P alatinaten . Auch sie gehören zu den 
B aronen, da sie aber seltener in der Umgebung der F ürsten  waren, so 
sind ihre Namen nur hin und wieder in den U rkunden unterzeichnet. In 
dem uns hier allein intercssirenden Herzogthum Liebschau-D irschau kommen 
als U nterabtheilungen vor: Das Land Thymau, das Land Mewe oder
W anska, der Bezirk der Burg Stargard, das Land Garzen, das Land P irsna 
die Ivastellanei G orrentschin, der Bezirk von Liebschau oder Dirschau und 
die insei Z anthir oder Zulawa, d. h. das W erder zwischen Weichsel und 
N ogat. V erw altet wurden dieselben von einer landesherrlichen B urg aus, 
die der Sitz der Beamten war. Die B urg in S targard  w ird schon 1198 
erwähnt, die in Liebschau 1229, die in Dirschau erbaute Sambor 1252, 
die in G artsehin ist in ihren U eberresten noch je tz t sichtbar, ebenso die 
in dem zu Danzig gehörenden Lande Chmolno. G orrentschin wird m ehr
fach, zuerst 1241 ausdrücklich als eine K astellanei bezeichnet, doch ist 
ein eastrum , eine B urg daselbst noch nicht nachgewiesen.

Die sämmtlichen hohen Beamten gehörten selbstverständlich zum ein
geborenen Adel des Landes, der wie in allen slavischen Ländern sich 
auch hier aus den mit Grundbesitz ausgestatteten Freien  zusammensetzte, 
theoretisch also nur eine gleichberechtigte K lasse bildete. Die vornehm ste 
Pflicht und das R echt des Adels w ar der K riegsdienst zu P ferde, auf 
Gelieiss des Fürsten . W enn das bei Schwetz aufgefundene Siegel Mest- 
wins I. echt ist, wie es allen Anschein hat (Scr. III.) so sehen wir in der 
auf demselben befindlichen A bbildung annähernd die Erscheinung, welche 
ein pom m erischer K rieger um den Anfang des 13. Jahrhunderts bot. D er 
H erzog ist zu F uss, wie im Kampfe vorschreitend, dargestellt; er träg t
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einen faltigen W affenrock, der gegürtet ist; Beinkleider und Aermel sind 
eng anschliessend, der H als ist bloss, der K opf ohne Helm, mit dichtem 
H aar, das tief in die Stirne fällt, bedeckt; am linken Arm führt er einen 
grossen Schild, der vom H als bis über die Kniee hinabreicht und in der 
rechten H and hält er ein grades starkes, nicht langes Schwert. Auch 
Swantepolks frühestes Siegel zeigt den H erzog stehend, doch im langen 
Gewände m it Schw ert und Lanze, einen spitzen Helm auf dem H aupte; 
später dagegen hat er sich auf dahin sprengendem Streitross mit Harnisch, 
Helm und bew im pelter Lanze abbilden lassen. Die ersten Siegel geben 
durch die U nfähigkeit der ausführenden K ünstler gewiss nur unvoll
kommene D arstellungen, denen aber doch wesentliche C harakteristik  nicht 
fehlen wird. Zu Swantepolks Zeit war die Bewaffnung der pommerschen 
R itterschaft ohne Zweifel der der deutschen ganz ähnlich. Sie bildete 
die H auptkraft der damaligen H eere. Dem Stoss der gepanzerten R eiter 
konnte auf der Ebene kein Fussvolk w iderstehen; waren die R itte r erst 
aus dem Felde geschlagen so waren die nur mit Spiesson, Bogen, sogar 
vielfach nur mit Keulen bewaffneten ungeordneten Fussgänger sicher ver
loren und lieferten die grosse Zahl von Erschlagenen, die in den soge
nannten Schlachten jener Zeit figuriren. Die Bewegung der nur kleinen 
H eere jen e r Zeit konnte daher rasch geschehen und bezweckte zunächst 
immer die überfallartige Ausplünderung und V erheerung des feindlichen 
Landes, ehe dessen S treitk räfte sich gesammelt hatten. Die Bevölkerung 
suchte dann so rasch wie möglich Schutz in den grossen Landesburgen 
und schleppte dorthin was tfiöglich war, so dass die Anziehung derselben 
für den Feind sich steigerte und zur Einnahme wie zur V e rte id ig u n g  
derselben alle K räfte aufgeboten wurden. Zur V ernichtung der vielfach 
hölzernen Schutzwehren spielte das F euer eine grosse Rolle. Doch 
wurden auch W urf- und Schleuder-M aschinen verw endet, wie sie 1300 
bei Dirschau und schon unter Boleslaw IH . bei der Belagerung der 
Burgen an der Netze erw ähnt werden. W as die H auptburgen nicht 
mehr erreichen konn te , flüchtete sich in die kleineren Schutzburgen, 
deren U eberreste in Form  von Ringwällen sich in allen Gegenden 
des Landes in viel grösserer Zahl erhalten haben, als literarisch  be
kannt is t (z. B. bei A lt-G rabau , bei Neu-Grabau, bei M ariensee, bei 
Liniewo, eine ganz bedeutende nahe bei Tuchlin, K reis Carthaus, in deren 
Nähe zwei Gehöfte Grodzisko und Zainkowiska an die alte Befestigung 
erinnern). W ohl aus den ältesten Zeiten der Nation stammend, meist in 
w asserreichen, sumpfigen Niederungen und in der Tiefe ausgedehnter 
finsterer W älder versteckt, fanden oder suchten sie Sicherheit in möglichst 
verborgener und unzugänglicher Lage. W elch ungeheure Verwüstungen 
solche Kriegs- und Beutezüge anrich teten , davon gib t ein Beispiel die



Angabe des Bischofs von Cujavien, dass ihm Swantopolk 1238 von seinen 
Besitzungen fortgeführt habe: 177 (Reit-) Pferde, 259 Zugthiere, 69 Fohlen, 
575 Ochsen, 1176 Kühe ohne die K älber, 3174 Schafe, 1260 Schweine, 
200 Bienenstöcke und 300 G etreide-M iethen im W erthe von 500 M ark 
Silber seien verbrannt worden (No. 66).

Durch fortgesetzte Theilung des Grundbesitzes ward derselbe natur- 
gemäss bei den meisten Fam ilien immer kleiner, andererseits aber häufte 
er sich bei einigen durch Gunstbezeugungen des F ürsten  Ausgezeichneten 
ganz besonders an, so dass sich in dem ursprünglich gleichberechtigten 
Adel allmählich grosse Unterschiede in Reichthum und Einfluss geltend 
machten. W ährend eine nicht grosse Zahl zu den M agnaten des Landes 
em porstieg, die ihren Besitz anhaltend m ehrte, kamen die Meisten über 
einen mässigen, vielleicht schon geringen Umfang an G ütern nicht hinaus. 
Von diesen stam m t der zahlreiche Panen-Adel, die sogenannten „F re ien“ 
aus der Ordenszeit, deren Nachkommen noch heute zahlreich mit kleinem 
Grundbesitz im ehemaligen Ostpommern angesessen sind; Ariele davon 
sind je tz t  blosse Bauern, verküm m ert und ohne alle Bildung, aber Edel
leute von uraltem  Herkommen, dessen Bewusstsein in ihnen noch lebendig 
ist. W eder bei diesem gemeinen A del, noch bei den Baronen sind im 
13. Jahrhundert Familien-Namen gebräuchlich, auch noch nicht die später 
allgemein übliche Bezeichnung nach dem W ohnort. Die Persönlichkeit 
wird vielmehr gewöhnlich nur mit dem Taufnamen benannt, zuweilen ist 
der des V aters und höchst selten noch irgend ein Beinamen hinzugefügt, 
während bei den auftretenden Deutschen dieser selten fehlt, auch der O rt 
der H erkunft fast immer bezeichnet wird.

Bei den G ütern einer Fam ilie wird unterschieden, ob sie zu dem 
alten E rbbesitz derselben gehören, oder auf irgend eine andere W eise e r
worben, erkauft oder von der Gnade des Fürsten  verliehen waren. Bei 
den ersteren herrschte die aus dem bei allen sclavischen V ölkern lange 
streng festgehaltenen Geschlechtsverbande herfliessende Anschauung, dass 
sie nicht unbeschränktes E igenthum  des Besitzers sondern des ganzen G e
schlechts seien, welches innerhalb bestim m ter Schranken A nrechte darauf 
habe. E in E rbgu t konnte nicht ohne die Genehmigung sämmtlicher Bluts 
verwandten an einen Frem den verkauft werden. T öchter konnten keine 
Landgüter erben, sondern nur Geldansprüche darauf; waren keine Söhne 
vorhanden, so erbten die B rüder, die Oheime oder deren Nachkommen. 
Anders w ar es mit erkauften oder verliehenen G ütern; wenn auch hier 
kein E inspruch der Fam ilie zu berücksichtigen w ar, so m usste doch der 
H erzog zu einer V eräusserung seine Genehmigung ertheilen. Die Bei
spiele dafür im P . U.-B. sind zahlreich und beweisen, dass dem Landes- 
herrn an ihnen stets noch ein Ober-Eigenthum srecht zustand. A uf diese
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und G üter ihre Inhaber beziehen sich daher vornehmlich die nicht selten 
vorkommenden Ausdrücke vasalli, feodales, feodalia bona, feudum und von 
ihnen möchte das gelten , was H irsch (Zeitschr. VI.) von dem R echt der 
Puscina —■ des Heimfalls an den Landesherrn beim Mangel m ännlicher 
E rben —  aus der Ordenszeit Böses zu erzählen weiss. Eine L ast des 
polnischen Rechtes war die Puscina keinesweges; der Ausdruck bedeutet 
vielmehr (R öpell, Gesch. Polens I, p. 608) H interlassenschaft überhaupt 
und zwar nicht blos an Grund und Boden, sondern auch an beweglicher 
H abe, sowohl von kinderlos V erstorbenen, als auch solcher, die Erben 
hatten, des Adels, wie der Bauern. W enn der Orden zwischen der N atur 
der beiden Arten G üter keinen Unterschied mehr machte, so rührte  dies 
daher, dass er alle G üter als von ihm verliehene Lehen betrach tete, un
beküm m ert ob solche ehedem E rbgü ter oder verliehene G üter gewesen, 
und sie nach den strengen Bestimmungen des sächsischen Lehnsrechtes 
ein zog, wenn keine männlichen Erben vorhanden waren.

Die Zahl der verliehenen G üter w ar sehr bedeutend, vielleicht grösser 
als die der wahren Erbgüter, denn der Grundbesitz der Fürsten  erscheint 
als ein geradezu unerm esslicher, von dem diese mit vollen H änden un
glaublich grosse Flächen an ihre K löster, die K irche und ihre Günstlinge 
ausgetheilt haben. Oftmals sagen sic bei solchen Vergebungen, dass diese 
G üter von ihren V orfahren auf dem W ege des Erbes als volles Eigenthum 
an sie gelangt seien. Man möchte beinahe glauben, dass ihnen ursprüng
lich fast das ganze Land allein gehört habe. In  der Gegend von Bereut 
werden die Dörfer von zwei D istricten namentlich genannt, zwischen denen 
auch heute noch keine anderen O rtschaften bestehen ausser einigen Neu
gründungen der letzten Jahrhunderte innerhalb der alten Feldm arken, 
und diese 40 Dörfer gehören sämmtlich als Privateigenthum  dem Herzog, 
so dass dazwischen durchaus kein P latz  für einen A llodialbesitz des Adels 
übrig bleibt. Ganz ähnlich ist es im Lande G artschin, wo neben denen- 
des F ürsten  auch kaum  ein andres Gut vorhanden war.

Da es zum Begriff des Adels gehörte, ein m it einem Landgut an 
gesessener freier Mann zu sein, so folgt daraus, dass alle übrigen L and
bewohner unfrei waren, wenn schon verschiedene Abstufungen zu beachten 
sind. Auch in Pom m ern ist über diese V erhältnisse aus dem 13. J a h r
hundert nur wenig bekannt geworden. Die Bauern (oder Kmethonen) 
sassen auf G rundstücken, an denen ihnen nur ein bedingtes oder gewöhn
lich gar kein E igenthum srecht zustand, vielleicht nur ein E rbrech t auf 
die Benutzung desselben unter der Verpflichtung, davon eine Menge Ab
gaben und Dienste an ihre G utsherrschaft, sei diese nun ein Edelmann, 
die K irche oder der F ü rs t, zu entrichten. Persönlich scheinen sie, 
wenigstens in früheren Zeiten, frei gewesen zu sein, da ihre V erhältnisse
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sich notorisch immer m ehr verschlechtert haben. A usser ihnen gab es 
zahlreiche Hörige, die auch der persönlichen F re iheit entbehrten, die mit 
den Grundstücken oder Dörfern, wo sie angesiedelt waren, verkauft oder 
verschenkt wurden. E in Theil von ihnen diente im H ause des H errn  
als Diener, K nechte oder Mägde und verrichtete alle A rten  gew erblicher 
A rbeiten; sie sind F ischer, Zeidler, Jäger, Biberfänger, Falkner, H unde
w ärter, W aldhüter u. s. w. Der A cker, den der H e rr  sich Vorbehalten, 
mussten die Bauern mit ihrem Zugvieh bestellen und abernten. Ausser- 
dem aber hafteten auf allen Besitzungen, auch auf denen des Adels, eine 
grosse Zahl von Abgaben und D iensten, die dem H erzog gehörten und 
in vielen U rkunden des 13. Jahrhunderts als angaria, perangaria, als die 
Lasten des polnischen, pommerischen oder slavischeu R echtes, auch 
zuweilen als das Joch der polnischen D ienstbarkeit bezeichnet und aus
führlich genannt werden. Voran steh t die V erpflichtung zum K riegsdienst 
sowohl im Lande selbst als zu den Expeditionen ausserhalb desselben; 
dann Frohnden zum Bau und zur Ausbesserung der Burgen, Befestigungs
anlagen und Brücken, V orspann aller A rt zum T ransport der Bedürfnisse 
des H eeres, der Soldaten selber, der Gefangenen, der V erbrecher, die 
Fortschaffung des herzoglichen Lagerzeltes; Jagdfrohnden, W ildfuhren, 
Aufnahme und Verpflegung der fürstlichen Jäger, ih rer H unde und Pferde, 
des Herzogs selbst und seines ganzen Gefolges in ihren Behausungen; 
Behütung der B iber, H irsche, der jungen  Falken und Ablieferung der 
L etzteren  zur A brichtung; W eiterbeförderung aller fürstlichen Beamten 
und B oten auf ihren Reisen mit Pferden, die denselben entweder zu ver
pflegen oder neu zu stellen waren, was von jeh e r zu so gräulichen Miss- 
bräuclien und G ew altthaten geführt hatte, dass selbst die K irche dagegen 
einzuschreiten sich angelegen sein liess.

Die Abgaben bestanden sowohl in Geld als auch in N aturalien aller 
A rt, in V ieh, G etreide, H onig , Fischen. Alle diese Belastungen offen
barten  ihre erdrückende N atur völlig erst im K riege, aber dieser w ährte 
im 13. Jahrhundert fast ununterbrochen, so dass schliesslich Alles ihre 
V erderblichkeit eingesehen zu haben scheint. Bei Verleihungen von 
G ütern w ird es daher zur Regel, dass der F ürst auf diese Lasten sämmt- 
licli oder wenigstens auf die drückendsten Dienste verzichtet, um seinen 
Geschenken einen grösseren W erth  zu geben.

Die Dörfer bildeten im heutigen Sinn keine Gemeinde; mehrere 
davon w aren zu einer opole (vicinia) vereinig t, zu kleinen D istricten  an 
deren Spitze niedre fürstliche Beamte standen, denen wohl auch unter
geordnete richterliche Befugnisse gebührten. Die Einwohner einer opole 
w aren für die Dienste und S teuern derselben gemeinsam verhaftet, so 
auch für die Entrichtung aller Strafen für V ergehen und Verbrechen, die
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in derselben etwa vorkamen. S tädte mit eigner V erw altung gab es, bevor 
an Danzig und Dirschau deutsches Rocht verliehen w ar, nicht. W enn 
E rsteres auch schon lange ein bedeutender Handelsplatz w ar, so waren 
seine Einw ohner mit Ausnahme der fremden Kaufleute, ebenso rechtlos 
wie die Landbewohner und der W illkür der fürstlichen Diener preisgegeben. 
E s gab auch in Pom m ern damals, ebenso wenig wie in Polen, ein geschrie
benes R echt oder Gesetz, Alles beruhte auf dom Herkommen. Der K astellan 
oder R ichter urtheilte  allein , ohne Schöffen oder B eisitzer nach dem im 
Bewusstsein des ganzen Volkes noch lebendigen G ewohnheitsrecht, auf 
welches in U rkunden mehrfach Bezug genommen wird. Sicherlich haben 
H absucht und W illkür bei den U rtheilen eine grosse Rolle gespielt. Die 
Strafen waren grausam; Köpfen, H ängen, R ädern , Augen ausstechen, 
V erstüm m elung der G lieder werden erw ähnt als etwas Gewöhnliches. 
Doch konnten viele Strafen durch Geldbussen ersetzt werden; die Strafen 
15, 50, 70 und 100 werden genannt. W enn dam it M ark Silber gemeint 
sind, so würde dies ganz enorme Summen bedeuten, die wohl nur W enige 
bezahlen konnten. Die Unschuld darzuthun, oder die Anklage zu beweisen 
waren öffentliche Zweikämpfe üblich, die entweder mit dem Schw ert oder 
mit der unter den Bauern gebräuchlichen Keule (Ky oder K iig genannt) 
ausgefocliten wurden. (No. 370, 390, 487.) Auch andere G ottesurtlieile 
gab es, die Feuer- oder W asserprobe, die P robe des glühenden Eisens. 
U eber den Adel richtete der H erzog mit B eirath seiner Barone in öffent
lichen G erichtstagen, die er in jedem  P ala tin a t zeitweise abhielt oder 
überall, wo es nöthig schien. Das Verbrechen der beleidigten M ajestät, 
des H ochverrathes w ar bekannt, und mehrere U rkunden führen die dafür 
verhängten, als milde bezeiclineten Strafen, die Confiscation des gesam m ten 
Grundbesitzes, an. An der Seeküste w ar das S trandrecht in voller Uebung. 
Sw antopolk sagt den Schiffbrüchigen aus Lübeck 1240 F reiheit an Leib 
und H abe zu (No. 74), was mithin sonst nicht gew ährt w urde, sondern 
dem H erzog anheimfiel. Mit ihren hohen Strafen und den dem R ichter 
noch ausserdem zustehenden Gebühren bildete die G erichtsbarkeit eine 
bedeutende Einnahm equelle. E ine andre erwuchs aus dem jährlichen oder 
noch öfteren Um prägen der Münze, wobei die ä ltere  zu einem geringeren 
W erth  als die neue eingetauscht werden musste. Das R echt Fischwehren, 
Mühlen, W irthshäuser anzulegen stand allein dem F ürsten  zu und konnte 
nur gegen eine Abgabe von diesem oder seinen Beamten erlangt werden. 
Gleiches galt für den Fischfang im Meer und in der W eichsel, für die 
Abhaltung von M ärkten, die Anlage von Befestigungen, den Gewinn von 
Erzen und Salz. Bedeutende Einnahmen gew ährten sicher die Zölle, vor
nehmlich in D anzig, wo ein lebhafter Einfuhr- und Ausfuhrhandel schon 
damals stattfand. Die Zölle wurden nicht nur in Geld sondern auch in
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einem bestimmten Theil der W aare entrichtet. Schon 1178 bewilligte 
Sambor I. seinem K loster Oliva Zollfreiheit; Grimislaus gab .1198 den 
Johannitern  in S targard  den 10. K orb H äringe vom Zolle, Mestwin 1209 
dem K loster Zuckau den 4. Theil des Zolls, der in Danzig von Tüchern 
gegeben w urde, dem Bischof von Cujavien bestätig te der P apst schon 
1148 den Zehnten vom Zoll, der in Danzig von G etreiden und Schiffen 
gezahlt wurde. A ber ausser hier wurde auch von den starken  Burgen 
am hohen Ufer der W eichsel Zoll erhoben, nicht nur auf den Landstrassen, 
die sie berührten , sondern auch von den Schiffen auf dem Strom ; denn 
Swantopolk musste 1248 versprechen, den Zoll auf der W eichsel nirgend 
w eiter zu erheben als in Danzig und zwar in der alten W eise. H andels
strassen gingen durch Pom m ern nach Süden und W esten und, wo diese 
die Grenzen berührten, waren auch herzogliche Z ollstätten  errichtet, und 
Zölle mussten auch an die K astellane jed e r Burg en trich tet werden, 
welche die W aaren passirten . E in Zoll in W yssegrod wird 1238 erwähnt. 
Dass auch schon damals das eingeführte G etreide verzollt werden musste, 
geht aus einer U rkunde Herzog K asim ir’s von Cujavien hervor, der 1252 
W yssegrod und Brom berg als Z ollstätten  dafür und fü r andere G üter 
bestimmte.

Das Christenthum  w ar den Pom m ern, abgeselm von der sagenhaft 
ausgeschmückten Episode des heiligen A dalbert (997), wie gewöhnlich 
allen heidnischen V ölkern m it dem Schwerte dargeboten worden. In J a h r
hunderte langen Kämpfen stritten  sie hartnäckig  und m uthig gleichzeitig für 
ihre U nabhängigkeit wie für ihren Glauben an die alten G ötter gegen die 
anstürm enden Polen. Als P ap st Innocenz der II. dem westpommerischen 
Bisthum 1140 die Leba zur Grenze bestim m t ha tte , erh ielt 1148 der 
cujavische Bischof zu Leslau die diesseits dieses Flusses gelegenen Land
schaften durch P ap st Eugen III. für seinen Sprengel zugewiesen, und 
nichts hat in der Folge die V orstellung, dass Pom m ern zu Polen gehöre, 
mehr g ek räftig t, als diese Ausdehnung eines polnischen Bisthums über 
Ostpommern. Schwerlich aber waren damals schon alle Bewohner des
selben zum Christenthum  bekehrt, denn ein M enschenalter früher erscheint 
der pommerische Befehlshaber Gnevomir in der Grenzburg Czarnikau 1109 
noch als Heide. E r lässt sich zwar nach der U ebergabe des P latzes nebst 
vielen Pom m ern taufen, fällt aber sogleich wieder ab und käm pft bald 
danach in Filehne (Velen) m it gleicher T apferkeit, wobei er umkommt. 
W enn das die Zustände an der südlichen Grenze des Landes bezeichnet, 
so wird im Innern das Christenthum  damals sicher keine grössere V er
breitung genossen haben. Gewiss aber is t doch, dass die ersten Strahlen 
h istorischen Lichtes Pom m ern bereits völlig dem Christenthum  gewonnen 
erscheinen lassen, schwerlich seit lange. Denn erst im letzten V iertel
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des 12. Jahrhunderts finden wir die erste N iederlassung von Mönchen in 
Oliva, dem ältesten K loster, das sogar erst 1186 seinen ersten Convent 
erhalten hat. Diesem folgen dann aber bald zahlreiche andere. Die 
Fürsten  trachten  eifrig nach den geistlichen Schätzen, die ihnen die K irche 
verheisst. Ih re  wahrscheinlich zahlreichen V erbrechen suchen sie durch 
reiche A usstattungen der K löster werkheilig zu sühnen. Die sicheren 
Nachrichten über bestehende K irchen bleiben jedoch noch lange äusserst 
spärlich. W ir kennen aus der ersten H älfte des 13. Jahrhunderts u r
kundlich nur:

1. die Marien-Kirche in Schwetz, 1198 geweiht (No. 9).
2. Die D reifaltigkeits-K irche in Liebschau, die einige Jah re  ä lte r 

ist als die vorige und einen Dezem genoss, welchen ihr der 
Bischof abgetreten hatte, nachdem er ihn bereits seit 24 Jahren  
bezogen, was immerhin eine richtige Thatsache sein könnte, wenn 
auch die betr. U rkunde (No. 10) gefälscht ist.

3. Die Jakobs-K irche in Suckau, 1201 Eigenthum  des Vincenzstiftes 
in B reslau, aus welchem später die ersten Mönche des K losters 
Suckau hervorgingen (No. 12).

4. Die K irche in Oxliöft, welche 1224 von Sw antopolk dem K loster 
Oliva geschenkt wird (No. 26).

5. Die in W yszegrod besteht 1232 (No. 45).
6. St. A dalbert bei der Eiche 1236 (No. 54).
7. E ine Kapelle in Grödesno (Gruczno bei Schwetz) 1238 (No. 66).
8. Die H eil. K reuz-K irche in Parchau (Parchovie) 1253 (No. 150).
9. Die K irche in Rahm el, K reis N eustadt, 1253, da ein P farrer 

derselben erw ähnt wird (No. 157).
10. Die Kirche in Pogutken, 1258 erbaut (No. 170).
In  Danzig kommt ein P rie ste r Godefridus., K apellan Sw antepolk’s, 

zuerst 1224 vor (No. 25), in einer zweifelhaften U rkunde von 1227 
(No. 34) wird derselbe als K anonikus der Burg und gleichzeitig die N ikolai
kirche in Danzig erw ähnt; sicher sind doch erst die K apellane H erm ann 
und W enzel daselbst 1248 (No. 107), also auch eine Kirche.

Das ist gewiss ein dürftiges R egister, wenn dazu auch die K löster 
und einige andere K irchen hinzutreten , die urkundlich keine Erwähnung 
finden. So mögen in den C entralpunkten der K astellaneien schon früher 
als anderswo Kirchen errichtet worden sein, für unsere Gegend in Gartschin, 
in Bereut, in Climelno, deren Entstehungszeit vollkommen unbekannt ist. 
Immerhin deutet diese A rm uth auf ein noch junges kirchliches Leben im 
Anfang des 13. Jahrhunderts.

Dem Bischof von Cujavien bestätig te der P ap st 1148 den Besitz der 
Burg bei Danzig auf dem Bischofsberge nebst dem Zehnten vom Getreide
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und den Abgaben der Schiffe daselbst, den Zehnten von der Münze, sowie 
von den G erichtssporteln in seinem ganzen Bisthum (No. 2). E r erhielt 
den Zehnten der Feldfrüchte in natura; K irchen und K löstern tra t 
er denselben häufig ab von den denselben gehörenden G ütern , mit den 
F ü rsten  gerieth  er aber oftmals darüber in S tre it; daher begegnen wir 
mehrfachen Versuchen, diesen Zehnten von ihm für das ganze Fürstenthum  
durch eine Abfindung in G ütern ein für alle Mal abzulösen. A ber erst 
der deutsche Orden hat als Landesherr die Umwandlung des N atural
zehnten in eine feststehende Geldabgabe von 3 Scot von jed e r Hufe be
bauten Ackerlandes durchzusetzen vermocht.

U eber den K ulturzustand unseres Landes geben zahlreiche U rkunden 
gelegentlich mancherlei erwünschte Auskunft. Als Mestwin I. 1209 dem 
K loster Suckau vier Dörfer zwischen der Radaune und Stolpe schenkte 
nebst allen denjenigen, die dort etwa noch angelegt werden könnten, be
m erkt ein hervorragender G eschichtsschreiber: eine so ausgedehnte Fläche 
möchte wohl ein werthloses G eschenk, und diese Landschaft nicht viel 
m ehr als eine W üste gewesen sein. D er m it der O ertlichkeit besser be
kannte und um die Landesgeschichte hoch verdiente Prof. H irsch hat 
zuerst darauf aufmerksam gem acht, dass B arthold  den Bach Stolpa, der 
bei Suckau in die Radaune fällt, m it dem pommerischen Küstenfluss 
gleichen Namens verwechsle, auch dass der Raum für vier Dörfer enge 
genug erscheine, dass sogar heute dort vier Dörfer nicht mehr existirten  
(Pommerell. Stud. I). E r ir r t  doch aber auch, wenn er meint (Zeit
schrift V I 20j 21), dass die K ulturstufe, der E inw ohner damals dem 
Nomadenleben näher gestanden zu haben scheine, als dem ansässigen. 
W eil die S teuern vorzugsweise aus der Viehzucht genommen worden, 
könne der A ckerbau nur unbedeutend gewesen sein. W enn man aber die 
nun Jederm ann vorliegenden U rkunden dieser Zeit nachsieht, wird man 
finden, dass das Landeigenthum  überall genau begrenzt is t, die Grenzen 
sorgfältig mit aufgeworfenen H ügeln, bezeichneten Bäumen und Steinen 
festgelegt sind, dass bereits alle A rten von Landeskulturen Vorkommen, 
bebautes und unbebautes, d. h. brache liegendes A ckerland, dass an 
G etreidearten W eizen, R oggen , G erste, H afer oftmals erw ähnt werden, 
W iesen, die nur zum H euschlage dienen, W eiden, auf denen das Vieh 
beständig geweidet wird, sogar W einberge und O bstgärten  (1290 bei 
Schwetz No. 474). Die Summe dieser Beobachtungen deutet doch sicher 
auf eine so gu t entw ickelte Landw irthschaft wie anderswo in dieser Zeit, 
m it der ein Nomadenthum der Einwohner, die grösstentheils streng an die 
Scholle gebunden erscheinen, gar nicht vereinbar ist. Sie sind vielmehr 
überall in festen W ohnplätzen angesiedelt, von denen die Mehrzahl heute 
noch besteht. Schon regeln sich die Abgaben nach der Hufe, besonders
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scheint die S teuer poradlne danach bemessen zu sein und vielfach wird 
die Grösse eines Gutes nach diesem Landm aass bezeichnet. Zehn 
deutsche Hufen (ara tra  theutunicalia) kommen 1224 in Raikau vor 
(No. 28), man darf also schon an eine V erm essung der G üter denken. 
Auch die S teuern werden vielfach in Getreide gegeben. E ine A rt der 
Stroza, so wie die S teuern naräz und ossep waren Getreidelieferungen, 
vielleicht auch simila, ein Getreidezins (solucio frumenti) kommt aus
drücklich vor (bei Mariensee) und hiernach wäre es wohl fraglich, ob 
die Viehlieferungen bedeutender waren. Gewiss w ar die Ausdehnung 
des Ackerlandes hier wie überall damals geringer als heute; Meilen weit 
zogen sich dichte W älder und grosse nur mit H eidekraut bedeckte Strecken; 
dafür spricht die Bedeutung der Jagd  und die starke Bienenzucht, die 
vielfach erw ähnt wird, aber die Bevölkerung kann nicht mehr so ganz 
spärlich gewesen sein, wenn man die anhaltenden K riege bedenkt, die 
Swantopolk zu führen im Stande war. Es macht doch Eindruck, wenn 
man in jen e r fernen Zeit schon die m eisten der heute bestehenden O rt
schaften urkundlich erw ähnt findet, auch solche, die heute nicht mehr 
existiren. Dem aufmerksamen B eobachter wird es nicht entgehen, dass 
man in ih rer Nähe ausnahmslos zahlreiche aus grauer V orzeit stammende 
G rabstätten  findet, welche beweisen, wie früh sich hier schon Menschen 
gesellig bei einander angesiedelt hatten. Die B edeutung, welche diesen 
alten Grabhügeln zukommt, w ar dem 13. Jahrhundert noch vollkommen 
gegenw ärtig. Besonders hervorragende w erden in den Grenzbeschreibungen 
als Grenz-Male benutzt und dabei ganz richtig  als heidnische G rabstätten  
(sepulchra paganorum), alte G rabstätten  (sepulchra antiqua), Grabhügel 
eines Heiden (tumulus cujusdam pagani), Grabhügel zweier Käm pfer oder 
K rieger (vallum super quam duo pugiles iacent tum ulati) bezeichnet. 
Einmal wird auch der Name „Schatzhügel“ (skarbowa mogila) gebraucht. 
Man kann bemerken, dass damals jed e r See, sogar einzelne Theile eines 
solchen, jedes Gewässer, viele Bäche, einzelne W iesen und W älder ihre 
bestim m ten Eigennamen führen, die heute sehr oft völlig vergessen sind. 
Mir schein t, dass dies auf ein näheres Anschliessen der damaligen Be
völkerung an die N atur hindeutet, als die Je tz tze it bethätig t. Die grossen 
W älder mögen m it zahlreichem W ild besetzt gewesen sein, unter dem die 
H irsche das vornehmste waren (saltus cervorum, custodia cervorum). Sehr 
zahlreich waren jedenfalls noch die Biber, wahrscheinlich gab es auch 
noch B ären und sicher noch viele Wölfe. In  allen W äldern hatte  der F ü rst 
das Jagd rech t und wenn er erschien, erwuchsen den umwohnenden Bauern 
daraus schwere Lasten. Sw antopolk, der ein rüstiger K riegsm ann w ar, 
war auch ein leidenschaftlicher Jäger. Als er 1248 die schiedsgerichtlichen 
Term ine vor dem päpstlichen Legaten vielleicht absichtlich versäum te,
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konnte er gar nicht aufgefimden werden, weil er in seinen W äldern umher
schweifend auf einige Tage völlig verschwunden w ar (No. 114). Aus 
der Sorgfalt, welche der Aufzucht der Falken gewidmet wurde, kann man 
entnehmen, dass die Jagd  mit ihnen allgemein gebräuchlich war, und dazu 
gehören gute Pferde und tüchtige R eiter. Eine bedeutende Rolle spielt 
die N utzung der Gewässer durch den Fischfang sowohl im Meer und der 
W eichsel, als in den zahlreichen Landseen, die noch einen grossen R eich
thum auch an edleren Fischen besessen haben müssen, denn Salme 
und Lachse werden oft erw ähnt und ebenso der H ering, der an der K üste 
des Landes häufig erschien. U eberall steh t das R echt des Eigenthüm ers 
zum Fange fest und in den meisten Fällen  ist dies der H erzog, der mit 
gew ohnter Freigebigkeit Andere, besonders die K löster, damit ausstattet, 
wenn sie angeblich Mangel daran leiden. F ischw ehren, Anlagen zum 
Fange an den flussartigen V erbindungen der grösseren Landseen, Stationen 
an der Seeküstc werden oftmals genannt, die Zahl der Boote ist bestim m t, 
m it denen die K löster im Meere fischen dürfen. Mühlen zum Mahlen des 
Getreides sind w ohlbekannt, W asserm ühlen kommen schon 1178 vor; 
W indmühlen aber, die auch heute tro tz der ewigen W inde noch selten sind, 
nur ein Mal. Dass es bei den vielen bewohnten O rtschaften auch an 
feststehenden Strassen zwischen denselben nicht gem angelt haben wird, 
kann man sich denken; auch fehlt es in der T hat nicht an urkundlichen 
Anführungen öffentlicher Landstrassen, die als via regia, magna, publica 
bezeichnet werden. Die Strasse von Stargard nach Danzig heisst schon 
1198 ,,K aufm annsstrasse“ (via m ercatorum ), unzweifelhaft eine grosse 
H andelsstrasse, die von der K üste nach Polen führte. Bei der Verpflichtung- 
aller Einwohner zum B rückenbau, werden die Brücken auf den Strassen 
nicht selten gewesen sein und m ehrere werden genannt, eine steinerne 
bei Chmelno über den Abfluss des grossen Radaune-Sees zuerst 1245.

Nach diesen Zusammenstellungen darf nicht mehr bezweifelt werden,
dass schon im Anfang des 13. Jahrhunderts in Pom m ern ein in seinen
w esentlichsten Bedingungen vollkommen organisirtes Staatswesen bestand,
eigenartig und germ anischen Anschauungen vielfach entgegengesetzt, aber
nicht gemacht, sondern im Laufe der Zeit geworden, wie es dem C harakter
des slavischen Volkes entsprach. D er F ü rs t geniesst eine Fülle der Macht
wie wohl nirgends w ieder, doch um sie w ohlthätig ausüben zu können,
hätte  er stets eine bevorzugte Persönlichkeit sein müssen. Da dies nur
selten der Fall war, so drängt sich immer mehr der hohe Adel in seine
Rechte und wird zuletzt unter dem Schwächling Mestwin der eigentlich
entscheidende F acto r im Lande, der des F ürsten  nur noch zur formellen
Sanction seiner Beschlüsse bedarf. Mir- ist es immer seltsam erschienen,
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dass die V erleihung der eigenen G erichtsbarkeit an die grossen G rund
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besitzer als eine W ohlthat geschildert wird, die das deutsche R echt in 
slavischen Ländern mit sich gebracht habe, denn unsere Zeit würde darin 
doch keinen F o rtsch ritt erblicken. W elche Perspective eröffnet aber diese 
Annahme auf die Pflege der G erechtigkeit durch die fürstlichen Beamten! 
Anders ist es mit der Aufhebung der erdrückenden Lasten des polnischen 
Rechtes, den zahllosen Diensten für den Fürsten , die zum F o rtsch ritt der 
L andeskultur durchaus nothwendig erscheint. Dies schon in zahlreichen 
Fällen gethan zu haben wird immer ein V erdienst des alten Fürstenhauses 
bleiben. Is t Pommern später durch die U ngunst der V erhältnisse gegen 
seine Nachbarn zurückgeblieben, so hat dieses V erhältniss im 13. J a h r 
hundert schwerlich in grossem M assstabc stattgefunden; an der H and der 
auf uns gekommenen Urkunden lässt es sich wenigstens nicht erkennen, 
und es darf nicht vergessen werden, dass Pommern anhaltender als irgend 
ein anderes Land, den Schauplatz verheerender K riege gebildet hat, welche 
die gewonnenen R esultate immer wieder zerstörten.

Die im Vorangehenden in Umrissen geschilderte Rechts Verfassung des 
Landes erlitt mit dem im 12. und noch mehr im 13. Jahrhundert erfolgen
den grossartigen V ordringen der Deutschen gegen Osten mancherlei Aus
nahmen. Schlesien wurde in dieser Zeit von seinen eigenen Fürsten  ger- 
m anisirt, die Slaven zwischen Elbe und Oder, von den Polen nicht unter 
stü tzt, wurden von den deutschen M arkgrafen in B randenburg und Meissen 
mit dem Schwerte unterw orfen, das westliche Pom m ern in den Reichs 
verband aufgenommen. W ährend die heldenhaften A skanier die m ittlere 
Oder überschritten und längs der W arthe und Netze erobernd vordrangen, 
setzte sich der deutsche R itterorden auf dem rechten W eichselufer unüber 
windlich fest. D er deutschen Landesherrscliaft folgten überall deutsche 
A nsiedler, die das bisher slavische Land mit deutschen K olonien über
zogen, deutsche Gesetze und deutsche E inrichtungen mit sich brachten, 
unter denen sie bisher gewohnt waren zu leben. Auch in Länder, deren 
B eherrscher noch Slaven w aren, wie z. B. Schlesien und das westliche 
Pommern, drangen sie ein, in das polnische Reich nicht minder, so auch 
nach Ostpommern und zwar von den Fürsten  selbst gerufen und gern 
aufgenommen. V eranlassung dazu bildete der finanzielle V ortheil, den die 
F ürsten  und die grossen Grundbesitzer aus der Ansiedlung deutscher 
K olonisten nach deutschem Rechte erhielten. W eil der polnische und 
pommerische Bauer kein Eigenthum  an dem von ihm bearbeiteten Lande 
besass, hatte er auch kein In teresse an dem grösseren oder geringeren 
E rtrage desselben, den er doch seinem H errn  geben musste. D er deutsche 
Bauer dagegen verlangte erbliches Landeigenthum , von dem er eine fest
bestimmte mässige Abgabe an Geld und N aturalien zu zahlen bereit w ar ; 
auch eine begrenzte Anzahl von Diensten übernahm  er, niemals aber würde
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er die zahllosen und ungemessenen Lasten  des polnischen R echtes sich 
haben auferlegen lassen. Sollten daher deutsche Bauern sich auf slaviscliem 
Boden ansässig m achen, so m ussten ihre G rundstücke und sie selbst zu
nächst von dem Joche der polnischen D ienstbarkeit befreit werden. W ie 
überall sind es auch in Pom m ern die K löster, die in dieser H insicht vor
angehen und stets darauf bedacht sind, den von den H erzogen geschenkt 
erhaltenen Grundbesitz zuerst von diesen Lasten befreien zu lassen, was 
auch immer geschieht bis auf die Verpflichtung zum Burgenbau und zur 
Landesvertheidigung, die sich der F ü rs t gewöhnlich noch vorbehält. V iel
fach wird in den Verleihungsurkunden ausdrücklich die Berechtigung zur 
Ansiedlung von Leuten fremder H erkunft, oder von Deutschen ausgesprochen. 
Schon Sw antopolk gab solche Befreiungen dem K loster Oliva 1220, 1224, 
dem K loster Zuckau 1224, 1239, 1259, 1260; Sambor dem K loster Oliva 
1224 für R athstube und Raikau, 1229 für das Gebiet Mewe, dem K loster 
Zuckau 1240 für das D orf V adino, 1241 dem Bischof von Cujavien für 
die 18 D örfer der K astellanei G orrentschin, 1247 für das Dorf Lipschin 
zur Besetzung mit Deutschen, 1255 für Pollentschin mit dem Recht Deutsche 
anzusicdeln, 1258 dem K loster Sam boria für Pogutken , Koschmin und 
K obilla  nebst der B erechtigung Leute jed e r H erkunft daselbst aufzunehmen, 
1258 und 1260 für Gollubien, 1260 verlieh er der S tadt Dirschau Lübisches 
R echt und unter dem letzten H erzog Mestwin II. werden diese V erleihungen 
immer zahlreicher, die nun nicht mehr allein an die Geistlichkeit, sondern 
auch an weltliche Besitzer ertheilt werden. Man kann nun zwar nicht 
nachweisen, wie w eit von diesen Berechtigungen Gebrauch gem acht worden 
sein m ag, d. h. wieviel deutsche Bauern eingew andert sein m ögen, aber 
bei der fortdauernden W iederholung ist es doch höchst wahrscheinlich, 
dass der Erfolg nicht gefehlt haben wird. Namentlich darf man das im 
Gebiete des H erzogs Sambor, der uns zunächst angeht, erw arten, der sich 
von Anfang seiner H errschaft an , im Gegensatz zu Sw antopolk auf die 
Seite des deutschen Ordens s te ll t , in dessen Gefolge fast nur deutsche 
R itte r erscheinen, und der in Dirschau eine vollkommen deutsche S tadt 
gründet. Dass in den beiden S tädten Dirschau und Danzig die Deutschen 
überwiegenden Einfluss besassen, zeigen die Ereignisse der Jah re  1271 
und 1308, in denen die brandenburgischen M arkgrafen durch den Anschluss 
der B ürger an sic zum Besitz gelangen; aber auch auf dem platten  Lande 
kann  das deutsche Elem ent am Schluss des Jahrhunderts nicht mehr ganz 
unbedeutend gewesen sein , obwohl der Adel durchaus slavisch geblieben 
war, wie das Beispiel des alten Palatin  Swcnza, von dem ein Enkel aus
sa g t, dass er sich in Sprache und S itten wie ein Pole gehalten habe 
(Ser. I. 793), die undeutsche Beamten w eit, welche Mestwin in seinen 
letzten Jah ren  umgiebt und dessen ganze P o litik  beweisen dürfte. D er



w eitere Verfolg dieser D arstellung wird jedoch ergeben, wie zahlreiche Keime 
des Deutschthums schon unter den eingeborenen F ürsten  in unserem 
Lande gepflanzt wurden, und wie alt die Ansprüche bereits sind, welche 
die Deutschen auf dasselbe erheben dürfen. Der E rbe und Nachfolger 
in diesen Bestrebungen war der deutsche O rden, dem , wie mir scheint, 
auch die beim A n tritt seiner H errschaft bereits gewonnenen R esultate 
zugeschrieben werden. Es wäre aber erst genauer zu untersuchen, ob 
er das ihm gezollte Lob der G erm anisirung Pommerns auch wirklich 
verdient, woran man wohl zweifeln darf, wenn sich herausstellt, dass nach 
hundert Jah ren  seiner T hätigkeit der Landadel noch immer durchaus 
slavisch erscheint; die K openhagencr W achstafeln (Zeitschrift IV) geben 
dafür einen starken Beweis. Grade die von W enden und Polen ursprüng
lich bewohnten Landschaften sind es, die er 1466 wieder einbüsst und 
dies ist gewiss nicht ohne innere Begründung. Im Vergleich zu den 
Leistungen der brandenburgisehen, schlesischen und westpommerischen 
F ürsten  steh t er entschieden zurück. Die rücksich tslose Bevorzugung 
einseitig fiscalischer In teressen , die ihn schliesslich stü rz te , scheint bei 
ihm die höheren G esichtspunkte, die eine Regierung zu befolgen h a t, in 
den H intergrund gedrängt zu haben. U eber Stückw erk in der Germ ani
sirung ist er sicher nicht hinausgekommen und am Schlüsse seiner H err
schaft, die mit einem gräuelvollen K riege endete, lag Pom m ern w üster 
da, als zur Zeit der alten H erzoge.
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II
Die Fürsten und deren Beamte in Dirschau.

Die je tz t  m eist zum K reise B erent gehörende Landschaft war ein 
Theil des Herzogthum s oder Palatinates Liebschau (Liubesow), das später 
den Namen Dirschau (T rsow , Dersove) erh ielt, nachdem Sam bor 1252 
seinen Sitz dahin verlegt hatte.

D er erste bekannte R egent desselben is t jen e r F ü rst Grimislaus, der 
den Johannitern  1198 die Burg S targard  nebst einem ausgedehnten G e
biete schenkte. Die U rkunde hierüber ist in Sehwetz ausgestellt, wo er 
gleichzeitig eine K irche erbaut h a tte , er wird also hier seinen W ohnsitz 
gehabt haben und da er aucli in Liebschau Verfügungen trifft, so erstreck te  
sich seine H errschaft längs der W eichsel bis hierher. W eiter weiss man 
Nichts von ihm , nicht einmal ob, oder wie er mit dem gleichzeitigen 
F ü rsten  von Danzig, Sambor I, verw andt gewesen ist. D er scharfsinnige 
Quandt ha t zwar hierüber Kom binationen aufgestellt (Balt. St. X V I. 1856),
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die aber doch keine sicheren Grundlagen haben und von Hirsch (Scr. I. 
670) ganz verworfen werden. D ieser nennt den Fürsten jedoch später 
selbst noch „K nas“ (Zeitsch. V I. 11), scheinbar in E rinnerung an die 
D eutung, welche Quandt dem W orte „G nezota“ , wohl etwas gewaltsam 
gegeben hatte. Nun hat aber Perlbach bem erkt, dass in der U rkunde von 
1178 (No. 6) zwischen den W orten Grimislaus und Gnezota ein P unk t 
stehe. L etzteres dürfte daher schwerlich die Bedeutung von „F ürstlich k e it“ 
haben, sondern viel eher ein Eigenname sein. Damit wäre denn auch des 
Grimislaus angeblicher B ruder M artin, der nun zum Bruder des Gnezota 
w ird, aus der Stammtafel der ostpommerischen F ürsten  zu streichen, zu
mal diese ausnahmslos Namen echt nationalen Gepräges führen. Knas 
heisst aber niemals einer der pommerischen Fürsten .

Nachdem Mestwin I. seinen Bruder Sainbor I. beerbt h a tte , besass 
er das ganze Land, von dem ihm bis dahin nur das Fürstenthum  Schwetz, 
w ahrscheinlich in derselben Ausdehnung, in welcher es Grimislaus gehabt, 
gehörte. E r  war m ithin auch der H err von Liebscliau und unserer Land
schaft. Auch von ihm ist ausser der Gründung des K losters Suckau 
1209 (No. 14) sogut wie Nichts bekannt. E r lebte noch am 24. Mai 3212, 
zu welcher Zeit er in einer polnischen Urkunde als Zeuge genannt wird 
(No. 15), seltsam er W eise der einzige weltliche F ü rs t auf einer V er
sammlung polnischer Bischöfe und Aebte zu Mikulin in Masovien. Dass 
er Sarnbor’s L B ruder gewesen und diesem in der Regierung nach
gefolgt ist, bezeugt sein Sohn Swantepolk. Sein Todesjahr ist zweifelhaft, 
die Annalen von Pelplin  geben das Jah r 1220 dafür. E r hinterliess vier 
Söhne, von denen Sainbor II. Liebschau erhielt. Indessen hatte  nach 
Sw antepolks Aussage (No. 113) der V ater noch auf dem T odtenbette be
fohlen, dass der älteste Bruder 20 Jah re  lang die Vormundschaft über 
Sainbor behalten und dessen Land wie sein eigenes regieren solle. Zwölf 
Jah re  will dieser das auch gethan und im dreizehnten alsdann Sambor zur 
eignen Regierung in Liebschau eingesetzt haben. Dies soll 1232 geschehen 
sein; man hat sich dabei wohl auf die obige Angabe von Mestwins Todes
ja h r 1220 gestützt. A llein diese Rechnung scheint doch nicht ganz be
gründet zu sein, weil Sam bor schon eine geraume Zeit vor 1232 einen 
wichtigen Regierungs-A ct ganz selbstständig vollzieht. E r verleiht bereits 
1224 dem K loster Oliva das D orf Radostov (R athstube), wird also schwer
lich noch unter seines Bruders V orm undschaft gestanden haben. Rechnet 
man von diesem Ja h r  12 zurück, so ergiebt sich 1212 als Mestwins 
T odesjahr, was sich mit dessen letztem  urkundlichen Vorkommen doch 
wohl vereinigen liesse. Das G eburtsjahr Sambors ist, wie auch das seiner 
Brüder, nicht bekannt. Sie kommen alle nebst ih rer M utter Swinizlawa zu
erst in der Stiftungsurkunde für das K loster Suckau 1209 vor, werden also



und die Anfänge ihrer Germanisirung vornehmlich im 13. Jahrhundert. 77

damals ganz kleine Knaben nicht mehr gewesen sein. Schon 1229 ist 
Sarnbor mit M athilde von Mecklenburg verheirathet, und wenn es wahr 
ist, wie Sw antepolk angiebt, dass er sich, bald nachdem er mündig ge
worden, mit der T ochter des Preussen P reroch  habe verm ählen wollen, 
so muss die M ündigkeitserklärung doch mindestens vor 1229 erfolgt sein.

In  den älteren U rkunden, die von Sam bor erhalten sind, nennt er 
sich H erzog von L iebschau, so 1224 und noch 1240 (No. 72), später 
heisst er gewöhnlich H erzog von Pommern. Die Landschaften, welche 
sein Gebiet umfasste, sind bereits aufgezählt. Als feste Schlösser oder 
Burgen desselben werden genannt: Liebschau, D irschau, Gordien und 
Rudno (Räuden bei Pelplin). E r  sowohl wie Sw antopolk standen an
fänglich mit dem deutschen O rden, dessen Anfänge sie unterstützten, 
in gutem Vernehmen. So haben sie auch geholfen den wichtigen Sieg 
an der Sirgune zu erfechten (1233). Als aber Swantopolk später mit dem 
Orden zerfiel, hielten sich Sambor sowohl wie R atibor zu den Feinden 
ihres Bruders. Die natürliche Folge davon war, dass der an Macht und 
T hatk raft ihnen weit Ueberlegene sie beide ohne Mühe aus ihrem Lande 
vertrieb. R atibor wurde gefangen und eingespcrrt, Sam bor floh zum 
Orden. 1240 befindet er sich noch in Suckau in Begleitung einiger seiner 
Barone und schenkt dem K loster das D orf Vadino (No. 71), im Februar 
des nächsten Jahres haben ihn alle verlassen, wie aus einer zu Thorn 
von ihm ausgestellten Urkunde hervorgeht, deren Zeugen der päpstliche 
Legat, der Landm eister des Ordens und sonst nur Geistliche sind (No. 75). 
E rs t nachdem Sw antopolk m it dem Orden 1248 wieder Frieden geschlossen 
ha tte , kam es auch zwischen den Brüdern zur Aussöhnung, doch ist 
Sambor wenigstens bis Johannis 1250 in T horn geblieben, wo er um 
diese Zeit urkundlich erk lärt, dass ihn der Bischof Michael von Cujavien 
während seiner Verbannung m it erheblichen Geldsummeu unterstüzt habe, 
wofür er ihm einige Dörfer unserer Landschaft (W ischin und Schriedlau) 
verkauft (No. 124).

W ährend Swantopolk sich der Gefahr vollkommen bewusst war, die 
für die Selbstständigkeit Pommerns aus dem Emporkommen des deutschen 
Ordens erwachsen musste, und deshalb mit A ufbietung aller K räfte tapfer 
dagegen angekäm pft h a tte , suchte Sambor sein H eil im möglichst nahen 
Anschluss an den Orden und in der Beförderung der Deutschen in seinem 
Lande. Zwanzig Jah re  etwa w ar es ihm von 1250 ab vergönnt, seine 
H errschaft in Ruhe auszuuben und unverändert bleibt er der eingeschla
genen Richtung treu. Nach seiner R ückkehr (1251) überliess er dem 
Orden die Insel Z anthir mit Ausnahme eines Striches von 2 Meilen 
Länge und Breite am Schlosse Gordien (Nr. 159). Bald darauf nimmt 
er ebenda G üter vom Orden zu Lehen, fü r die er jährlich 2 wcisse mit



einem K reuz bezeichnete Schilde liefern soll; den Bürgern von Culm ver
leiht er 1252, denen von Elbing 1255 Zollfreiheit in seinem ganzen Lande 
aus D ankbarkeit fü r die ihm während seines Exils geleisteten Dienste 
(No. 136 und 161). E r stiftet 1258 ein Cistercienser-K loster und besetzt 
es m it deutschen Mönchen, die er aus der H eim ath seiner Gemahlin, aus 
Doberan, herbeigerufen hatte ; bei Dirschau baut er 1252 ein festes Schloss 
zu seinem W ohnsitz und gründet daneben eine deutsche S tad t, der er 
1260 Lübisches R echt verleiht. In unserer Landschaft befreit er sämmt- 
liche G üter des K losters Samboria von den Lasten des polnischen Rechtes 
und g esta tte t die Ansiedelung deutscher K olonisten und H andw erker, 
ebenso in Lipschin und Pollentscliin. E r ist stets von deutschen R ittern  
um geben, deren Name und H erkunft uns seine U rkunden aufbew ahrt 
haben; es sind sämmtlieh N iederdeutsche (Jüterbogk, Sommerfeld, F orst, 
W ittenberg , Calve, R atzeburg , Braunschw eig, Storm arn). Ohne Zweifel 
befand er sich auf demselben W ege, den seine Zeitgenossen, die schlesi
schen Fürsten, eingeschlagen h a tten , um ihre Gebiete mit dem besten 
Erfolge zu germ anisiren. Deutsche K ulturzustände hatte er wohl in der 
H eim ath seiner Gemahlin kennen und schätzen gelern t; ob er das übrige 
Deutschland gesehen h a t, darüber giebt cs keine N achrichten; doch war 
er eine Zeitlang in Dänem ark und an Regierungshandlungen seines Schwieger
sohnes daselbst 1256 nicht unbetheiligt (Scr. I ,  pag. 737). Nach ihm 
mangelte es in Ostpommern an der schützenden F ürsorge und der Pflege 
des A ngebahnten von Seiten des F ü rsten  und schon bei seinen Lebzeiten 
tra t  in seinem Gebiet ein Rückschlag ein, dem er selbst zunächst zum 
Opfer fiel.

Am 11. Jan u ar 1266 w ar die glänzendste Persönlichkeit dieses Ge
schlechtes, H erzog Swantopolk, gestorben, nachdem auch er sich in den 
letzten  Jah ren  friedlich m it der K ultur seines Landes beschäftigt hatte. 
Mit R echt feiert sein A ndenken die Chronik von Oliva als das eines 
H elden, , der siegreich sich und die Seinen gegen alle Feinde männlich 
vertheidig te“ (Scr. I. 686) und erthe ilt ihm an einer ändern Stelle (p. 684) 
das L ob, nach Aussage der älteren  B rüder von Oliva, die ihn wohl ge
kannt, „dass er barm herzig, ein L iebhaber G ottes und seiner Diener, ein 
gerechter R ichter der W ittw en und W aisen, sowie für Andre gewesen sei, 
ein milder und kein strenger R ächer der ihm zugefügten Beleidigungen.“ 
Seine Söhne stritten  aberm als um die Oberherrschaft. Mestwin, der den 
jüngeren W artislaw  verdrängen w ollte und ihm Danzig entrissen hatte, 
w ard gefangen und musste Danzig wieder herausgegeben (1269 Chronik 
von Oliva, Note 43 von Hirsch). W ohl schon früher hatte er die Hülfe 
der brandenburgischen M arkgrafen dadurch zu erlangen gesucht, dass ei
sern ganzes Land durch den V ertrag  von Arnswalde am 1. A pril 1269
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von ihnen zu Lehen nahm (No. 238). In  einem rech t kläglichen Schreiben, 
welches er um 1271 an sie rich te t (No. 250) b itte t er seine Lehnsherren 
um Beistand in seiner gefährlichen Lage und verspricht ihnen dafür Burg 
und S tad t Danzig nebst einem Landgebiet, also das, was gar nicht ihm, 
sondern seinem B ruder gehörte. Der M arkgraf Conrad erschien darauf 
mit einem H eere in Pommern, bem ächtigte sich der wohlbefestigten Stadt 
Danzig, wobei ihm die deutsche Einwohnerschaft derselben thatkräftig  
Hilfe leistete und W artislaw  musste aus jseinem Lande weichen. Indem 
er von Cujavien aus noch einen Versuch zur W iedereinnahm c desselben 
m achte, verlor er in W yszegrod sein Leben. M estwin, seines Gegners 
entledigt, dachte nicht daran das gegebene V ersprechen den M arkgrafen 
zu halten. Als ihm die von denselben zurückgelassene Besatzung und 
die deutschen B ürger den E in tr itt in Danzig verw ehrten, unternahm  er 
eine B elagerung, die indessen keinen Erfolg versprach, daher wandte 
er sich an den Sohn seiner V aterschw ester H edw ig, den H erzog 
Boleslaw von Gnesen und Kalisch. Im Januar 1272 rückte dieser mit 
einem polnischen H eer in Pom m ern ein und eroberte B urg und S tad t in 
kurzer Zeit (Annalen. Scr. I. p. 767). Alle V ertheidiger derselben, ausser 
W enigen, die sich auf einen Thurm  g ere tte t hatten , wurden um gcbracht 
und über die B ürger strenges Gericht gehalten. Mestwin beschuldigte 
sie, seinen Tod beabsichtigt zu haben, ihn und seine Barone aus dem Lande 
vertreiben zu wollen (N o. 365). W ie weit Sambor in diese V orgänge 
verw ickelt gewesen, darüber erzählen die Chroniken N ichts, man kann 
sich aber leicht denken, dass er vor dem ränkevollen, habgierigen Mestwin 
Schutz im Anschluss an die B randenburger gesucht haben wird. E r konnte 
sich nicht re tten  und ward nun abermals und für immer vertrieben. Es 
scheint doch, als ob er nicht ganz ohne W iderstand gefallen sei, denn 
Mestwin nahm auch die S tad t Dirschau nachträglich in denselben Frieden 
auf, den er Danzig gew ährt ha tte  (No. 251). Nach den Annalen 
(Scr. I. 767) w ar es Boleslaw, der Sambor gefangen nahm, doch ward er 
entweder von ihm wieder frei gelassen oder er konnte entfliehn. V ielleicht 
ward seine K atastrophe dadurch beschleunigt, dass er sich schon 1266 
im Bann und sein Land im In te rd ik t befand, weil er dem K loster Oliva 
das einst geschenkte Land Mewe wieder entrissen und die G üter des
selben verw üstet hatte. D er ihm stets befreundete Orden hatte  ihm keine 
Hülfe gew ährt, aber er nahm ihn auf und Sambor schenkte ihm dafür und 
wohl aus Hass gegen den Neffen 1276 zu Elbing das Land Mewe. Auch 
die von Mestwin erlaubte V erlegung des K losters Samboria von Pogutken 
nach Pelplin bestätig te Sambor noch von Elbing aus in demselben Jahre, 
später w ar ihm Tliorn als A ufenthaltsort angewiesen. Von hier begab 
er sich unter dem Vorwande eines Spazierganges auf das cujavische Ufer
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der W eichsel, bestieg dort ein von seiner Tochter, der H erzogin Salomea, 
Verabredetermassen bereit gestelltes Pferd  und flüchtete zu dieser nach 
Inowraczlaw. H ier ist er am 29. Dezember gestorben (Chronik v. Pelplin), 
das Ja h r  is t unbekannt, angeblich 1278. Seine Gemahlin M athilde w ar 
kurz vor seiner V ertreibung am 23. November 1270, sein einziger Sohn 
Subislaw schon am 11. A pril 1254 verschieden und in Stralsund begraben.

Von seinen Beamten sind folgende bekannt:
1. in Liebschau: K astellan W archion 1229, der 1248 auch Swante-

polk diente. W oino 1240.
Der U nterschenk Domaslaus von 1240 —1258.
Der Truchsess Virgvo 1243.

2. in Dirschau: D er K anzler Johann v. Logendorf 1255— 1258.
D er K astellan Zesborius 1253.
D er T ribun N etanc 1253.
D er Schenk ßarczlavus 1255.
D er V ogt Peregrinus 1256— 1858.
Der U nterkäm m erer A lbert 1255, noch 1276 in 

M estwin’s Dienst.
Nach Sam bor’s Sturz wird das bisherige Herzogthum  w ieder ein 

P a la tin a t, das von einem S ta ttha lter verw altet wird. Es erscheinen als
Palatine: W aysil, 1276 und 1277.

Nicolaus Jancoviz seit 1287 bis nach M estwin’s Tode, ein 
Pole.

K astellane: Michael 1273.
Prezlaus 1284.
Jeronim us 1287— 1293.

U nterkäm m erer: Jacobus 1273.
A lbert 1276.
Andreas 1290— 1294.

Auch von Mestwin is t das G eburtsjahr nicht bekannt. E rw ähnt wird 
er zuerst als P ap st G regor IX . seinen V ater und ihn zum K am pf gegen 
die Preussen ermahnt, am 17. Jun i 1231 (No. 44). 1243 giebt ihn sein
V ater dem Orden als Geissel für den eben geschlossenen Frieden. E r 
wurde in Culm verw ahrt, dann aber nach Oesterreich gesandt und erst
1248 wieder ausgeliefert. Dam als muss er schon a lt genug gewesen sein, 
um den Unterschied zwischen slavischen und deutschen V erhältnissen 
beurtheilen zu können, sicher is t er nicht als Freund der Deutschen 
zurückgekehrt. Nach Deutschland ist er sonst wohl nicht gekommen, 
doch entbot ihn der päpstliche L egat 1282 nach Schlesien in das K loster 
Heinrichau, um den S treit zwischen ihm und dem Orden über das Land 
Mewe zu schlichten. E r hat dem Ruf auch Folge geleistet und konnte



in Schlesien deutlich die fortschreitende G erm anisirung bemerken. Seine 
kriegerischen Fähigkeiten scheinen gering gewesen zu sein. 1255 be
m ächtigte er sich durch V errath  der Burg Nakel und vertheidigte sie 
dann tapfer und glücklich (Röpell, Gesch. Polens I, p. 510). S päter is t 
e r stets im Nachtheil. Einen im. Anfang seiner H errschaft im Bunde mit 
W artislaw  gegen den Orden unternommenen K rieg  ist er bald froh durch 
V erm ittelung K önig O ttokar’s von Böhmen glimpflich beenden zu können 
und auch in den übrigen Kämpfen um Danzig erntet er keine Lorbeeren, 
sondern muss fremde Hilfe herbeirufen. Seit er sich von den Deutschen 
in seinem Lande gefährdet gesehen, wendet er sich ganz vom germanischen 
W esten ab, und da ihm seine Söhne bereits in früher Jugend gestorben 
waren, er auch keine Aussicht auf Nachkommenschaft besass, obwohl er 
sich noch im hohen A lter (Mai 1288) zu W yszegrod von seiner Gemahlin 
Euphrosyne geschieden und mit der Sulislawa verm ählt hatte , so trach tet 
er nur danach, sein viel begehrtes Land an einen slavischen F ü rsten  zu 
übertragen. D er von ihm erw ählte E rbe w ar der Neffe seines einstigen 
Bundesgenossen von 1272, der H erzog Przemyslaw JI. von Posen. Auf 
jen e r Reise nach H einrichau, die er widerwillig genug angetreten haben 
wird, setzte er diesen zu Kem pen am 15. F ebruar 1282 durch einen zu
nächst geheim gehaltenen V ertrag  zu seinem Thronerben ein und ernannte 
ihn zu seinem S ta ttha lter noch bei seinen Lebenszeiten. Da er mit dieser 
W ahl den W unsch seiner Barone erfüllt h a tte , so gelangte Przem yslaw 
nach M estwin’s Tod (24. Dezember 1294) auch ohne W iderspruch zum 
Besitz, und die U nabhängigkeit Pom m erns, die einst sein V ater und seine 
V orfahren so tapfer gegen die Polen vertheidigt h a tte , ging nun grade 
an diese durch ihn verloren.

W enn nun Mestwin sich auch seit 1272 den Deutschen abgeneigt 
zeigt, in seiner Umgebung keinen von ihnen duldet, vielmehr Edelleute 
aus Polen  m it Beam tenstellen und G ütern begabt, polnischen K löstern 
und dem cujavischen Bischof reiche Landschenkungen zuwendet, kurz das 
polnische Elem ent überall begünstig t, so stellt deshalb in den übrigen 
Schichten der Bevölkeruug die fortschreitende G erm anisirung nicht still. 
Die beiden S tädte behalten auch nach 1272 ihr deutsches S tad trech t und 
das U rkundenbuch enthält gerade aus M estwin’s R egierungszeit sehr zahl
reiche U rkunden, welche beweisen, dass bei jeder G üterverleihung die 
Lasten des polnischen R echtes, die immer ausführlicher aufgezählt sind, 
s te ts beseitig t werden, wodurch die W irksam keit der alten slavischen 
V erfassung immer mehr eingeschränkt wird. U nter den Beliehenen finden 
sich nicht selten Deutsche (No. 258, 271, 281, 300, 313 etc.) und 
die Ansetzung von Deutschen w ird häufig ausdrücklich gesta tte t. 1282 ist 
Mestwin endlich genöthigt, dem Orden das Land Mewe einzuräumen und
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so fasst denn diese deutsche V orm acht im Osten zuerst festen Fuss in 
einer ansehnlichen Landschaft von Pommern, was für das Deutschthum  in 
derselben doch von wesentlicher Bedeutung sein musste. U nter M estwin’s 
Nachfolgern gehören die beiden Böhmen-Könige, obwohl slavischer Ab
stammung, fast zu den Deutschen; W ladyslaw dagegen zieht immer mehr 
Polen  ins Land und in die hohen Beam tenstellen, bis endlich der Orden 
m it einer des Macchiaveil würdigen P o litik  und rechtzeitig  eingesetzter 
furchtbar ernster Gewalt und T hatk raft das Land an sich reisst, den 
polnischen T räum en von der Zugehörigkeit Pom m ern's zu Polen ein jähes 
Ende bereitend.

U nter M estwin’s Nachfolgern sind in D irschau folgende Beam te:
1. P alatine: Nicolaus Jancovicz, ein Pole, der schon Mestwin diente, 

sowie Przem yslaw und Lokietek 1296.
W aysil 1298. Sein Sohn Zywan verlor sein G ut W itomin 

wegen H ochverrath , den er gegen Mestwin begangen hatte 
(No. 493).

Swantoslaus 1308, ein Pole, Sohn des Slavnic, K astellan von 
Nakel. E r war in Dirschau, als es vom Orden genommen ward, 
und ist später Truchsess des Königs W ladyslaw. Drei seiner 
B rüder waren hohe Beamte in Gross-Polen, der B ischof Gerward 
von Cujavien sein Oheim.

2. K astellane: Adam oder Ade 1295. E r besass das D orf S targard  
und verlor es wegen H ochverrath durch W enzel II. (No. 637).

Ciborius 1296 bis 1304.
H artw ich 1304.
P e te r 1305 und 1307.
H artm ann 1306.
Jacobus 1308. E r ist der Sohn des K astellans Unislaw von 

Danzig und Bruder des U nterschenken Johann. W ladyslaw verlieh 
den Beiden 9 D örfer im Danziger W erder am 31. Mai 1308 zu 
K rakau, welche sie 1310 zu M arienburg dem Orden verkaufen.

Lupus, R ich ter 1304 und 1305.
3. U nterkäm m erer Andreas, schon unter Mestwin, noch bis 1298.
4. Schenk Ju lian  1295— 98. D er U nterschenk R am ota, Sohn des 

Zywan, Enkel des Palatin  W aysil, 1305. Johann  1308.
Die böhmischen Könige reg ierten  das Land durch S tatthalter, da sie 

niemals nach Pom m ern gekommen sind. U nter W enzel dem II. w ar es 
F ritzko  von Schachowitz (No. 630), angeblich ein Schlesier. W enzel III. 
ernannte dazu den aufstrebenden Sohn des alten Swenza, den schon sein 
V ater so sehr begünstigt hatte , P e te r  von Neuenburg, der sich capitaneus 
te rre  Pom oranie nannte. Als aber nach W enzel's E rm ordung unter W ladyslaw
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das polnische Elem ent wieder mehr zur Geltung kam, gab seine Absetzung 
im Januar 1307 den ersten A nstoss zu einem abermaligen E inbruch der 
B randenburger, der schliesslich zum gänzlichen V erlust des Landes führte. 
W ohl zu beachten dürfte sein, w orauf R anke aufmerksam macht (X II Bücher 
P reuss. Gesch. I, 46), dass das einseitige Bestreben W ladyslaw’s , das 
polnische Elem ent in Pom m ern zur H errschaft zu bringen, es w ar, was 
die bisherigen einheimischen M achthaber antrieb, die Hülfe der deutschen 
M arkgrafen zur W ahrung ih rer In teressen zu suchen. An P e te r’s Stelle 
setzte W ladyslaw die unfähigen H erzoge von Cujavien nach Dirschau und 
Sch wetz, den Landrichter von Pom m ern, den Polen  Bogussa nach Danzig. 
W ie hier sich die Geschicke alsbald vollzogen, davon wird beim Lande 
Chmelno, dessen R itterschaft bei der Tragödie in Danzig betheilig t war, 
das Nöthige angeführt werden. In  D irschau brach die polnische H errschaft 
ziemlich würdelos auf folgende A rt zusammen.

Gleich nach der Einnahm e Danzig’s (14. Novbr. 1308) erschien der 
Landm eister H einrich v. P lotzke m it einem H eer vor D irschau, wo sich 
der H erzog Kasim ir befand. T ro tz  des bestehenden K rieges w ar dieser 
nicht hinlänglich gerüstet. E r  wähnte mit V orstellungen den Landm eister 
zum Rückzug bewegen zu können und r i t t  ihm entgegen. Da er den
selben auf freiem Felde beim A nhören der Messe traf, so w ohnte er der
selben ebenfalls bei, und da er ihn seinen Vorstellungen unzugänglich 
fand, flehte er mit gerungenen H änden und vor ihm knieend um Scho
nung des Landes und der S tadt. D er Landm eistcr gesta tte te  ihm, wenn 
er nicht fechten wolle, freien Abzug m it den Seinen, sonst N ichts. W äh
rend dieser V erhandlungen w ar das O rdensheer im V orrücken geblieben, 
der H erzog aber tafelte friedlich mit dem Landm eister; als er dann zurück
keh rte , fand er die S tad t bereits eingenommen, die B urg eingeschlossen 
und fü rch tete , der freie Abzug würde ihm verhindert werden. Daher 
sandte er schleunigst einen seiner B egleiter, den R itte r A ntonius, der 
1339 diese Angaben vor den Kom m issarien des P apstes gem acht hat, an 
den Landm eister, ihn an das gegebene W ort zu mahnen. Zur A ntw ort 
erhielt er von diesem: G laubst Du und Dein H erzog, dass w ir schlafen? 
W ir wollen nicht schlafen, sondern handeln! K ehre zurück und sage dem 
H erzog: er möge entw eder die B urg räum en und sich zurückziehen, oder 
sich vertheid igen! — D er H erzog war zum K am pf nicht stark  genug und 
ging nach Schwetz, die B urg und alle Dörfer der Umgegend wurden vom 
O rdensheer zerstö rt und verbrannt (Scr. I. 792). Andere Zeugen sagten 
1320 und 1339 aus, dass auch die S tad t erstürm t werden m usste, die 
dabei in Flam m en aufgegangen sei. W eder in Danzig noch in D irschau 
haben sich die B ürger zu Gunsten des Ordens am Kampfe betheiligt, viel
m ehr scheint das G egentheil der F a ll gewesen zu sein. Denn am 6. Fe-

6 *
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bruar 1309 musste sich B ürgerm eister, R ath  und Gemeinde von Dirschau 
verpflichten wegen des vielen Schadens und der schweren Beleidigungen, 
die sie dem Orden zugefügt zu haben bekennen, nach Pfingsten ihre S tadt 
zu verlassen und ohne Erlaubniss nicht dahin zurückzukehren, weil alle 
ihre G üter zur Sühne nicht hinreichend seien (No. 668). Jedenfalls war 
dies strenge V erfahren gegen die einzige deutsche S tad t eines w eit
läu fig en  Gebietes ein seltsam er A nfang zur Beförderung der G erm ani
sirung. In Danzig wurden, um den Hochmuth der B ürger zu demüthigen, 
die Stadtm auern niedergerissen und überdem w ar bei der E roberung nach 
polnischen Angaben ein furchtbares B lutbad angerichtet worden. Dje 
Chroniken des Ordens schweigen über diese V orgänge gänzlich. Nach 
hartnäckiger V ertheidigung fiel innerhalb eines Jahres auch die Burg 
von Schwetz in des Ordens Hand, die ebenfalls zerstört wurde. Im Innern 
des L andes, nachdem die W eichselburgcn erobert w aren, wurde kein 
W iderstand geleistet, aber viele Edelleute, die gegen den Orden gefochten, 
wichen aus dem Lande und wurden ihrer G üter beraub t, doch keines- 
weges Alle.

W ladyslaw hatte  im Grunde nur ein sehr dürftiges E rb rech t auf 
Pom m ern besessen; die F ü rsten  von Cujavien, S te ttin , R ügen, Glogau 
hatten  bessere, er konnte sich nur auf die W ahl durch die Barone und 
den Adel des Landes stü tzen, und dies liess er sich m ännlicher W eise 
auf keine A rt vom Orden abgewinnen. Pom m ern war für ihn zunächst 
verloren, aber standhaft schlug er alle A nerbietungen aus, auch das Recht 
darauf zu verkaufen. Dem Orden stand nur das nackte R echt der E r 
oberung zur Seite und dringend bedurfte er einer besseren Begründung. 
E r  wandte sich daher an die M arkgrafen, denen K aiser Friedrich  II. 
1231 zu Ravenna die Belehnung mit Pom m ern einst ertheilt ha tte , und 
von denen er selbst u rthe ilte , dass ihnen das meiste A nrecht darauf ge
bühre. E igentlich hatte  er es mehr ihnen als den Polen entrissen und ihr 
frühes A ussterben konnte damals Niemand ahnen. In  andere U nterneh
mungen verw ickelt, verkauften sie dem Orden das entlegene Land, die 
G ebiete von Danzig, Dirschau und Schwetz durch den V ertrag  zu Soldin 
am 13. Septem ber 1309 und König H einrich V II. bestätigte denselben. 
Dem Reiche der Polen blieb dieser V erlust eine offene W unde und als 
die U m stände sich zu seinen Gunsten gestalte ten , riss es die verlorene 
Seeküste auf n ich t minder verwerflichem W ege wieder an sich, als es sie 
eingebüsst.
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III.
Z u r  O r t s g e s c h i c h t e .

1. D ie  G egend  u m  S cliönec li.

Am 11. November 1198 weih etc der B ischof Stephan von Cujavien 
die M arienkirche in Schwetz, welche der F ü rs t Grimislaus soeben erbaut 
hatte. Bei dieser feierlichen Gelegenheit machte Grimislaus dem Johanniter- 
Orden in seinem Lande eine bedeutende Schenkung, zunächst, wie sich 
die U rkunde ausdrückt, um V ergebung für seine ihn schwer bedrückenden 
Sünden zu erlangen, dann aber auch, weil er so vieles Rühmliche von den 
W ohlthaten gehört habe, die dieser Orden den P ilgern  zum heiligen Grabe 
erweise. E r verlieh ihm durch eine U rkunde von demselben Tage (P . U. 
B. No. 9) von dem E rbe, das er von seinen V ätern  her besass, sein Schloss 
S tarigrod (Stargard) nebst dem dazu gehörigen Landgebiet und allen E in
künften daraus zwischen dem Flusse V erissa (die Ferse) und der Kauf
m annsstrasse nach Danzig bis zu den Grenzen von Camerou (Kamerau, 
neupolnisch Chamirowo). Dazu gab er noch dieses D orf selbst, sowie 
Reveninow, das er schon früher geschenkt hatte, bis zu den Grenzen mit 
Pogodcou (Pogutken) mit allen W äldern, A eckern, W iesen, Seen und dem 
Flusse V ethrica (die Fietze) nebst den Bibern und der Fischerei darin; 
ferner die beiden wüsten Dörfer Scedrou (Schadrau) und Cernotino 
(C zarnotscliin), so wie A lles, was ihm vom M üsse V erissa (neupolnisch 
W ierzyca) oberhalb des Schlosses W issoke bis zur oberen Grenze von 
Jarosou  (Jarischau , neupolnisch Jaroszewy) gehöre, damit die Ordens
brüder ohne F u rch t Leute in diese wüsten D öifer berufen könnten. Ausser- 
dem schenkte er ihnen die D reifaltigkeitskirche in Lubissou (Liebschau) 
mit allen Einkünften, die er für zwei Geistliche an derselben bestimmt 
habe, und noch andere Güter in der Schweizer Gegend. —  Diese U rkunde 
selbst ist im Original nicht m ehr vorhanden, wTohl aber ein Transsum pt 
des Bischofs Herm ann von Carnin vom 18. October 1262, der durchaus 
unverdächtig erscheint (P. U. B. p. 8). Die Grenzen dieser Besitzung sind 
jedoch nur sehr unvollkommen bezeichnet, und da die Johann iter darüber 
mit ihren späteren N achbaren, den Mönchen in P ogutken , in S tre it ge- 
rio then, so fertigten sie etwa 1291 noch eine zweite U rkunde von dem
selben Datum an, die ihre Grenzen in der erwünschten Ausdehnung ziem
lich genau beschreibt und ihnen ausserdem auch die Zehntfreiheit dieses 
G ebietes gegen den cujavischen Bischof sichern sollte (P. U. B. No. 10). 
W enn nun auch diese Urkunde, sammt dem daran hängenden Siegel des 
Fürsten  Grimislaus, eine Fälschung ist, so können deshalb doch die That-
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sachen darin richtig  dargestellt sein. Die Grenze begann demnach nahe 
unterhalb des Schlosses an der F erse , da wo ein kleiner Bach, Recima, 
aus dem gleichnamigen See (bei Kochankenberg) von Norden her mündet, 
stieg  die F erse aufwärts bis etwa nach Grabowitz, wo das Schloss W issoke 
lag, bog hier w estlich hinüber zum Krangen-See und von diesem, Jarischau 
einschliessend, quer über die F erse längs den Seen und F liessen bei 
Decka zur F ietze nahe bei Jungfernberg,* dann die F ietze aufwärts bis 
zum Einfluss der Rudkowinitza (Struga) und diese aufwärts bis zu einer 
Strasse, die damals von W ischin nach Dirschau führte, Schadrau, Kam erau 
und Demlin einschliessend, zu dem See bei Gardschau, diesen und seinen 
südlichen Zufluss, die Jastrzim ba, verfolgend zum A nfangspunkt zurück.

Die Burg Stargard, jedenfalls schon lange bevor sie an die Johanniter 
verschenkt wurde, ein fester Ort, zu dem der eben in seinen Grenzen be
schriebene Landstrich gehörte, lag (nach Q uandt, Balt. Stud. X V I) an 
der Stelle des bereits 1238 bestehenden Ordenshauses, da wo je tz t das Amts- 
V orw erk sich befindet. Die S tadt auf dem südlichen F lussufer entstand 
e rst sehr viel später. A ls D orf S targard  ward sie von K önig W enzel II, 
dem früheren K astellan  von Schwetz, Adam, wegen Felonie abgenommen, 
1305 dem P e te r  Swenza, H errn  von N euenlurg , verliehen und von diesem 
dem deutschen Orden verkauft, was W enzel III. zu P ra g  den 19. Ju li 1305 
bestä tig te  (No. 637). In  dem etwa 3 Q M eilen  grossen G ebiet lagen noch
2 alte B urgen: 1) das K astell W issoke (auf deutsch: das hohe oder hoch
gelegene) an der F erse , etw a da wo der Abfluss des K rangen-Sees in 
diese m ündet, das später jedoch niemals m ehr urkundlich erw ähnt wird, 
und 2) das castrum  G nosna, urkundlich auch Gensna, Keneszina oder 
Genesna auch vallum Jungw row e genannt. Auch die Mönche in Pogutken 
bedienten sich in ihrem G renzstreit mit den Johannitern  gefälschter U r
kunden, die von 1258, 1269 und 1274 da tirt sind. In  diesen kommt 
Gnosna in den angeführten Namensformen oftmals vor, w ird aber nur als 
locus castri, W all bezeichnet, w ar also damals schon verfallen und keine 
w irkliche Burg m ehr, sondern nur ein Burgwall wie so viele in unserer 
Gegend noch heute vorhanden sind. Ohne Zweifel is t es in dem wohl- 
bekannten „Schlossberg“ bei Jungfernberg unfern Schöneck an der F ietze 
zu suchen, der auch Panina gora heisst. An D örfern werden genannt 
Reveninow, Kam erau, Jarischau, als wüste Dörfer Schadrau und Czarnot- 
schin und in den angeführten späteren, gefälschten Urkunden noch die 
D örfer Ricosino (Rokoschin bei Stargard) als E igenthum  der Johanniter, 
die D orfstätten  (locus villae) Chocholce und Licocrew am W ege von 
W ischin nach Dirschau, je tz t  nicht mehr zu erm itteln und, wie es scheint, 
auch damals schon wüste liegend; an Gewässern: ausser der Ferse  und 
Fietze, der Bach Recima, der von N orden her dicht unterhalb S targard



in die F erse  fällt; die Rudkowinitza, je tz t S truga genannt, der Bach an 
dem die Schadrauer Mühle liegt. Nach Quandt bedeutet der erstere Name: 
Erzschm iedebach. V on der Dirschaü-W ischiner S trasse ab bis zn ihrer 
Mündung bildete sie die Grenze der Johann ite r, denen von hier ab bis 
Gnosna das nördliche Ufer der F ietze gehörte, während das südliche 
Eigenthum  von Pogutken  w ar; ferner der Bach Milechowniza, der über 
Demlin in den See Stenco, an welchem Locken lieg t, fliesst. Auch er 
bildete die Grenze und beide Ufer gehörten den Johannitern , ebenso die 
der Jastrim ba, die von Süden in diesen See mündet. Ausser dem See 
Stenco werden aufgeführt: der See C rang, der je tz t  noch beim gleich
namigen D orf denselben Namen führt, der See O strovithe etwa bei Decka, 
an dessen Ufer ein Grenzhügel geschüttet war. An Strassen, ausser der 
schon erw ähnten von W ischin nach Dirschau: die Kaufm annsstrasse, welche 
von Danzig (Gdanzc) nach S targard  führte und ,,W eg des H errn  Grim izlaus“ 
genannt wurde; es dürfte die S trasse sein, die noch je tz t von Stargard 
über Gardschau nach Norden geht; die F erse  überschritt sie bei der 
Burg auf einer B rücke; ferner gab es einen W eg von S targard  nach 
D irschau, und am Crang-See wird die K reuzung zweier W ege erw ähnt, 
die einen G renzpunkt bildete.

Von diesem ganzen Besitz war das D orf Revenino, welches in der 
ächten U rkunde das zweite R. genannt w ird, der älteste Besitz der 
Johanniter. Es ist je tz t nicht mehr vorhanden, aber nach Perlbach (p. 7. 
Note 4) findet sich der Name noch in dem nahe bei Schöneck liegenden 
Borowno-See, so dass man annehmen kann , die spätere S tadt Schöneck 
sei auf der Feldm ark dieses Dorfes angelegt worden. U eber die Zeit 
ih rer Gründung neben der zuerst daselbst auf dem hohen H ügel ange
legten Burg der R itte r sind bis je tz t  keine sicheren N achrichten bekannt 
geworden. W enn die von den Polenkönigen Johann und Sigismund III. 
bestätig ten  U rkunden im Stadt-Archiv echt sind, dann wäre sie 1320 ge
gründet; denn am 3. Februar 1341 bestätig t nach diesen der K om thur 
Adolf von Schwalenberg zu Schöneck eine schon früher ertheilte  H and 
feste der S tad t, wonach diese 110 H uben besitzen solle „zu rechtem 
köllmischen R echte wrie sie zuvor 21 Ja h r besessen h a tte“ ; davon sollten
6 Hufen der K irche gehören. (P . Schmidt, Gesch. d. S tadt S. und ih rer 
K irche. 1878).

An die G ründung durch die Johann iter erinnert auch das Siegel der 
S tadt: das H aupt Jo h an n is 'd e s  Täufers auf einer Schüssel. Gewiss hatte 
sie von Anfang an ihren heutigen deutschen N am en.1) D er Johanniter- 
K om thur sass hier seit 1305 auf der Burg.
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1) Neupolnisch heisst die Stadt Skarszewy und so nannten sie die Polen auch schon 
zur Zeit ihrer Oberherrschaft nach 1466; dass dazu eine historische Berechtigung vorliege.



Schon Grimislaus gab den Johannitern  das R echt, in ihrem Gebiet 
auch Frem de anzusiedeln und da dies voraussichtlich Deutsche gewesen 
sind, so dürften in der Umgegend von Schöneck zu allererst in ganz 
Ostpom m ern deutsche E inw anderer angesiedelt worden sein. Seit 1278 
gehörte den Johannitern  auch L iebschau, das ihnen Mestwin schenkte 
(No. 300) und nach der Burg dahin verlegten sie alsdann bis 1305 den 
Sitz ihres K om thurs, da S targard  wohl kein zweckmässiger M ittelpunkt 
der ausgedehnten Besitzung sein mochte. 1370 verkauften sie dieselbe an 
den deutschen Orden.

2. Das Land Garzen.
D istrictus Garzen, te rra  Garszino, territorium  Garczin und ähnlich 

hiess im 13. Jahrhundert die Umgegend des heutigen Kirchdorfes Gart- 
schin. U eber die genaue Begrenzung desselben sind wir nur gegen Norden 
unterrichtet, wahrscheinlich umfasste es die heutigen K irchspiele Gartschin, 
Niedamowo und Kischau. Das Letztere schliesst Quandt aus der in Alt- 
Paleschken befindlichen Filialkirche von Alt-Kischau. Da man aber die 
Zeit der Erbauung dieser beiden K irchen nicht kennt und Kischau unter 
dem Orden einen eigenen Bezirk bildet, so ist dieser Schluss nicht ganz 
sicher, wenn auch wahrscheinlich. In  diesem Falle hä tte  Garzen westlich 
bis h in ter den W dzidzen-See, östlich bis an die F ietze und die Johanniter- 
Besitzungen gereicht, südlich noch Semlin und Pinschin eingeschlossen. 
Die nördliche Grenze ergiebt sich aus der Aufzählung der zu P irsna 
gehörenden Ortschaften.

Den M ittelpunkt dieser Landschaft bildete eine herzogliche K reis
burg beim heutigen Kirclidorfe G artschin, deren U eberrest, ein hoher 
ausgedehnter Ringwall am östlichen Ufer des Sagarni-Sees noch heute 
sichtbar ist. Das Bewusstsein von der nationalen und historischen Be
deutung desselben hat sich schon lange so weit verflüchtigt, dass man 
ihn allgemein „Schw edenschanze“ nennt, grade wie die alte  B urg bei

möchte zu bezweifeln sein und wahrscheinlich gehört der Name zu den zahlreichen deutschen 
in unserm Landstrich, welche die Polen; häufig ungeschickt, polonisirt haben. Als nahe
liegendes Beispiel führe ich Jungfernberg an, das nach A. Ketrzynski neupolnisch 
Junkrowy heissen soll. Wie der alte slavische Name des Ortes lautet, ist oben angeführt 
worden. Fernere hervorragende Polonisirungen ursprünglich deutscher Ortsnamen in unserer 
Gegend sind: Szumlis für Schör.fliess, Szenbark für Schönberg, Szenbarski gora für die 
Schönberge (den alten slavischen Namen für diese höchste Landeshebung in Pommern 
habe ich in der Umgegend nicht erfragen können), Kolbudy für Kahlbude, Osenkop für 
Ochsenkopf, Stofferowo für Stoflfershiitte, Jasiowo für Jaschhiilte, Fiszerowo für Fischers
hütte, Egiertowo für Eggershütte und viele Aehnliche. Ebenso unberechtigt sind anderer
seits die in neuerer Zeit eingeführten de utschen Namen für die althergebrachten slavischen 
vieler Dörfer, namentlich im Kreise Karthaus, die oft recht unpassend gewählt sind. Damit 
wird die Germanisirung nicht gefördert, sondern nur Aerger und Missverständnisse hervor
gerufen.
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W ysscgrod und so viele andere (Caro. Gesch. Polens II. p. 138); auch 
sind, soviel ich erfahren konnte noch keine gründlichen Untersuchungen 
an demselben vorgenommen worden. Garzen wird zwar niemals eine 
Kastellanei genannt, aber 1304 erscheint doch urkundlich ein R ichter da
selbst, Namens Cujacha (No. 630) und die H auptfunction des K astellans 
war die Ausübung der G erichtsbarkeit; zuweilen heisst eine und dieselbe 
Persönlichkeit castellanus und judex oder sandza.

a. Pogutken.

W ie alle M itglieder seines Geschlechtes erwies sich auch Sambor II. 
freigebig gegen die K irche. H atte  sein Oheim das K loster Oliva zu einer 
gemeinsamen R uhestätte  der fürstlichen Fam ilie erbaut, sein V ater M est
win das N onnenkloster Suckau errichtet, in welchem die unverm ählten 
Töchter einen gesicherten Zufluchtsort fanden, so gründete er, der viel 
weniger begüterte F ü rst, in seinem kleinen Lande eine in der Folge nicht 
minder bedeutende Stiftung, die anfänglich nach ihm benannt, das K loster 
Samboria, oder Mons Mariae auch Novum Doberan liiess. Am 20. Juni 
1258 hatte  er (Monumenta fundationis mon. Polpl. Scr. 1. p. 809) in seinem 
E rbgute  Pogutken eine hölzerne Kirche angefangen zu erbauen, die wohl 
nur provisorisch als solche gelten sollte, denn in derselben war er schon 
am 29. Jun i desselben Jah res mit seiner Gemahlin und seinen 4 Töchtern, 
darunter die Königin von Dänemark, sowie mit seinem ganzen Hofe an
wesend und liess von den P riestern  daselbst 5 Messen singen, die 6 l® aber 
Jas auf W unsch des H erzogs der ebenfalls gegenw ärtige A bt von Doberan, 
weil während derselben der H erzog mit Gemahlin und T öchtern die 
K irche zu Samburia begaben wollte. E r  hatte nur 300 Hufen versprochen, 
doch gab er nun 600, ausserdem noch die H älfte von 50 Hufen in Malelyn 
(Mahlin bei Mühlbanz), welche der fromme R itte r Johannes von W ithen- 
berg ihm zurückgegeben h atte ; derselbe R itte r schenkte ferner das D orf 
Godesewe (Gardschau). Godschalk der Jüngere von Stargard  übereignete 
dem H erzog ein bestimmtes Maass Getreide von seinen Gütern (punt 
siliginis), welches dieser ebenfalls der K irche zuwies und mit Einwilli
gung des Godschalk bestim m te, dass es stets von dem Gute R ukketin  
(Rokitken bei Dirschau) gegeben w erden solle, wer dies auch besitzen 
möge, ob Slaven oder Deutsche. Nachdem dies unter dem Beifall der 
anwesenden P rie ste r und Laien, Deutschen wie Slaven, geschehen war, be
stä tig te  und genehmigte es der mit seinem priesterlichen Gewände ange- 
thane A bt von Doberan, den H irtenstab  in der Hand, Namens des 
C istcrzienser-O rdens. Ebenso bestätig te  der B ischof W islaus von Leslau 
diese Schenkung, der er zugleich den Zehnten erliess. Bei der E in
weihung des Kirchhofs in Pogutken  am 25. November 1263 nahm er die
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Samborische K irche in seinen Schutz unter Androhung der Excommuni- 
cation gegen alle B edränger oder B eschädiger derselben.

D er H erzog selbst stellte über seine Schenkung zu Dirschau am
10. Ju li 1258 eine U rkunde folgenden Inhalts aus (No. 170), die noch 

je tz t im Original vorhanden ist nebst den daran hängenden Siegeln Sam bor's 
und seiner Gemahlin.

E r schenkt dem Cisterzienser-Orden zur Gründung einer A btei die 
in seinem Lande Pom m ern und dessen D istrict Garzen liegenden G üter 
Pogotechow, wo er bereits eine hölzerne K irche errich tet hat und mit 
Gottes Hülfe eine steinerne zu errichten gedenkt. E r verleiht diese 
G üter m it allem was zu ihnen gehört, mit bebauten und unbebauten 
Ländereien, W äldern, W eiden, Gewässern, nebst allen N utzungen der
selben: Honiggewinn, Jagd, Vogelfang, F ischerei und allen dazu gehörenden 
G erechtsam en, indem er davon nichts weder für sich noch für seine Be
am ten vorbehält. In  derselben W eise schenkt er noch dazu seine G üter 
Cobyla (Kobilla) und Cosinenyn (Koschmin). Niemand soll weder ober
halb noch unterhalb in der Ferse  (Verissa) oder auch in der F ietze 
(Vetzissä) eine W asserm ühle anlegen dürfen, durch welche die Mühle dieser 
K irche oder deren W iesen beschädigt werden könnten.

Auch verbietet er in allen der K irche gehörenden O rten die Jagd, 
den Vogelfang und Alles was dem W ohl und der Ruhe der B rüder 
störend sein möchte. E r giebt ihnen die Berechtigung, in ihre Besitzungen 
Leute jeder H erkunft und jedes Handw erkes zu berufen, daselbst anzu
siedeln und ihr Gewerbe ausüben zu dürfen. Dieselben sollen befreit sein 
von jed e r Leistung an seine Grafen, Vögte, R ichter und Beamte, von 
dem Bau der Brücken, Burgen und W älle, von der E ntrich tung  aller 
Steuern und Zölle, vom K riegsdienst ausserhalb seines Gebietes, nur 
verpflichtet zur V ertheidigung desselben, wenn es von einem ausw ärtigen 
Feinde bedroht würde, auf 3 Tage. Sie sollen keinen herzoglichen R ichter 
über sich haben ausser dem A bt allein und wen dieser beauftragen würde, 
weil er der K irche die richterliche Gewalt in allen Dingen gegeben habe 
und die K olonen derselben frei sein sollen und Niemand zu dienen pflichtig 
ausser G ott und der M utter Maria. Als Zeugen dieser Schenkung waren 
zugegen: Conrad, A bt von Doberan, welcher dieselbe nach dem Opfer der 
Messe aus des H erzogs, seiner Gemahlin und seiner Töchter H and empfing, 
umgeben von den P riestern  und Mönchen Johann v. Rügen (Ruia) Sege- 
bodo, Bonifacius, Nicolaus und Ludolf, die ersten Bewohner dieser neuen 
Pflanzung, nebst den Conversen C o n rad / H errm ann, W alter und A lbert. 
Ausserdem  die P rieste r Abraham, Hofcaplan, und Johannes, P fa rre r in 
Dirschau, die R itte r: Johannes v. W itenborch, Michael, A rnold v. Calve, 
Herrmann;, zubenannt Dyabolus, H einrich v. Braunschweig, H erbord. Die
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K nappen H artw ich v. Raceborch, Philipp, Richard, A ndreas; von Dirschau 
die beiden B ürgerm eister (consules) Alardus v. Lübek und H einrich Schildere.

Diese echte Gründungs-Urkunde für das K loster Samburia enthält 
keine Angaben über die Grenzen der demselben geschenkten G üter, und 
da es mit den Johannitern  in S targard  über dieselben in S tre it gerieth, 
so wurden auch von seiner Seite später falsche U rkunden angefertigt, um 
die beanspruchte Grenze zn sichern. Nach diesen (No. 237) ging sie 
von Gnosna die Fietze aufwärts etwa bis Gladau und dann in südwest
licher R ichtung zum Abflusse des Sagarni-Sees, dem Fluss Dessino, wo 
diesen die alte S trasse von Kischau nach G artschin auf einer Brücke 
überschreitet, folgte dann der heutigen Grenze von A lt-Paleschken  bis 
zur kleinen F erse , diese abw ärts, Czernikau (Scherlkow) einschliessend, 
bis zur Grenze mit Gr. P a llu b ien ; von da in grader Linie zur F erse ober
halb Koschmin. Die Grenze dieses letzteren G utes, weil nu r nach be- 
zeichneten Bäumen und H ügeln angegeben, is t je tz t nicht mehr zu er
kennen, die mit den Johann itern  vom Krangen-See bis Gnosna ist oben 
bereits dargestellt. Es werden bei dieser G renzbeschreibung genannt: 
die Dörfer Polubin (Gr. Pallubien), Sternekow  (Czernikau), Alt-Kiscliau 
(Kissow), Szemelyn (Semlin), G artschin (Garczhin), Dobemyn (? ), die 
D orfstätten (area) V incenthow (? nach Quandt vielleicht Lippinken) Clobuk 
(? Gegend von M allar oder W enzkau). D er Bach P dven icze  bildete bei 
seinem Einfluss in die F erse einen G renzpunkt zwischen Pogutken  und 
K obilla wie noch heute; der Fluss Dessino, auch T hesino, oder Seshina, 
der Abfluss des Sagarni-Sees; der See G ust, aus dem ein kleiner Bach 
abfloss, der für Pogutken ein Grenzmal bildete, bei Decka; der Dlugi-See 
bei K leschkau, der See Orsecow (bei L indenberg), der Rokitow-See nahe 
beim Krangen-See, das Moor Vincenthow. Eine via regia ging längs des 
südlichen Ufers der Ferse.

Durch eine zweite ebenfalls am 10. Ju li 1258 ausgestellte U rkunde 
gab Sambor seinem K loster noch die W asserm ühle bei Spangau (Spangowe), 
Fischerei in der Weichsel und in dem Theil des Sees Videncze (Wdzidzen), 
welcher Gollun genannt w ird, zwischen Zabruda (Zabroddi) und der 
Lelekoveniza; ferner noch das D orf Golubi (Gollubien) sowie 12 Hufen 
im Lande Mewe in Zosnik bei Sprauden, auch die G üter Godeschowe (Gard- 
schau) und Malelyn (Mahlin), welche der fromme und getreue R itte r Johann 
v. W ittenborch an Sam bor, von dem er sie verliehen erhalten , wieder 
zurückgegeben hatte , damit dieser sie dem K loster schenke. Johann von 
W ittenborch (W ittenberg) tra t  in späterem  A lter selbst in das K loster 
als Laienbruder.

Auch Sw antopolk erwies sich der neuen Stiftung huldreich; er nahm 
sie in seinen Schutz und verlieh ih r am 15. F ebruar 1260 zu Schwetz 
Zollfreiheit in seinem Lande (No. 181 und 182).
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U eber den Besitz von Gollubien ertheilte Sambor am 1. März 1260 
dem K loster noch eine besondere U rkunde (No. 183), durch welche er 
dieses D orf von allen Lasten, Diensten, Steuern und der G erichtsbarkeit seiner 
Beamten befreite mit Ausnahme der Verpflichtung zur L a n d e sv e rte id i
gung gegen den eindringenden Feind. Noch w ar kein K onvent und kein 
A bt im K loster eingesetzt; der Bischof W olim ir von Leslau ersuchte des
halb das General-K apitel von Cisterz um Abordnung eines solchen, aber 
e rst 1267 ist ein Konvent von Doberan nach Samburia gekommen und 
daselbst 9 Jah re  geblieben, wie die Annalen von Polplin erzählen. Ueber- 
haupt scheint die Stiftung anfänglich nicht gediehen zu sein, die Mönche 
beklagten sich über U nfruchtbarkeit der A ecker, die ungestüme und un
gesunde Luft in Pogutken. H erzog Mestwin II. schenkte daher dem 
C isterzienser-O rden am 2. Januar 1274 zu Schwetz einen Landstrich im 
Lande Thymau zwischen den F lüssen Jonka (Jana) W angerm ütze (Wan- 
gromaza) und Ferse zur Anlegung eines neuen K losters, das anfänglich 
auch Neu Doberan oder Mons Mariae genannt wurde, dann aber gewöhn
lich den Namen Polplin  erhielt von dem Ort, bei dem es erbaut worden 
war. Die ältere Stiftung in Pogutken ward damit (anscheinend 1276) 
verbunden (No. 260, 261 und 262). D er vertriebene Samboi1 bestätig te 
von E lbing aus am 24. März 1276 nochmals Alles was er seinem K loster 
Sam buria geschenkt hatte, auch die Schenkung Mestwins im Lande Thymau, 
sowie die Verlegung nach Polplin (No. 277). Mestwin tauschte 1277 
das D orf Gollubien gegen andere Besitzungen wieder von dem K loster 
ein , schenkte ihm dagegen 1284 am 21. Oktober zu Schwetz (No. 381) 
die Dörfer Garcz und Zacrewe, sowie das W asser Slancze (Schlanz), weil 
cs über Mangel an Fischen k lag te , und bestätig te ihm von Neuem die 
F ischerei im W dzidzen-See (in stagno Wydencz) wie sein Oheim Sambor 
dieselbe gegeben hatte, nämlich ,,in dem Theil des See’s, welcher Golon 
genannt w ird, zwischen der Lelekovenissa und Zabroda der Länge nach, 
mit den Inseln, die sich zwischen diesen Grenzen finden“ . — Mit dem See
theil Golon oder Golun is t sichtlich der grosse Ostflügel des W dzidzen 
gemeint, an dessen nordöstlichem Ufer die Dorfschaft Gollulm noch heute 
liegt, so wie am südwestlichen Zabroddi. Zwischen diesen muss die Lele- 
kowniza gelegen haben, die nach P . U. B. p. 149 ein Bach Name (von 
L elek-R eiher) wahrscheinlicher aber der Name einer W iese ist, wie auch 
z. B. bei A lt-Grabau am See eine W iese den alten, je tz t fast vergessenen 
Namen Zarownica (von Zarow =  der K ranich, also Kranich-W iese) führt. 
V ielleicht ist Lelecovenissa der Name der am südlichen Ufer des Sce’s 
liegenden Wiese, von der aus die Grenze des zum Dorfe Gollulm gehörigen 
Seetheils nach der vom nördlichen Ufer vorspringenden Landzunge quer 
durch den See geht. Diese w ird auch die Grenze der Fischereiberechti
gung der Mönche gebildet haben. Je tz t is t nur eine Insel dort vorhanden.
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Die Befreiung des K losters fü r die ihm ursprünglich geschenkten 
600 Hufen (da h ier immer culmische Hufen ä 662/3 M orgen Magdeburgisch 
gem eint sind, so waren dies 40,000 Morgen oder fast 2 Quadrat-M eilen) 
zu Pogutken vom Zehnten bestä tig te  der Bischof A lbcrus von Cujavien 
am 13. A pril 1282 zu D irschau (No. 335).

b. Lipsehin

gehörte ursprünglich ebenfalls dem H erzoge. Sambor verlieh in einer 
U rkunde, deren A usstellungszeit sicher zwischen 1247 und 1249 liegt 
(No. 115), dem Spital St. Godehardi (D orf Szpetal bei W loclaw ek) das 
D orf Lipiczno mit der Erlaubniss daselbst Deutsche ansiedeln zu dürfen, 
welche dieselbe F re iheit haben sollen wie die ändern D eutschen, die in 
des H erzogs Lande wohnen; Polen aber sollen diejenigen gemessen, welche 
sie in den Gebieten der Herzoge Boleslaus und Casimir von Masovien 
haben. Das Spital selbst hat indessen nur von 1243 — 1252 bestanden.

c. Liniewo.

Swantopolk bestätig te 1224 dem K loster Suckau die Schenkungen 
seines V aters (No. 26), unter welchen sich auch das R echt auf den jä h r 
lichen Bezug von je  5 Urnen H onig aus den Dörfern Leniwe und Scorewe 
befinden. W iederholt wird diese B erechtigung von ihm noch bestä tig t
1249 (No. 122) und 1260 (No. 186) aus den D örfern Lenevo und Scurevo 
oder Lenive und Scoreve, von König Przem yslaw 1295 (No. 530) aus 
Lenevo und Scorevo. U eber die Deutung von Scorevo wird beim Lande 
P irsna  das N otlüge gesagt werden. Lenevo ist aber wohl das Gut L i
niewo im K reise Berent, obgleich H irsch (Pomm. Stud. I .,  p. 28) es in 
entfernten Gegenden sucht.

d. Paleschken.

Die Zugehörigkeit zum Lande G artschin ist nirgends ausgesprochen, 
doch ergiebt sie sich aus der unm ittelbaren N achbarschaft m it Gartschin 
selbst. Alt-, Hoch- und N eu-Paleschken bildeten ehedem eine zusammen
hängende grosse Besitzung, zu der nach der G renzbeschreibung von 1289 
damals auch Theile von Chwarzenko ( je tz t Elsenthal) und Bukowitz ge
hört haben m üssen, da die Grenze bis an die F erse  reichte.

1289 am 5. Mai im K loster Byszewo schenkte Mestwin II. seinem 
R itte r  A lbert (w ahrscheinlich der U nterkäm m erer von Dirschau 1276) 
wegen der treuen D ienste, die er ihm unausgesetzt geleistet ha tte , das 
Gut Pelescowiz als erblichen und ewigen Besitz; auf dessen B itten aber 
übertrug er dasselbe zur Ehre G ottes und der Jungfrau M aria dem A bt 
und K onvent in Byshovia zum Neubau ihres K losters (in felici valle) erb
lich und beständig zu besitzen mit allen N utzbarkeiten desselben, welche



auf oder unter der E rde sind oder in Zukunft sein werden in folgenden 
G renzen: Sie beginnen d a , wo der F luss Seshina (in No. 237 heisst das 
Flüsschen Dessino) aus dem gleichnamigen See (Sagarni) ausfliesst und 
folgen diesem Gewässer bis Vereyc (nach No. 237, wo die Grenze von 
Pogut]ven angegeben wird, bildete die Brücke, die sich damals und noch 
je tz t iiuf der S trasse von A lt-P alesehken  nach G artschin befand, den 
G renzpunkt. Y on hier folgte die Grenze der heutigen zwischen Orle 
und Gartschin, dann der zwischen A lt-Paleschken und Czernikau und der 
sogenannten kleinen F erse , dem Abfluss des A lt-P aleschker See’s; un ter 
Vereyc dürfte mithin der letzgenannte F luss zu verstehen sein.) Yon 
hier (also die kleine F erse abw ärts) bis zum Rudnic-W alde (der in der 
nächsten Umgebung des je tz igen  Gutshofes H och-Paleschken gelegen haben 
wird), in g rader Linie durch den W ald bis zur prelaya des H erzogs am W ege 
von Kyshovia (Kischau) nach K osterina (Berent). Schon Quandt verm uthet in 
prelaya ducis: W ildbahn des H erzogs; nach dem Cod. dip. Polon. II. 2. 
616 (P. U. B. p. 704) bedeutet es in  der T hat etwas Aehnliehes, nämlich: 
custodia cervorum ; hier mag ein Forsthaus oder dergl. dam it gemeint 
sein1). Yon da ging die Grenze zu den K oca nova genannten Sümpfen 
(Brüchen), welche ganz und gar zu Pelescowiz gehören, dann über die 
Insel nach Conski Ostrow (nach Quandt: R ossw erder) über den B ären
strauch (rubum  ursi) zur F erse  (Y ersisha) mit beiden U fern, den F luss 
aufwärts bis zu der Grenze mit Slupanini. —  Diesem Grenzzuge zu folgen 
ist wegen der untergegangenen O rtsbezeichnungen heute nicht m ehr mög
lich, sicher aber muss E lsen thal, Fosshütte  und ein T heil von Alt-Buko- 
witz damals zur Feldm ark von Paleschken gehört haben. — Bei dem zu
le tz t genannten P unk t, der vielleicht in der Nähe von Neu-Bukowitz lag, 
verliess die Grenze den F luss und ging quer durch den W ald zum Bache 
Lancenica (bei Barenberg) dessen erster T heil m it der ersten Fischwehre 
nach Pelescowiz gehört, darauf m itten durch den See Sitno (Hütten-See) 
aber n icht bis zur Mereynica (wohl das den Sitno mit dem Sobonscher 
See verbindende Gewässer) hinreichend, durch den W ald zu dem See bei 
Rofne (R ow en) m it der H älfte des ersten  Theils dieses See’s, welche 
T ona heisst, bis zur Bergspitze dem Dorfe Rofne gegenüber, von da an 
gehört der ganze See zu Pelescowiz und ebenso der F luss Seshino, wo 
die Grenze begonnen hatte.

Diese Besitzung erhielt das K loster m it allen A eckern, W iesen, 
W äldern , W eiden, H oniggew inn, Jag d , Seen, G ew ässern, Sümpfen und 
allen N utzbarkeiten , m it allen Dörfern und Mühlen. E s darf innerhalb 
seiner Grenzen Leute aller A rt und jedes Gewerbes ansiedeln, frei von
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i) Vielleicht ist der Name des hier dicht dabei liegenden Dorfes Strehlkau als 
„Wohnort der Schützen oder Jäger“ sc. des Herzogs zu deuten (von strelec == Jäger).



allem herzoglichen R echte; sie werden ausgenommen von aller herzoglichen 
G erichtsbarkeit und von allen seinen Beam ten, P alatinen , Kastellanen, 
T ribunen , Schenken, w oiski, damit sie daselbst in Ruhe leben können. 
W enn die Einw ohner sich gegenseitig beschädigen oder töd ten , soll der 
A bt sie richten und das Strafgeld erhalten , ebenso wenn ein Mann des 
Abtes einen Frem den, oder wenn ein Frem der einen seiner Leute tödtet 
und h ier ergriffen wird. W enn ein Frem der in Pelescowiz einen Dieb
stah l, Mord oder ein andres V erbrechen begeht, entflieht und vor das 
G ericht des H erzogs gezogen w ird, so gebührt dem A bt die H älfte der 
Strafgelder. W enn aber der V erbrecher daselbst erkannt oder ergriffen 
w ird, sei es ein K olonist (colonus) G ast, (Hospes) oder Frem der, so 
rich te t der A bt oder sein S tellvertreter und erhält das ganze Strafgeld.

Alle Einw ohner werden von jed e r A rt slavischer R echte oder D ienste 
befreit, nämlich:

1. Von der Aufnahme der herzoglichen H unde, Pferde und der 
B iberfänger,

2. vom stan (stanovnik , statio, die Verpflichtung fü r N achtquartier 
und U nterhaltung des F ü rsten  und seines Gefolges, auch seiner 
Beam ten und Diener, wenn er sie schickte, auf Reisen zu sorgen 
(Röpell I, und Stenzel und Tschoppe),

3. von der podwoda (Frohnfuhren , F rohn-V orspann, Spanndienste 
im Allgemeinen, speziell aber die zur Beförderung von Boten des 
H erzogs oder der Beamten zu stellenden Pferde, die dabei häufig 
nicht zurückgegeben oder ru in irt wurden,

4. von aller A rt prewod (conductus, Geleit, die Verpflichtung W eg
weiser und Geleitm annschaften zu stellen für den T ransport von 
V erbrechern bis zur nächsten O rtschaft, D ienstfuhren zur F o rt
bringung von Soldaten, auch von Gefangenen, sie über die Flüsse 
zu setzen, das W ild, die herzogliche Jagdbeute, seine F ische bis 
zum nächsten fürstlichen Kämmerer zu fahren und abzuliefern,

5. vom Bau und Ausbesserung der Burgen und B rücken (m ostne, 
pomostne),

6. von den Kriegszügen ausserhalb wie innerhalb der Landgrenze, 
ausser wenn der Feind eingebrochen wäre,

7. von targove (M arktgeld, eine Abgabe, welche derjenige zu zahlen 
verpflichtet war, der einen M arkt als V erkäufer besuchte),

8. a  Falcone (Verpflichtung die N ester der Falken in den W äldern 
aufzusuchen, zu bewachen und die jungen  Falken abzuliefern),

9. a vacca, a  bove (die Lieferung von Ochsen und K ühen fü r den 
U nterhalt des H erzogs und seines Gefolges nach der B urg, die 
Leistung in natu ra  wurde später in eine Geldabgabe verwandelt),
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10. von allem poramb (wohl A bgaben im Allgemeinen, nach Cod. dip. 
m. Pol. I. 307 =  soluciones. P . U. B. p. 704),

11. von der poralne (poradlne), Pflugsteuer, von radlo der H aken
pflug, eine der ältesten Geldabgaben (Tschoppe und Stenzel p. 10), 
eine Grundsteuer, die nach der Hufe berechnet war,

12. von der strosa (stroza), bedeutet dreierlei: a) die Verpflichtung 
zur Bewachung der Burgen, b) die dafür eingeführte Geldabgabe, 
c) eine G etreidelieferung zum U nterhalt der Burgmannschaften,

sowie von allen ändern Abgaben und Leistungen an den H erzog oder 
dessen Beamten und Einsammlern. W enn der A bt seine Besitzung zu 
irgend einem deutschen R echte aussetzen will, soll e r dazu volle F re i
heit haben.

Nach dieser U rkunde gehörte dem K loster nur der halbe Sitno-See. 
Später war es im Besitz auch der ändern H älfte und zur Begründung 
fertigte es, voraussichtlich im 14. Jah rhundert, eine U rkunde an , deren 
U nechtheit schon daraus hervorgeht, dass sie vom 29. Jun i 1295, ein 
halbes Ja h r  nach M estwin’s Tode datirt ist und dieser darin angeblich 
bestätigt, dass der G raf Marsuvius von Nedemio (Niedamowo) die ihm 
gehörende H älfte dieses See’s dem K loster freiwillig geschenkt habe 
(No. 524), was indessen immerhin richtig  sein kann. Gleiches g ilt von 
einer U rkunde, welche Mestwin an eben diesem Tage ausgestellt haben 
sollte (No. 525), worin er b estä tig t, dass der G raf Domaslaus, genannt 
Croslicz, seine G üter Zeshino und W itovo, die er von dem Herzoge einst 
durch K auf und für die ihm geleisteten treuen Dienste erhalten, vor 
seinem Tode zum H eil seiner und seiner V orfahren Seelen dem K loster 
geschenkt habe, und dass die Ansprüche, die Sodlko aus vergangenen 
Zeiten an diese G üter erhebe, vom H erzog und seinen Baronen für nichtig- 
e rk lä rt worden seien. Obwohl diese U rkunde sicher gefälscht is t, so 
bezieht sie sich doch auf eine richtige Thatsache, denn im Jah re  1304 
erklären  die Söhne jenes Domaslaus Croslicz, M artin und M atthias Crosla 
vor dem G ubernator von Pommern, Frizkco dictus de Shachoviz, dass ihr 
V ater sein Gut, welches gewöhnlich Zeshina genannt werde, mit dem dabei 
liegenden Nebengut (sors) W itovo, welche er vom H erzog Mestwin für 
Geld und treue Dienste erhalten, dem K loster Byssovia zu erblichem 
Besitz gegeben habe, wozu sie ebenfalls ihre Genehmigung ertheilen. Dabei 
erschien auch ein Bauer (quidam rusticus) Shdan mit Namen, der Sohn 
des Sodlko, und erklärte, dieses G ut sei sein und sein V ater habe es lange 
Z eit besessen, der H erzog habe indessen sowohl ihn wie seinen V ater 
und B ruder aus demselben hinausgeworfen. E r entsage hierm it allen 
A nrechten, welche er darauf zu haben vermeine und übertrage sie auf die 
JBrüder in Byssovia. Zeuge dieser E rk lärung  war unter Ä ndern: Cuyacha,
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R ichter in Garshna (No. 630). Beide O rte sind unter den angegebenen 
Namen nicht m ehr vorhanden, doch weist Zeshina auf die Umgegend des 
gleichnamigen See’s, der je tz t Sagarni heisst, zunächst auf Orle. Auch 
diese grosse Besitzung Polescowiz, Seshino und W itowo erw arb der Orden, 
indem er sie 1359 für 600 M ark dem K loster abkaufte (Yoigt Y, 131 Note).

e. Kischau.

In einer im K loster Lubin im Lande Posen 1281 o. T. ausgestellten 
U rkunde bezeugt Mestwin in Gegenwart des Bischofs Johann  von Posen 
und einiger seiner B arone, dass er dem Grafen Nicolaus, R ichter von 
Posen, Sohn des Grafen P re tp o lk  sein Dorf, welches gewöhnlich Yela 
Kysseva (Gross-K.) genannt werde, erblich geschenkt und von allen Lasten 
des polnischen Rechtes und der G erichtsbarkeit seiner Beam ten befreit 
habe (No. 331). Am 23. O ctober 1290 zu Gnesen m ehrte er dieses 
Geschenk demselben Grafen, der je tz t  P ala tin  von Posen und Gnesen 
genannt wird, durch Verleihung der G üter Damianova, Dambrova und 
Lubna. Nach einer H andfeste von 1324 (P. U. B. p. 421) is t Dambrova 
=  Piechowitz; es liegt auch heute noch eine Besitzung Dombrowo in 
dessen Nähe am nördlichen Ufer des grossen Slupino-See’s. Damianova 
ist vielleicht das nahe Dzimianen, Lubna is t Lubnia im K reis Konitz, 
südlich davon (No. 472, 473). E r verlieh dem Grafen diese G üter mit 
allen N utzbarkeiten und folgenden 8 dazu gehörenden Seen, die sich in 
dessen nicht mehr alle erkennen lassen:

Prevlocno (Przywloczno bei Olpuch), V irchuge (?), Chocle (Chossen 
nahe an der SO-Ecke des W dzidzen), Bzanza (?), Bresno (Brzisno 
bei Raduhn), Strupino (zwischen Juschkcn und Schönheide), Rugno 
und Kelpino (?).

E r bestätig te ihn gleichzeitig nochmals in dem Besitz von Kischau 
(Kiseva) mit dessen 16 Seen, von denen ebenfalls nur ein Theil nach
weisbar ist:

Cranc (K rangen bei Konarschin), Cozelno (Kosellen bei Rudda), 
Cyrvone (Czerwonek ebenda), Drosce (?), zwei Seen Prusinech (?), 
Dluge (Dlugi beiD ebrino), zwei Seen Slupino (nordöstlich Piechowitz), 
Chebst (Cheb, dicht nördlich Piechowitz), Veuronice (?), Mlosino, 
(Mlusino), Kle (Kla), Lubne (Lipno oder Liebkowo südöstlich 
Piechowitz), V irchuge (?) und V arsim e (W arszin-See).

Es ergiebt sich hieraus, dass das Gebiet von Kischau westlich über 
den W dzidzen hinausreichte und dass, da beinahe nur Seen als Besitzobjecte 
genannt werden, die Zahl der hier bestehenden Ortschaften nur sehr 
unbedeutend gewesen sein mag. Przemyslaw vergrösserte diesen ausge
dehnten Besitz des Grafen Nicolaus nachmals durch das Dorf Mresino, dessen
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Lage indessen nicht m ehr angegeben weiden kann, und W ladyslaw be
s tä tig te  ihm denselben zu Kalisch, dessen P alatin  Nicolaus je tz t war, am
27. O ctober 1296 (No. 545). Seine Söhne überliessen sämmtliche G üter 
im Jah re  1315 an ihren ältesten Bruder Jacob, H errn  v. Slucz. Da dieser 
jedoch bald darauf den geistlichen Stand wählte und Domherr in Posen 
w u rd e , so tra t e r Alles dem deutschen Orden ab gegen eine ihm unter 
bestimmten U m ständen jäh rlich  bis an seinen Tod zu zahlende Geldsumme. 
1316. (V oigt IV. p. 292.)

D er Orden erbaute zu K ischau ein Schloss, dessen U eberreste sich 
noch erhalten haben, das von nicht geringer S tärke gewesen sein muss, denn 
im Insurrcctionskriege der S tädte und des Adels hielt es mehrfach Be
lagerungen aus und w ar noch am Schluss desselben in seinem Besitz 
geblieben. Ob vor dem Ordensschloss an dessen Stelle eine herzogliche 
B urg gestanden habe, ist wahrscheinlich, aber nicht nachzuweisen. Kischau 
bildeto unter dem Orden einen eigenen V erw altungsbezirk der Vogtei 
Dirschau.

f. Lubahn.

Am 27. Septem ber 1294 bestä tig te  Mestwin zu Sehwetz. dass Sulislaus, 
genannt Cegarcvyz, sein Gut Lubenz an den Dom herrn zu Kruseliwitz, 
T heocorich, um eine nicht näher bezeichnete Summe Geld verkauft habe 
zu erblichem Besitze, mit allen A eckern , W äldern , W iesen und mit der 
Fischerei im Flusse Gemelnicza (d. i. der jetzige Faule Fluss bei 
Lubahn, Nebenfluss der oberen Ferse), wie dasselbe durch E inschnitte in 
Bäumen und geschüttete H ügel völlig begrenzt war. Weil aber Sulislaus 
dieses Dorf vom H erzog erhalten , habe er ihn um Genehmigung dieses 
V erkaufs gebeten und der H erzog ertheile sie hierdurch nach stattgehabter 
B eratliung mit seinen Baronen, indem er das Dorf zugleich von allen 
L asten des polnischen Rechtes und seiner G erichtsbarkeit entbinde und 
dem Theodorich erlaube, dasselbe zu verkaufen oder zu verschenken und 
daselbst anzusiedeln, wenn er wolle und zu jedem  Rechte (No. 515).

Lubenz ist sicher Lubahn; da dieses zum K irchspiel Niedamowo 
gehört, so lag es auch im Lande Garzen und ist nicht das Lubna, welches 
bei P irsna  aufgeführt wird.

3. Die Landschaft an der oberen Fietze.
a. Wischin.

Ob die Landschaft, welche zu der Pfarr-K irche dieses Dorfes gehört, 
in alten Zeiten Theil einer eignen K astellanei w ar, deren C entralpunkt 
die Burg Gnosna gewesen, wie Quandt verm uthet, bleibe dahingestellt. 
Zu Sam bor’s Zeit gehörte sie wohl in den Bezirk der B urg Liebschau, 
dann nach Dirschau. Dieser F ü rs t bekennt 1250. dass ihn der B ischof

*
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Michael von Leslau zu der Zeit, als er in der V erbannung von schwerer 
Armuth gedrückt w orden, nach gewohnter G üte mit 300 M ark Silber 
un terstü tz t, wofür er ihm die Dörfer Mühlbanz, Räuden, Klieczowo (Klesehkau 
südlich Schöneck), sowie 3 Dörfer W issino abgetreten habe. Von den 
Letzterem hatte  der B ischof das eine bereits früher geschenkt erhalten, 
das zweite gleichen Namens habe bisher der R itte r Falko inne gehabt 
und das dritte  sei dem Bischof ausser der K astellanei G orrentschin 
(Goranczin) als E rsatz für den Dezem überwiesen worden (No. 124). 
L etzteres wird später (No. 341 und 42) näher als Klein W ischin, das 
auch Cridlovo genannt w erde, bezeichnet, ist also Schriedlau; von den 
beiden anderen ist das E ine sicher das heutige K irchdorf W ischin, das 
Andere vielleicht A lt-Fietz. Später kam es zwischen dem H erzog und 
dem Bischof über diese G üter doch noch zu Streitigkeiten, die damit 
endeten, dass dem Bischof W olim ir der Besitz derselben 1257 am 11. Jun i 
gegen eine w eitere jährliche Zahlung von 20 Mark 5 Jah re  lang von 
Neuem bestätig t ward (No. 166). Mestwin löste 1282 den V ertrag  über 
die K astellanei G orrentschin wieder auf, gab dem Bischof den Zehnten 
von Sam bor’s Land wieder und liess ihm auch Cridlovo für 40 M ark 
Silber erblich und mit voller F reiheit zu besitzen (No. 341, 342). 1284 
am 4. Januar zu Danzig bestä tig te  er dem Bischof W islaus nebst vielen 
ändern G ütern auch den Besitz dieses W isszino und die völlige Befreiung 
desselben von allen herzoglichen R echten und D ienstbarkeiten (No. 402). 
Die beiden ändern W ischin dagegen, sowie K lesehkau waren durch A us
tausch gegen andere G üter, darunter Subkau, 1282 wieder herzogliches 
E igenthum  geworden.

b. Schatarpi.
Die E rben des Andreas, genannt Clericus, von N euenburg verkauften 

ihr G ut (hereditas) Zaparti dem Bischof W islaus für 13 M ark Silber. 
Mestwin genehm igte am 6. Januar 1^94 zu Sch wetz diesen V erkauf und 
verlieh dem B ischof für dieses D orf dieselbe F re iheit, welche er für 
Pinesscow  (Pienonskowo) gegeben hatte : insbesondere befreite er es von 
der Bierlieferung, die dasselbe bisher ihm und den Seinen zu leisten ver
pflichtet gewesen (No. 506).

c. Strippau und Mariensee.
Am A bend seines Lebens, am 18. Januar 1294 zu Stolp verlieh 

Mestwin dem Abte Nicolaus von H ylda (Eldena) auf dessen B itten  die 
beiden G üter Strepow e (Strippau) und noch zwei andere, Clonow und 
P riv isa  (Klanau und M ariensee, n. poln. Przywidz,) damit er hier ein 
M önchskloster einrichte (No. ’505). Die Schenkung muss indessen schon 
früher geschehen sein, denn bereits am 1. Mai 1291 (No. 478) werden 
die Mönche von S trippau urkundlich erw ähnt.
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D ie genannten Dörfer gab der H erzog dem Abte erblich mit Allem 
was dazu gehörte, W äldern, W iesen, Aeckern, W eiden, Sümpfen, Gewässern, 
W asserm ühlen, Jagd , B ienenzucht, E rzen , Steinbrüchen, Salzquellen, mit 
dem G ericht über K opf und H and; ,.weil aber das, was G ott geweiht ist, 
den Gesetzen der F ürsten  nicht unterw orfen sein soll“ , so befreit er die 
in diesen D örfern W ohnenden von allen slavisclien oder pommerischen 
Rechten, nämlich von:

1. opole (d. i. wie in A bschnitt I. bereits erwähnt, vom Districts- 
verband),

2. prevod, Stellung von Reitpferden (vide p. 95),
3. povoz, F rohnfuhren, wohl dasselbe wie podwoda, besonders im 

Kriege,
4. vivoz, Spanndienste,
5. bove, vacca, siehe p. 95,
6. Getreidezins (a solucione frumenti),
7. H onigzins (ab urna mellis),
8. simila ([?] vielleicht Samenkorn),
9. naraz (eine Abgabe von G etreide zur F ü tterung  der herzoglichen 

Schweine).
10. podvorowe (Hofgeld, eine Geldabgabe von jedem Gehöft, nach 

P . ü .  B. Hofdienst),
11. mostne (vom Brückenbau),
12. stroza (vide p. 96),
13. Bewachung der Burgen (custodia castri — pozada),
14. pomolove (Botendienste, P . U. B. p. 704),
15. poradlne (vide p. 96),
16. Bau der Schlösser und Brücken,
17. den Hundeführern,
18. targow e (p. 95),
19. sie brauchen Falken  weder zu bewachen, noch zu liefern.
20. stanovnik, das auch strosevi heisst, (p. 95 unter stan),
21. T ransport des herzoglichen Zeltes (tentorium),
22. aller L ast der V ögte und vom Zolle, von allen herzoglichen 

Beamten und allen übrigen D ienstbarkeiten, Leislungen und 
Beschwerungen, welchen Namen sie auch führen mögen, ausser 
wenn der Feind ins Land zu dringen d ro h t, dann sollen sie 
herbeieilen, dasselbe zu v e r te id ig e n . K ein P a la tin , K astellan, 
R ichter oder sonst ein Beam ter soll das R echt haben, sie vor 
sich zu fordern oder zu richten. Den Mönchen und deren Leuten 
wird schliesslich auch die Berechtigung zum F ang  des H erings 
und anderer Fische im salzigen Meere ertheilt.

1 0 0  I I  Schuch. Historische Nachrichten über die Landschaft um Berent
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W ladislaw bestätig te diese Schenkung im Januar 1298 zu Dirschau, 
beschränkte jedoch die F re iheit von den Lasten des polnischen herzog
lichen Rechtes auf 12 Jahre , die eigene G erichtsbarkeit des K losters liess 
er indessen bestehen (No. 551).

Es is t zweifelhaft, ob cs in Mariensee zur E rrichtung eines w irklichen 
K losters gekommen sein mag, ob dort jem als Abt und K onvent bestanden 
und nicht blos einige Eldenaer Mönche gelebt haben, die die G üter 
verw alteten. D er A bt Nicolaus von M ariensee (frater Nycolaus de Lacu 
sancte Marie abbas), welcher am 28. Septem ber 1303 o. 0 .  mit 5 anderen 
C isterzienser-A ebten eine Bulle des Papstes Bonifaz V III. über die 
Novalzehnten der C isterzienser transsum irt, gehört daher schwerlich hierher 
(No. 619).

d. PoUentschin.

Da dieses D orf nicht beim Lande P irsna  und auch nicht als Bestand
t e i l  von G orrentschin genannt wird, so dürfte es wohl ebenfalls zu 
B urg Liebschau gehört haben.

Am 1. Septem ber 1255 verlieh Sam bor dem K loster Lukno (Lekno, 
je tz t W ongrowitz in Posen) die Dörfer Polusino und B rutnino mit dem 
Zehnten, den Seen und allem Zubehör, ausserdem noch 100 Hufen eben
falls mit dem Zehnten und allem herzoglichen Recht, so dass in keinem 
dieser Dörfer Jem and im Namen des H erzogs oder unter irgend einem 
Vorwande G erichtsbarkeit üben, S teuern oder Strafen erheben dürfe. 
Aus besonderem W ohlwollen erlaubt er dem K loster hier Deutsche nach 
deren Gewohnheiten anzusiedeln, auch sollen die E inw ohner von allem 
pom m erischen R echte befreit sein, w eder Landsteuern (a collectis e t 
peticionibus sint absoluti) noch Abgaben zahlen. Von den Kriegszügen 
ausserhalb des Landes sind sie ausgenommen, zur V e rte id ig u n g  aber 
sollen diejenigen, welche L ehngüter (qui mansos in feodo receperint) e r
halten, au f eigene K osten verpflichtet sein, damit sie den feindlichen 
Einfall um so tapferer zurückweisen möchten. E r g esta tte t M ärkte zu 
halten, eigene Münze (monetam propriam ) und W irthshäuser, so wie die 
Einsetzung eines Vogtes zur V ollstreckung der G erichtsbarkeit, welche 
er den B rüdern überträg t (No. 162).

H ier sind keine Grenzen angegeben, nicht einmal gesagt, wo die ausser 
den beiden D örfern geschenkten 100 Hufen (6660 Morgen) lagen, obwohl 
sich aus Mestwin’s B estätigung dieses Besitzes ergiebt, dass dieselben den 
Mönchen sogleich bezeichnet wurden. Da der H erzog den Mönchen in 
Lukna und Strippau F rieden und E in trach t empfiehlt, so mag ein zwischen 
beiden N achbarn über die Grenzen ihrer T errito rien  ausgebrochener 
S tre it der nächste Grund gewesen sein, weshalb er jen e r B estätigung eine 
Beschreibung dieser Grenzen hinzufügen liess. Am 1. Mai 1291 zu Custrin
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(Berent) bestätig te er auf B itten des Abtes P e te r von Luckna ihm und dessen 
Brüdern das Geschenk seines Oheim’s Sambor, nämlich die G üter Polusyno 
und Bruthnyno, nebst ICO Hufen ausserdem, mit allem Zubehör, W äldern, 
A eckern, W eiden und 5 dazwischen befindlichen Seen Polusyno (der 
Pollentschiner), Lancka (der Lonke-See). Mutzhydla (wahrscheinlich bei 
Fustpetershütte), und Lubowe (unbekannt, der fünfte Name fehlt ganz) 
mit ihren Grenzen, wie dieselben Sambor bereits bezeichnet hatte  und 
die wie folgt angegeben werden, woraus sich aber doch nur sehr allgemein 
ihre Ausdehnung erkennen lässt. Von dem W eg und Thal beim See 
Sambercho (nach Quandt und auch nach P . U. B. p. 427 der Sommerkaucr 
See, doch ist der Glamke-See nach seiner Lage als A nfangspunkt w ahr
scheinlicher) in grader Linie m itten zwischen Clonowe (Klanau, das nach 
M ariensee gehörte) und dem Moor, welches T ristablotha heisst (etwa bei 
Tiefenthal) nach dem See Lancka; von diesem und seinem Fliess (nur an 
der SW -Ecke desselben ist je tz t ein ganz unbedeutendes W ässerchen) zu 
dem W eg bei dem grossen Thal zwischen Grabowe (Alt-Grabau) und Srepowe 
(Strippau, damit könnte die tiefe Senkung gemeint sein, die sich vom 
Loncke-See nach dem kleinen Kamin hinzieht; hier kreuzen sich die W ege 
von Strippau nach A lt-Grabau und von Kamin nach Stoffershütte), dann 
über Berg und Thal zwischen dem G rabauer W alde und dem Gute (sors) 
Dlugawoda (vielleicht Spohn) nach dem W eg, welcher von Grabau nach 
G orranchin führt (noch je tz t  vorhanden), diesen entlang durch den Bach 
Mutbydelnize (bei F ustpetershütte) bis zu der Grenze zwischen den G ütern 
Renickowe (etwa Chilshütte) und Manchowe (Mansowo, ist untergegangen 
und lag auf dem östlichen Theil der jetzigen Feldm ark von Klopsehen), 
Benickowe mit der sors Darganithz (etwa K appelhütte) eingeschlossen bis zu 
der Grenze von T ranthe (Ronty) und Slafchowo (Schlawkau), m itten durch 
das Moor Byelblotha (das weisse Bruch) längs der Grenzen mit W isechechowe 
(F itschkau) und Borch (Bortsch) den grossen Bruch Y elablotha (wörtlich) 
einschliessend zurück zum Anfang, zum W eg beim See Sambirscho. Zum 
besseren Gedeihen verlieh Mestwin alle N utzbarkeiten auf und unter der 
E rde m it freier Jagd  und zwei Schiffen im Salzmeer und in der W eichsel 
zum Fang aller A rten von Fischen, bestätig t auch nochmals die F reiheit 
der E inw ohner vom K riegsdienst, vom Schlösser- und B rückenbau, für 
sich nicht das M indeste vorbehaltend (No. 478). Renickowe und D arganithz 
(Rainikovo, Ranicovo und Darganche, Darganze) werden 1241 (No. 75 
und 76) als B e s ta n d te ile  der Ivastellanei G orrentschin aufgeführt. Diese 
hatte  Mestwin e rst 1 -82  vom Bischof zurückgenommcn, m ithin kann 
Sambor 1255 keinen B e s ta n d te il  davon an Lukno verschenkt haben, die 
genannten beiden Güter werden daher die von ihm noch zugesagten, aber 
nicht näher bezeichneten 100 Hufen repräsentiren. Sie sowohl, wie
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Brutnino und Dlugawoda (Langwasser) sind heute nicht mehr vorhanden, 
oder in den vorhandenen Ortschaften nicht mehr zu erkennen, die durch 
den Zusatz ,,hü tte“ als meist in viel späterer Zeit entstanden bezeichnet 
werden. Alte slavische Namen tragen hier nur Kamehlen (doch wohl 
=  Chmelno), Maidahnen und vielleicht Spohn (np. Szpon). Nach H irsch 
(Zeitschrift V I p. 65) wurde die ganze Besitzung Pollentschin vom K loster 
Lukno verlassen, so dass es der Orden 1420 als herrenloses und wüstes 
Eigenthum  an neue A nsiedler ausgab, was aber mit der Angabe von V oigt 
(Gesch. Preussens V. 131), dass das K loster diese G üter 1359 an den 
Orden verkauft habe, im W iderspruch steht. 1298 am 18. A pril hatte 
der A bt Johannes von Lukno mit dem Bischof W ysslaus von Leslau einen 
V ertrag  geschlossen, wonach er diesem für den Erlass des bischöflichen 
Zehnten von Pollentschin die beiden G üter Smolino und Zelibore (Schmollin 
und Celbau K r. N eustadt) ab tra t; ein Beweis, dass dieser Zehnten schon 
einen beträchtlichen W erth  und die K ultiv irung F o rtsch ritte  gemacht hatte 
(No. 556).

4. Die Kastellanei Gorrentschin
umfasste 18 herzogliche Dörfer zu beiden Seiten der oberen Badaune vom 
Ostritz-See bis nahe an Suckau heran. Als Sam bor vor seinem Bruder 
Swantopolk zum deutschen Orden geflüchtet war, schloss er am 21. Januar 
1241 in Thorn m it dem Bischof Michael von Cujavien einen V ertrag , 
durch welchen er diesem die K astellanei Gorrentschin (Goruchino) ab tra t 
und der B ischof dafür dem Genuss des Zehnten aus Sam bor’s ganzem 
G ebiet entsagte. Als Motiv dafür wird angeführt, dass der Bischof auch 
in Pom m ern eine W ohnung zu haben wünsche, damit er zeitweise hier 
wohnen und die Pflichten seines Amtes bei der G eistlichkeit und im V olke 
w irksam er erfüllen könne. E s sind darüber zwei U rkunden angefertigt 
worden. Die Eine (No. 75) ist flüchtig geschrieben und mit vielen 
K orrekturen versehen, w ar aber mit 4 Siegeln ausgestattet und von vielen 
Zeugen unterschrieben. In  ih r werden nur 14 Dörfer genannt. Die Andere 
(No. 76) is t von Sambor allein ausgestellt und besiegelt, hat keine Zeugen, 
ist jedoch von demselben Tage. Bem erkenswerth dürfte sein, wie sich 
unter den H änden der Schreiber dam aliger Zeit zuweilen die Ortsnamen 
verwandeln, sie sollen deshalb hier neben einander gestellt werden. Nach 
der zweiten (No. 76) waren es folgende Dörfer:

a. Goruchino, in No. 75 Gorancliino, je tz t  G orrentschin.
b. W accouo, in No. 75 Vanckovo, je tz t nicht nachweisbar.
c. Zaconici, in No. 75 Zakonici, je tz t  nicht nachweisbar, Quandt 

e rk lä rt sich m it R echt gegen H irsch’s Meinung, dass dies das 
D orf Suckau bezeichne.
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d. Lesno^ in No. 75 Leessno, je tz t das Gut Lesno.
e. Kelpyno, in No. 75 Kopino, je tz t Kelpin.
f. Vazino, in No. 75 Vagnino, je tz t nicht mehr vorhanden, lag am 

W odznow-See zwischen Sereesen und Melisau.
g. Derisno, in No. 75 nicht genannt, je tz t Sereesen (neupolnisch 

Dzierz^zno).
h. Karlikovo, in No. 75 K arlikouo, je tz t nicht mehr vorhanden, lag 

am K arlikauer See nahe bei Borkau, der den Namen bew ahrt hat.
i. Borzce, in No. 75 nicht genannt, je tz t  Bortsch.
k. Sadobardi, in No. 75 nicht genannt, je tz t nicht nachzuweisen, 

nach H irsch (Pomm. St. I.) Sommerkau, wogegen Quandt sich 
mit R echt erk lärt.

1. Vissecechouo, in No. 75 Mieskouo, je tz t  F itschkau (neupolnisch 
Wyciechowo).

m. Semanino, inNo. 75Sem agnino, je tz t Semlin (neupolnisch Somonin).
n. Slavcovo, in No. 75 Slaucouo, je tz t Sehlawkau (ncupolnisch 

Slawkowo).
o. Borechouo, in No. 75 nicht genannt, je tz t nicht nachzuweisen, 

kann aber nicht Borkau sein, wie H irsch will, da dieses dem 
K loster Suckau gehörte.

p. Ranci, in No. 75 Raanci, je tz t Ronty.
q. Ranicovo, in No. 75 Rainikouo, je tz t nicht mehr vorhanden, nach

H irsch Ramikowo =  Rambozewo, was sicher falsch ist
r. Darganze, in No. 75 Darganche, je tz t  gleichfalls nicht mehr sicher 

nachzuweisen.
s. Ostrice, in  No. 75 0 striche', je tz t  O stritz am Ausfluss derR adaune 

aus dem gleichnam igen See.
Die bekannten O rte sind, wie schon Quandt bem erkt hat, in geogra

phischer Reihenfolge aufgeführt; erst sind von G orrentschin bis K arlikau 
die auf dem linken Ufer der Radaune liegenden, dann von B ortsch bis
O stritz die auf dem rechten Ufer dieses F lusses genannt. Man kann
danach vermuthen, dass Waccovo und Zaconici etwa in der Gegend von 
Ramley, Sadobardi vielleicht bei H oppendorf oder Reinholdshof und Borechowo 
in der Nähe von Ronty gelegen haben werde. Von Ranikowo und Dargance 
ist bei Pollentschin  die wahrscheinliche Lage bezeichnet. Das allein nicht 
genannte Mehsau ist wohl unter Sereesen und Vazino mit begriffen, da 
diese 3 D örfer ganz nahe bei einander lagen. Beide sind später im Be
sitz von Oliva. Dieses t r i t t  1316 an Suckau ab: Zerisna mit dem See 
und entsagt seinen A nsprüchen an Mehsau; in deren Feldm ark ist Vazino 
aufgegangen, das noch 1530 als ein Theil der Feldm ark von Sereesen- 
Mehsau genannt wird. (Quandt u. H irsch a. a. 0 .)
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Diese Kastellanei, welche Sambor eine „kostbare“ und deren Dörfer 
er „nützliche“ nennt, erhielt der Bischof m it allem Zubehör, Fischerei, Jagd, 
Feldern. W äldern, W iesen, W eiden, Mooren, Gewässern und allen Nutz
barkeiten; der H erzog behält sich davon nicht das M indeste zurück. Der 
B ischof kann sich darin ohne Genehmigung des Herzogs oder seiner 
Nachfolger an jedem  beliebigen O rt eine Befestigung anlegen, dagegen 
verspricht er, dass die Einwohner derselben unter der Fahne des H erzogs 
K riegsdienste leisten werden, die Strafe für die dazu nicht Erscheinenden 
soll dem Bischof gebühren. Als Gegenleistung für diese mit voller F re i
heit an ihn abgetretene K astellanei, befreit der B ischof das gesammte 
übrige Land des H erzogs von der Abgabe des Zehnten. W enn aber die 
Leslauische Kirche von Sambor oder seinen Nachfolgern beschädigt würde, 
sollen die Zehnten wieder gegeben werden, die Kastellanei aber nichts 
desto weniger im Besitz der K irche bleiben.

Dieser V ertrag , der un ter V erm itteluug des päpstlichen Legaten 
Wilhelm, Bischof von Modena und des Landm eisters Poppo zu Stande 
gekommen war, scheint beide Theile nicht befriedigt zu haben. E s ist 
schon bei W ischin angegeben, dass ausser G orrentschin der Bischof 
noch K lein W ischin oder Schriedlau von Sambor als E rsatz für den 
Dezem erhalten ha tte , so wie auch noch 2 andere Dörfer W ischin 
nebst m ehreren Gütern für ein diesem gegebenes Darlehn (No. 124). 
Den hierüber entstandenen S tre it schlichtete der deutsche Ordenscomthur 
von Thorn, H artm uth, 1257 dahin, dass der Bischof alle G üter und 
die K astellanei behielt, dem H erzog dagegen noch 100 M ark in 5 Jah res
renten a 20 M ark zu zahlen sich verpflichtete (No. 166). Nach H irsch 
(Zeitschrift V I p. 22) hätte  sich Swantopolk, w ährend er seines Bruders 
Land inne h a tte , an den V ertrag  von 1241 überhaupt nicht gekehrt. 
Es ist aber ein schriftliches V ersprechen von ihm aus dem Jah re  1253 vor
handen, in welchem er sich verpflichtet, dem Bischof W olimir die Zehnten 
von Sam bor’s Gebiet wieder zu geben, falls dieses unter seine H errschaft 
gelange, die betreffenden Dörfer dagegen zurück zu nehmen (No. 148). 
E r muss also doch den V ertrag  für rechtsbeständig angesehn, der Bischof ihn 
aber als nachtheilig für sich erachtet haben. Dieses V ersprechen Sw antopolk’s 
liess sich der B ischof A lberus 1282 von dem päpstlichen Legaten in Polen, 
dem Bischof Philipp von Ferm o am 7. Ju li 1282 (No. 340) zu H einrichau 
in Schlesien transsum iren und mag dort den Sohn an die Zusage des 
V aters erinnert haben, denn bald darauf, am 4. O ctober desselben Jahres 
zu Sehwetz (No. 342) versprach Mestwin, dem Bischof die Zehnten wieder 
zu geben, w iderrief den von Sambor einst geschlossenen V ertrag  und 
nahm die K astellanei G orrentschin w ieder an sich. Das D orf Klein W iszino 
oder Cridlovo aber liess er dem Bischof erblich m it allem R echt und
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J e tz t erst w ar Mestwin berechtigt, dem K loster Lekno die bisher dem 
Bischof gehörenden G üter Ranikowe und Darganze zu überweisen. Eine 
Befestigung oder einen W ohnsitz scheint sich keiner der Bischöfe, welche 
G orrentschin 41 Jah re  lang besassen, in diesem Gebiet erbaut zu haben, 
auch sind keine N achrichten über eine etwa aus ä lterer Zeit darin befind
lich gewesene B urg bekannt geworden, die bei den immer noch nicht 
genügend durchgeführten Nachforschungen doch nicht geradezu verneint 
werden kann. U nter der H errschaft des Ordens gehörten diese 18 Dörfer 
zum D istrict Bern der V ogtei Dirschau.

5. Das Land Pirsna.
Es erstreck te sich nördlich des Landes Garzen und umfasste den 

nordwestlichen Theil des heutigen K reises B erent von Alt-Grabau bis zur 
Bütowschen Grenze, so wie den anstossenden Streifen des heutigen Kreises 
K arthaus von Gostomie bis an den Ostritz-See, wo es m it der K astellanei 
G orrentschin zusammentraf. Nördlich von ihm lag das Land Chmelno. 
Als Sam bor II. zu Inowraclaw am 31. Dezember 1278 hochbetagt ge
storben w ar, lebten noch 3 Töchter von ihm; M argarethe, die W ittw e 
König Christophs I. von Dänem ark und M utter K önig Erich Glippings, 
die e rst 1283 starb, aber keinen Anspruch an ihres V aters V erlassenschaft 
gem acht zu haben scheint; die H erzogin Salomea von Cujavien (f  1314) 
und die unverm ählt gebliebene G ertrud, deren A ufenthaltsort nach ihres 
V aters V ertreibung aus seinem Lande doch wohl auch bei ih rer eben 
genannten Schwester verrnuthet werden darf. Diese beiden wurden von 
Mestwin nachträglich und, da es e rst nach geraum er Zeit geschah, wohl 
nicht ganz freiwillig dahin abgefunden, dass er an Salomea den grossen 
und kleinen K abal, wichtige F ischereiplätze an den Mündungsarmen der 
E lbinger W eichsel, sowie Ländereien im grossen W erder ab tra t und 
1284 zu Stolp o. T . urkundlich der jüngern  G ertrud das Land P irsna 
gab. E r überwies es ihr, die er sogar seine geliebteste Schwester nennt, 
in den von A lters her bezeichneten Grenzen mit allen darin befind
lichen D örfern, welche 22 an der Zahl namentlich aufgeführt werden, 
zu erblichem Besitz m it allen N utzbarkeiten, welche je tz t dort sind oder 
in Zukunft sein würden, mit den bebauten und unbebauten Aeckern, W iesen, 
W eiden, M ooren, G ew ässern, W asserläufen, M ühlen, Seen, Fischereien, 
Süm pfen, B ächen, dem Honiggewinn und überhaupt allem H oheits-Recht 
wie er es besessen und wie es von seinen Vorfahren an ihn gediehen sei. 
E r befreit alle Einw ohner desselben von allen polnischen oder deutschen 
D iensten und Abgaben, von den Palatinen, K astellanen, R ichtern, Banner
trägern , U nterkäm m erern, von allen Verpflichtungen, welchen Namen sie
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auch haben mögen. Sie dürfen vor keinen R ichter gefordert werden 
ausser vor die F ürstin  G ertrud, oder wen diese als R ichter bestellen wird, 
noch soll irgend wer S trafgelder zu fordern haben ausser diese selbst zu 
ihrer beliebigen Verwendung. Ausgenommen jedoch is t, dass bei ein
tretender N oth des Landes, die Einwohner gehalten sein sollen die all
gemeine Landsteuer auch zu bezahlen. W enn G ertrud früher als Mestwin 
sterben sollte, so erhält dieser das Land P irsna  zurück, im um gekehrten 
Fall kann sie damit machen, was ihr gut scheint. (No. 384.)

Die in dieser Urkunde genannten 22 D örfer, die mit wenigen Aus
nahmen deutlich zu erkennen sind und noch heute bestehen, geben über 
den Umfang des Landes P irsna  sichere Auskunft: es sind folgende:

a. Costrina. Quandt hat (Balt. Stud. X V I. p. 128) zuerst diesen Namen 
richtig  auf die heutige K reisstad t Berent gedeutet, den H irsch (N. P r. P rov. 
Bl. III, Pomm. St. I) noch nicht zu erklären wusste. Die Polen nennen den 
O rt je tz t: K oscierzyna, das polnisch redende Landvolk: K oscina. U n
zweifelhaft ist es derselbe Name wie K üstrin  a. 0 . und w ird schwerlich 
mit P irsna  in sprachlicher V erbindung stehen, wie Toppen (hist. comp. 
Gcogr. p. 46) zur F rage stellt. Es ist das Costerina der U rkunde (No. 
447) von 1289, wohin von Kischau aus eine S trasse führte, die noch heute 
besteht, das Custrin der U rkunde (No. 478) von 1291, welchc Mestwin I. 
am Orte selbst ausstellte; die vorliegende von 1281 bezeichnet es als ein 
D orf im Lande P irsna. W eitere urkundlich sichere N achrichten ans dem
13. Jahrhundert sind nicht vorhanden. U nter der O rdensherrschaft heisst 
der O rt noch Costrina, aber auch schon Bern (Lotar W eber, Preussen 
vor 500 Jahren) B ernt (1454 Joh. Lindau Scr. IV  p. 506) Bern (a. a.
0 . p. 556), zuerst so 1398 (nach Jacobson, K ath. K irchenrecht in P r. 
p. 118 bei Toppen Geogr. p. 228); dass dieser Name sich nicht aus 
Costrina oder P irsna entw ickelt haben kann, sondern deutschen U rsprungs 
ist, möchte gewiss sein. Die Verm uthung, dass er mit dem M arschall 
W artislaw 's IV . von Stolpe, H enning Beer, der seit 1321 Bütow besass
und dessen Söhne dieses Gebiet 1329 an den Orden verkauften, in Zu
sammenhang stehe, ist doch durch keine andere Begründung gestützt, als 
durch die gleiche W appenfigur dieses Rittcrgeschlecht.es und der je tz igen  
Stadt, das einen B är unter einem belaubten Baum stehend zeigt. Beim 
M angel aller frühzeitigen städtischen archivalischen N achrichten kann 
nicht festgestellt werden wie lange die S tadt sich dieses W appen’s schon 
bedient, ob es nicht vielleicht' gar dem Namen derselben blos möglichst 
angepasst sein mag. Die Bundesurkunde der S tädte gegen den Orden 
vom 20. Febr. 1440 scheint B erent n icht mit unterschrieben und sein 
Siegel nicht daran gehängt zu haben, wohl ein Zeichen seiner geringen
Bedeutung. Doch w ar es damals eine S tad t und der Orden hat sie ge-
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gründet, wann dies aber geschah is t noch unbekannt. Die erste E r
wähnung der S tadt findet sich 1437 im Zinsbuch A. Z. fol. 155 (Toppen 
p. 228. Note). Als der Hochm eister Ludw ig v. Erlichshausen 1451 das 
Land durchreiste zur Entgegennahm e der Huldigung, huldigen am 7. Mai 
auf dem Schlosse zu Subvicz (Sobbowitz) auch: „E tliche aus dem R ath
,,und der Gemeinen von B eren“ , und ebenso aus Schöneck. (Gesch. w. eines 
Bundes, Scr. IV . 83. Note).

Damals lag neben der S tadt das S tad tdorf Costrin mit 54 Zinshufen 
(L. W eber a. a. 0 .)  und die Burg Bern m it einem Vorw erk. Diese Burg 
war wohl auch der Sitz des Ordenspflegers, der den dazu gehörigen Land
bezirk verwaltete, wie später der des polnischen Starosten  und in neuerer 
Zeit der des Landratham tes. Sie mag zuerst den deutschen Namen ge- 
geführt haben, der dann auch auf die S tad t überging, als diese deutsches 
R echt erhielt. Man wird nicht verkennen, dass der Hügel, auf dem die 
O rdensburg stand, nach damaligen und früheren Anschauungen zur Anlage 
einer befestig ten , gesicherten Behausung wohl geeignet war, namentlich 
unter B erücksichtigung der ehedem viel wasserreicheren nächsten Umgebung. 
Da Mestwin sich 1291 liier aufhalten konnte, so wird schon zu seiner Zeit 
eine landesfürstliche Burg, ein castrum , hier bestanden haben und da 
C ostrina 1284 an der Spitze der zu P irsna  gehörenden Ortschaften ge
nannt wird, so scheint es damals auch der H aup to rt dieses Landes ge
wesen zu sein, von dem aus dasselbe verw altet wurde. Man darf denn 
auch m it Quandt verm uthen, dass schon zu jen e r Zeit eine K irche in 
C ostrina existirte, da doch w enigstens eine in der mindestens 8 Quadrat- 
Meilen grossen Landschaft bestanden haben wird. Doch ist ein P farre r 
zu B erent erst 1413 genannt und das D ekanat von Mirchau erst 1634 
mit dem hiesigen Pfarram t verbunden worden. (Handschriftl. M ittheilung 
von Prof. E rn st Strehlke).

b. Zclonino ist das Gut Zielenina. W enn H irsch dazu die E rk lärung  ge
geben hat, Z. sei ein V orw erk von A lthütte, so ist zu bemerken, dass 
A lthü tte  der früher gebräuchliche Name für Z. selber ist, sowie W entfie 
(n. p . WQtwie) einst N euhütte hiess. Beide gehörten zu Klein-K lintsch 
m it dem sie anschliessend grenzen, so dass L etzteres unter Zclonino viel
le ich t mitbegriffen ist.

c. Bandomino is t Gross und Klein Bendomin.
d. Netuse oder Neruse (L esart von Quandt und H irsch) is t nicht be

stimmt zu erklären; an Neu-Grabau, das ehedem Grabowko genannt wurde, 
is t nicht zu denken, denn dies ha t erst das K loster K arthaus als Besitzer 
von Alt-G rabau auf dem zu diesem gehörenden Territorium  angelegt nebst 
noch 4 anderen bis in dieses Jahrhundert hier dienst- und zinspflichtigen 
O rtschaften; F ustpetershütte , G rabaushütte, Stoffershütte und Jaschhütte .
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Auch Spohn hatte  dieselbe D ienstverpflichtung wie diese gegen das Gut 
Alt-Grabau. Die Reihenfolge, in welcher die U rkunde v. 1284 die zu P irsn a  
gehörenden Ortschaften nennt, ist möglichst geographisch geordnet, Netuse 
möchte daher am w ahrscheinlichsten mit Reknitz (Rekownica) zu erklären, 
sein, das nicht genannt wird, aber ein a lt bestehender slavischer O rt ist. 
Noch unter d. Orden gab es ein cöllm. Lehngut Neruse (nach L. W eber,)

e. Grabovo ist A lt Grabau.
f. Lubna ist Lubiahnen, westlich Berent, nicht Lubalm wie Toppen 

(a. a. 0 . p. 46) will. Dieses hiess damals Lubenz (siehe oben).
g. Korne is t Körnen.
h. Gostome ist Gostomie u. Gostomken, K reis K arthaus.
i. Zkorevo ist Zkorzewen, nördl. Berent, K reis K arthaus.

k. Skorevo lag nach der H andfeste von Patu lli 1432 (Hirsch. N. P r. 
P rov. Bl. 1853. p. 22. Pommerell. Stud. I.) östlich dieses Dorfes, also 
auf der Feldflur des heutigen Schönberg. Damit s teh t die später (Zeit
schrift VI, p. 14. Note) gegebene E rklärung, dass damit Skorzewen ge
m eint sei, in W iderspruch; die erstere is t aber die richtige. Es ging 
im Insurrections-K riege gegen den Orden, wie noch m ehrere Dörfer seiner 
N achbarschaft völlig un ter und seine Feldflur w ar mit W ald bewachsen. 
H ier legte der S tarost von B erent Dem etrius v. W eiher das D orf Schön
berg 1607 als eine ganz neue O rtschaft an und besetzte sie m it evan
gelischen, deutschen E inw anderern aus Pommern, denen er auch eine evan
gelische K irche nebst P red iger v ersta tte te . (Schwengel/s Chronik v. Klop- 
schen n. P r. P rov. Bl. IX .) Es ist daher nicht richtig, dass Schönberg 
auf der Feldflur von Manecevo oder Mansäu entstanden wäre. (P. U. B. 
p. 349.) Dieses Scorevo ist dasjenige Gut, aus welchem schon Mestwin I. 
dem K loster Suckau bei dessen G ründung jährlich  5 U rnen H onig zuwies, 
die sein Nachfolger Sw antopolk 1224 und später mehrfach gleich derselben 
Hebung aus Liniewo (Lenive und Scoreve) bestätig te. Die H erzogin 
G ertrud sagt 1312 ausdrücklich, dass damit das D orf Scorewo majus der 
Landschaft P irsna  gemeint sei, (H irsch, Zeitschrift V I. p. 14 Note) und 
hiernach müsste es ein Gross und ein Klein Scorevo gegeben haben.

1. Uneraze. Je tz t is t kein O rt dieses Namens mehr vorhanden. Seine 
Spur fand zuerst Quandt in dem F o rs to rt U nretz bei Kgl. Stendsitz (jetzt 
Grünhof). Nach dessen V organg nennt H irsch (VI. p. 23) denselben 
Uneritz, das P . U. B. (p. 349. N ote) U nrest. Ich habe diesen Namen, 
ohne die R ichtigkeit der A ngabe bestreiten zu wollen, in der Umgegend 
nicht mehr als gebräuchlich constatiren können, auch findet er sich auf 
keiner älteren K arte  angegeben. L. W eber nennt um 1400 im Bezirk 
Costrina ein kulmisclies Lehngut U nrez, ohne dieses W ort zu erklären.

m. Saple ist Alt-Czapel.



11 0  H. Schuch. Historische Nachrichten über die Landschaft 11m Berent

n. zwei D örfer Pirscevo sind die heutigen Gross und Klein Piers- 
zewo am Patulli-See, im Yolksmunde je tz t  allgemein Pischau genaunt, 
so bezeichnet sie auch schon Schwengel in der Chronik von Klopschen. W o die 
Feldm arken von G ross P ., Gollubien, Zgorzallen und Alt-Czapel Zusammen
treffen, dicht am Lonken See findet sich ein iso lirter Hügel, steil ringsum 
zu W iesengründen und mehr als 100 F uss zum W asserspiegel des Sec’s 
abfallend. Kommunikationswege aus allen genannten Dörfern kreuzen sich 
an seinem Fusse. E r  heisst noch heute „der Schlossberg“ , tru g  also 
einst, in einer Zeit die sich unserer K enntniss entzieht, eine Burg, von 
der ich indessen n ich t angeben kann, ob sich noch U eberreste derselben 
erkennen lassen w ürden. Da der Name des Landes P irsna  m it Pirscevo 
am ehesten sprachlich Zusammenhängen mag. so dürfte vielleicht auf diesem 
Schlossberge die älteste  C entralburg dieser Landschaft gelegen haben, 
ehe Costrina an ihre Stelle tra t. H irsch  sagt s ta tt P irsna  gewöhnlich 
Pirchen, w orauf schon Q uandt aufmerksam machte und annahm, dass er 
dies vielleicht nach U rkunden thue. D ieser weist auch darauf hin, dass das 
Geschlecht v. P irch  ehemals P irsza geheissen habe und wahrscheinlich 
aus dieser Gegend stamme. Thatsächlich haben sich in der Umgegend 
noch adlige und nichtadlige T räger dieses Namens als B esitzer bäuerlicher 
G rundstücke erhalten. In  der U rkunde von 1284 heisst das Land aber 
niemals Pirchen.

o. Golube is t Gollubien in der N iederung am Fliesse zwischen dem 
Damerau- und Patulli-See. Sam bor schenkte es 1258 seiner Stiftung in 
P o gu tken  (No. 173) und stellte  darüber am 1. M ärz 1260 zu Dirschau 
noch eine besondere U rkunde aus (Nr. 183) in welcher er e rk lärt, dass 
er diese Schenkung zum H eil seiner Seele und der seiner Vorfahren, 
seines V aters und seiner M utter, sowie auch seines Sohnes Zubislaus, der 
M utter G ottes und dem H errn  Conrad, Abte zu Doberan übergebe in den 
von A lters her bestehenden Grenzen und dazu gehörenden Hufen, W äldern, 
W iesen, W eiden, Gewässern, Mühlen, m it allen seinen Berechtigungen und 
Befreiungen zugleich mit dem ihm zustehendeu Zehnten an Feldfrüchten 
und V iehfutter, m it aller F re iheit von der weltlichen M acht der Vögte, 
R ich ter und Executoren der Herzog!. G erichtsbarkeit. Die E inw ohner 
sollen nicht verpflichtet sein zum Bau der Städte, B rücken und W älle, 
zur Entrichtung von S teuern und Zöllen und zum K riegsdienst, ausser 
zur V ertheidigung des Landes auf 3 Tage, wenn der Feind eingedrungen 
wäre. Sie sollen keinen V oigt über sich haben oder R ichter, ausser dem 
A bt und wen dieser dazu bestellen würde. (No. 183.)

Noch in der Verbannung, in E lbing am 24. März 1277 hatte  Sambor 
dem K loster den Besitz von Gollubien bestä tig t (Nr. 277). A ber M est
win tauschte dasselbe in dem nämlichen Jah re  w ieder an sich (No. 292),
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so dass Gollubien in sein altes V erhältniss zum Lande P irsna  zurück, 
kehrte. Als die M arkgrafen O tto und W aldem ar von Brandenburg 1308 
zur E roberung Pom m erns gegen Danzig zogen, lagerten sie am 20. und
23. A ugust auf der Haide am See Cholop, von wo sie 2 U rkunden an 
den genannten Tagen datiren liessen (No. 662 und 663), durch deren 
Eine sie den Johann itern  in Liebschau für die ihren G ütern zugefügtei} 
V erw üstungen Entschädigung verleihen. U n te r  dem See Cholop ist einer 
der Seen bei Gollubien, also der Damerau- oder Patulli-See zu verstehen. 
Die grosse S trasse von Danzig nach S.W . w ird auch schon damals längs 
dieser Seen gegangen sein, wie noch zu Schwengel’s Zeit (siehe Chronik 
von Klopscheu : W eg von Bütow nach Danzig). Diese V erwüstungen 
werden demnach das ganze Land P irsna  betroffen haben. Später gab 
M arkgraf W ald tm ar bei Empfangnahme des Kaufgeldes für Pommerellen 
zu K alies am 22. Dezember 1310 dem K loster Oliva das D orf Pomeiske 
mit 70 Hufen und Seen (Nr. 695). Auch dies geschah wegen der dem 
K loster zugefügten Beschädigungen, doch bem erkt die ältere Chronik, dass 
das K loster solche erlitten  habe, als H erzog Sw antopolk m it seinen R ittern  
in dessen Mauern eingeschlossen, sich tapfer darin gegen die M arkgrafen 
vertheidigte. Allem Anschein nach möchte das nach dem V erlust der 
Schlacht bei K rücken (1249) geschehen sein; E in M arkgraf v. Brandenburg 
kam damals, (1251 oder 52) dem Orden gegen Sw antopolk zu Hilfe und 
nöthigte diesen zum Frieden. (H irsch in Ser. I. p. 709 nach Dusburg III. 67.)

p. Potuli je tz t Patulli, dicht bei Schönberg, im 13jähr. K riege so voll
ständig zerstört, dass es noch 1591 unbewohnt war. Im Zinsbuch von 
K arthaus heisst es in diesem Ja h r: „P atu len  ist ein wüstes Gut, ist zu  ̂
vor ein D orf gewesen und wird je tz t  von den Gollubiern gehalten, die 
jäh rlich  davon auf S. M artini zinsen.“ (N. P r. P rov . Bl. IX . 4. Chr. v. 
Klob. ed. Strehlke).

q. Sicorino is t Sikorszin. 
r. Pchuce ist Puz.
s. Zgorale heisst je tz t  Seedorf sonst Zgorzallen, am östlichen Ufer 

des grossen Radaune-See’s.
t. Manecevo, 1291 Manchowe, später Mansovo, bei Schwengel: Mansau, 

ging wie seine N achbardörfer K loboczyn, Patulli, Scorevo im 13 jäh rigen  
K riege völlig unter.

u. Clobueino, je tz t Klopschen oder Kloboczyn. Die vom P rio r des
27

K losters K arthaus, Georg Schwengel (1735— 1766 - - . )  geschriebene Chro-
\.u

nik dieses O rtes (O riginal noch je tz t im Besitz desDorfes, ed irtvonE . S trehlke 
in den N. P reuss. P rov. Bl. a. F . Bd. IX .) giebt die N achricht, dass auch 
Kl. vollständig in jenem  unheilvollen Insurrectionskriege zerstö rt w orden
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sei und dass die älteste Lage desselben w eiter westlich als die jetzige 
w ar. M atthis Schedlin K nibawski, B esitzer der zu A lt-G rabau gehörenden 
Güter, legte m itten in dem auf der ehemaligen Feldflur von Kloboczyn 
und Mansovo gewachsenen W alde 1605 das je tz ige D orf an und besetzte 
es mit deutschen evangelischen E inw anderern aus Pom m ern, denen er ein 
Privilegium  ertheilte, wonach sie nur geringe Scharw erksarbeit auf dem 
Gute A lt-Grabau zu leisten und von jed e r Hufe einen bestim m ten jä h r 
lichen Zins zu zahlen hatten . Man sieht daraus, dass auch zur polnischen 
Z eit die deutsche Einw anderung nicht völlig gestockt hat, denn die in 
der Umgegend befindlichen zahlreichen deutschen Dörfer sind in derselbeu 
Z eit entstanden. Schedlin, dessen Geschlecht sich heute Czarlinski nennt, 
war ein P ole , der S tarost von B erent Demetrius W eiher gehörte einer 
durch m ehrere Generationen in Polen  sehr mächtigen Fam ilie ostpomme* 
rischen U rsprungs an (aus Leba); er ist es der Schönberg und Beek neu 
gegründet und m it deutschen Einw ohnern colonisirt hat. Schedlin erbaute 
damals in K lopschen für dessen evangelische Bewohner die erste lutherische 
Kirche dieser Gegend, die indessen wieder einging als wenige Jah re  
darauf die Schönberger entstand. Ihre  einstige Baustelle, der alte K irch
hof im Dorfe, ist noch sichtbar. Die Feldflur von Mansau wurde damals 
mit der von Klopschen verbunden und das E rstere  nicht wieder errich tet; 
aus dem G renzprotokoll von 1640 kann man ziemlich genau erkennen, 
dass der östliche Theil der M ansauer Feldm ark je tz t  zu Fustpetershütte , 
der westliche zu K lopschen gehört.

v. Sarevo. Nach H irsch (Zeit. V I. p. 23) auch Zarzow, nach P . U. B .: 
Zarow, seit 1616 Neu-Czapel.

Es is t doch gewiss überraschend im nordöstlichen Theil der durch 
diese 22 Dörfer begrenzten Landschaft fast alle grösseren Ortschaften als 
schon vor 600 Jahren  bestehend erw ähnt zu finden. Es fehlen von alten 
slavischen O rten nur R eknitz und Beek (wie es scheint, eine nieder
deutsche w örtliche U ebersetzung seines ehemaligen Dorfnamens K aliska). 
Südwestlich von Berent b leibt es allerdings fraglich, wie weit das zu 
C ostrina gehörende Gebiet reich te, wo es hier mit dem von Garzen 
oder K ischau zusammengestossen haben mag, das die Umgegend von 
Piechowitz und die vielen genannten Seen einschloss. Nach Quandt lag 
zwischen Costrina und der seit A lters feststehenden Grenze mit Bütow 
eine W ildniss, die wie später zur S tarostei Berent, so auch damals zum 
Lande P irsna  gehört haben wird.

Indem  Mestwin seiner Base dieses Land schenkte, blieb er doch der 
L andesherr desselben, G ertrud empfing davon nur die fürstlichen E inkünfte. 
E ine E rinnerung an ihre B esitzzeit hat sich nicht erhalten ausser durch 
diese U rkunde und eine andere, in welcher sie ihr Eigenthum  an den



Orden verkaufte. Man weiss nicht einmal, ob sie sich je  in Costrina auf
gehalten haben mag, ob sie bei ih rer Schwester in Cujavien lebte, oder 
vielleicht im K loster Suckau, das ja  mehrfach der A ufenthaltsort unver
m ählt gebliebener Töchter der Landesfürsten gewesen ist und zugleich 
nahe bei P irsna  lag. Es lebte damals in jenem  K loster noch W ithoslawa, 
die Schwester ihres V aters, als Aebtissin (magistra), obwohl schon in hohem 
Alter, denn sie wird bereits 1246 (No. 93) als solche genannt, zuletzt 
noch 1290 am 23. April und ist nach Schwengel am 9. Ju li desselben 
Jah re s  gestorben (P. U. B. p. 230).

D er Orden ging gleich nach Eroberung des Landes daran, die grossen 
Giitercomplexe, welche die Fürsten  verschenkt und verschleudert hatten, 
in den Besitz der Landesherrschaft wieder zurückzubringen, namentlich 
wenn die Besitzer Polen oder A usländer waren. U nter die ersten  der
artigen W iedererw erbungen gehören die Besitzungen, welche Sam bor’s 
T öchter Salomea und G ertrud von Mestwin erhalten hatten. Die E rstere  
verkaufte ihren Antheil bereits am 28. A pril 1309, die Andere das Land 
P irsna  durch einen V ertrag  vom 14. Januar 1312 zu Swechowe (Schwetz?) 
bei dessen Abschluss sie sich Domicella, filia ducis Sambori te rre  Pom eranie 
nennt und erk lärt, dass dieser V erkauf freiwillig und ungezwungen ge
schehe. Die Kaufsumme betrug 300 M ark; Salomea und ihre Söhne hatten 
für ihren Besitz 1000 M ark erhalten. (Voigt, Gesch. Preuss. IV . 286). 
U eber die w eiteren Schicksale der F ürstin  G ertrud ist nichts bekannt.

6. Das Land Chmelno.
Obgleich nicht zum P a la tin a t Dirschau, sondern zu dem von Danzig 

gehörend, kann diese Landschaft wegen ihrer nachbarlichen Lage zu Berent 
nicht übergangen werden. Quandt ist der Meinung, dass ausser Belgard 
auch Chmelno dem H erzog R atibor gehört habe, doch dürfte wohl keine 
andere H indeutung dafür sprechen, als dass R atibor 1238 dem K loster 
Suckau das D orf Zamblevo (bei Smazin am Südrande des N eustädter 
Kreises) schenkte (No. 67), welches nach der von H irsch (Zeitschrift V I 
p . 29) gegebenen Begrenzung des M irchauer Bezirks, der m it Chmelno 
identisch war, in diesem gelegen hat. A ber auf Sw antopolk’s W unsch, 
der hier doch als Landesherr erscheint, bestätig te (No. 150) 1253 der 
B ischof W olim ir von Cujavien der K irche in Parchau  die Zehnten der 
Dörfer Parchau , N akel, Zukowken und G olzau, die alle 4  sicher in 
Chmelno lagen, 1253 w ar R atib o r auch nicht mehr in Gefangenschaft. E r 
kann also nicht der Besitzer von Chmelno gewesen sein. H ä tte  ihm diese 
Landschaft in der T hat gehört, dann w äre Sw antopolk’s Fürstenthum  Danzig 
durch einen ununterbrochenen G ürtel fremden Besitzes von seinen übrigen 
G ebieten abgetrennt gewesen, ein Zustand, der auch damals unleidlich
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erscheinen muste. Die südliche Grenze Chmelno’s ist durch die Aufzäh
lung der zu P irsna  und G orrentschin gehörenden Ortschaften genau be
stimmt, es is t die alte Landgrenze zwischen den F ü rs te n tü m e rn  Danzig 
und Liebschau-Dirschau; gegen W esten  berührte es sich in der heutigen 
Provinzial Grenze mit dem P ala tina t Stolp und dem Fürstenthum  Belgard 
(K reis Lauenburg) bis Strzebielino, gegen N ordosten ist die Ausdehnung 
nicht genau bekannt. Bendargau liegt 1284 in der K astellanei Puck des 
P a la tin a ts  Danzig (No. 374.), Remboszewo, Schmentau und Kossy gehörten 
zur Parochie der Chmelnoer K irche und bezeichnen hier die Grenze des 
Landes (Quandt).

Der H aup to rt dieser Landschaft w ar die Burg Chmelno, deren Ueber- 
rest ein hoher Ringwall auf einer H albinsel zwischen dem W eissen, 
Reckowo- und Klodno-See (örtlich Grodzisko genannt) noch je tz t ein 
deutliches Bild von der Beschaffenheit altslavischer Burgen giebt. U r
kundlich erw ähnt w ird die Burg selbst erst 1295, als Przem yslaus dem 
K loster Suckau den Besitz der sämmtlichen zum castrum  Chmelno ge
hörenden Seen bestätigte. Diese Seen sind die ausgedehnten W asser
flächen aus denen der Radaune-Fluss entspringt. Sie waren sämmtlich 
fürstliches Eigenthum  sind aber frühzeitig dem K loster Suckau geschenkt 
■worden. Mestwin I. gab 1209 den grossen Brodno- und den Garsno-See 
(No. 14). L etzterer w ird sowohl von Quandt wie von H irsch mit dem 
Lappalitzer-See erk lärt, an welchem das Dorf Garz liegt; es ist aber wohl 
wenig bekannt, dass die westliche Bucht des N ordendes vorn grossen 
Radaune-See heute noch das K arskanier W asser genannt wird und in seiner 
Nähe ein Gehöft K arskania oder Garszko lieisst; 1224 bestä tig t Sw antopolk 
dem K loster den Besitz der Seen Brodno und G artsno (No. 26), 1249 den 
Besitz der 3 Seen Karszno, Brodno und Brodnica (kleine Brodno-See) 
(No. 122) und Mestwin anerkennt 1283 den Besitz der folgenden 5 Seen 
aus früheren Schenkungen: Karsno, Brodno, Brodniza, magnum lacuin 
Brudno et Garche und verleiht ihm danach „d en S p u ren  seiner V orfahren 
folgend“ seine Seen (cum lacubus nostris): Raduna (der grosse Radaunc- 
See) Nerostovo (die durch zwei Landzungen gebildete Bucht zwischen 
Lontschin und Lontscliinerhütte) Beale (der W eisse See) Clodna (der Klodno- 
See), P lanssa (auch Plavissa, der südliche Theil des vorigen), Racow (der 
Reckowo-See), den grossen und den kleinen Brodno m it allen Fischwehren 
in denselben, doch nicht die Mühle und Fischwehre der Mönche von 
Oliva, die zwischen dem Radaune- und Klodno-See liegt (je tz t Klein- 
Chmelno) mit aller N utzbarkeit, die der H erzog oder dessen K astellane 
in Chmelno daran gehabt haben, mit Ausschluss aller A nsprüche der 
anwohnenden R itte r und K m etonen (No. 360). Nach H irsch (Zeitschrift 
VI. p. 23) gehörte dem K astellan von Chmelno der 4. F isch  von jedem
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Fange, nach Quandt der 3. aus den genannten Seen. In der zuletzt an
geführten U rkunde ist jedoch in Bezug auf die Chmelnoer Radaune-Seen 
davon garnichts gesagt, sondern nur, dass dem K loster zur Entschädigung 
für die Fischwehre Olsicia (1209 W olsucyn an der Elbinger W eichsel), 
welche es 12. Novbr. 1282 dom Orden auf Mestwins W unsch hatte  ab
tre ten  müssen (No. 345), der Fischfang in der Leba vom Leba-See bis 
zum Salzmeer gemeinschaftlich mit dem Bischof gehören sollte mit Aus
nahme des 4. Fisches von der H älfte des Bischofs, den der H erzog einem 
Ändern anzuweisen sich vorbehält. An der Leba hatte  der Chmelnoer 
K astellan keine Berechtigungen, die Seen waren vorher alleiniges E igen
thum des H erzogs gewesen und waren dem K loster ohne V orbehalt über
wiesen, die Befreiung des K lostereigenthum s von herzoglichen Abgaben
i.-t aber in vielen Urkunden ausdrücklich ausgesprochen. Diese Ab
gabe müsste also durch irgend eine andere Stelle begründet sein, die 
ich im P. U. B. jedoch nicht finde. Przem yslaus bestä tig t ausserdem 
1295 ausdrücklich dem K loster das Eigenthum  der Seen und Fische, die 
zur Burg Chmelno gehören (No. 530).

Dass auf dieser Burg landesfürstliche K astellane residirten ist durch 
diese U rkunde von 3283 bestä tig t. Namentlich bekannt ist von ihnen 
jedoch nur Einer.

1304 am 6. Aug. bestätigen zu Danzig der Palatin  Swenza, der R ichter 
von Pom m ern Bogussa, der Kastellan von Putzig  W oyslaus, dass das Gut 
Kladau, welches seit undenklichen Zeiten ehedem herzoglich gewesen, seit
28 Jah ren  wüste gelegen habe, dem A bt Conrad von Lenda gehöre, aber 
nicht dem H einrich Pincovicz, der es dem Abte streitig  mache. U nter 
den Zeugen befindet sich Trojanus, Kastellan von Chmelno (No. 628). 
E r gehörte vielleicht auch zu den Polen, die Mestwin in den letzten 
Zeiten seiner Regierung in ’s Land gezogen hat, wenn er mit dem Trojanus 
venator de Rogosno identisch sein sollte, der 1288 eine zu R epka (bei 
Bromberg) ausgestellte U rkunde Mestwin's bezeugt (No. 432). 1308 beim 
Ausbruch der entscheidenden W endung im Schicksal des Landes hatte  er 
jedoch diese Stellung nicht mehr inne.

Ausser den von der Chronik von Oliva in der Burg Danzig genannten
3 polnischen Befehlshabern, dem L andrichter Bogussa, dem K astellan von 
Danzig A lbert und dem K astellan von Putzig  Woyslaw, erw ähnt der Bischof 
Gerward von Cujavien 1320 noch einen 4ten, den Stephanus castellanus 
Culmensis (Scr. I. p. 778 ff.). H irsch bezeichnet ihn (Scr. I. 702 note 83) 
als den polnischen K astellan von Chelm, Stephanus. Auch Swentoslaus, 
der 1308 P ala tin  von Dirschau war, nennt 1339 als Befehlshaber in der 
Burg Danzig neben Bogussa und A lbert noch: quidam Stephanus de Puiscz 
und verwechselt ihn hierbei mit Woyslaw, was nach den 30 Jahren, die seit
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dem vergangen w aren, leicht möglich ist. Dass dieser Stephan zu den 
Befehlshabern in der Danzigcr Burg gehört hat, ist hiernach sicher und 
da derselbe weder in Culm, noch etwa zu Chelm in W olhynien K astellan 
gewesen sein kann, so war er es wohl von Chmelno. E in Stephan ist 
1287 U ntertruchsess in Schlawe (No. 417) in demselben Ja h r  heisst ebenso, 
der Tribun von Schwetz (No. 424), 1296 (No. 541) und noch 1300 (592) 
is t ein Stephan Truchsess in Danzig; einen hohen Beamten dieses Namens 
gab es also in jen e r Zeit in Pommern, die Deutung auf Chmelno gewinnt 
dadurch an Gewissheit. Da auch noch ein anderer Beam ter von Chmelno 
bei der V ertheidigung von Danzig betheiligt w ar, der Fahnenträger 
M iroslaw, so befand sich gewiss auch noch eine grössere Anzahl aus 
der Chmelnoer R itterschaft in ih rer Begleitung und sie erlitten wahr
scheinlich meist ein trauriges Schicksal. Am 22. November 1310 über
gaben die 3 Söhne S tephan’s (venatoris) frommen Angedenkens, Jacob, 
Y itko und Jesko zum Heil der Seele ihres V aters dem K loster Oliva 
das D orf Solmno (Schollen bei Gostomie. No. 694). W enn jen e r K astellan 
von Chmelno m it diesem Stephan dieselbe Person  ist, so liegt die Ver- 
muthung nahe, dass er sich unter den 16 Vornehm sten der Besatzung von 
Danzig befand, wahrscheinlich alles Pommern, welche die R itte r nach der 
Einnahm e der S tad t niederhauen und deren Leichname der A bt Rüdiger 
von Oliva auf dem Kirchhofe von S. Jacob vor dem K loster begraben liess. 
B eachtet man übrigens den seit der Eroberung der S tad t (14. November 
1308) bis zu jenem  Begräbniss, das am 4. Januar 1309 stattfand (Scr. I. 
731), verflossenen Zeitraum, so werden diese 16 R itte r schwerlich bei der 
E roberung selbst im Gefechte getödtet worden sein, sondern sind erst 
nachträglich aus politischen G ründen erm ordet worden. A uch würde sich 
anders der fromme A bt nicht haben nach Danzig begeben können, um 
ihre Beichte zu hören und die Sterbenden zu trösten . Jene Schenkung 
von Schollen ist vielleicht der Dank der Söhne für den ihrem V ater 
geleisteten Beistand in schwerer Stunde.

Ganz anders war das Schicksal jenes oben genannten Miroslaw. Schon 
V oigt sagt (Gesch. P r. IV . p. 214): der pommerische F ahnenträger
Miroslaw, H err von Vidlino (Fidlin) habe sich bei den Kämpfen der B urg
besatzung mit den B randenburgern und der von ihnen besetzten S tadt so 
ausgezeichnet, dass der H ochm eister Carl v. T rie r ihm durch Urk. vom
28. Aug. 1311 sein Gut Vidlino w iedergegeben habe, welches der M ark
g raf ihm genommen. H irsch  bezeichnet ihn ausdrücklich als den ehe
m aligen F ahnenträger von Chmelno und sagt, dass er dem Orden im 
K am pf gegen den M arkgrafen W aldem ar besonders treue D ienste geleistet 
habe (Zeitsch. VI. p. 27 und 51, auch Pomm. St. I). Die Bezeichnung 
als F ahnen träger (vexillifer) von Chmelno wird denn wohl in jen e r Ur-
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knnde von 1811 Vorkommen; im P . U. B. wird er nicht genannt. E in 
Mirislaus ist 1287 Schatzm eister (scarbenic in Stolp No. 424). Die ganze 
Belohnung bestand übrigens nur darin , dass er sein E rbgu t Fidlin be
s tä tig t erhielt mit Befreiung von allen Dier.sten und Steuern, ausser dem 
Brücken- und Burgenbau, dem K riegsdienste und den noch festzustellenden 
Leistungen der pommerschen B itter. Die Dienste, welche Miroslaw ge
leistet. hatte er doch eigentlich weniger für den Orden als für seinen Landes
herrn W ladislaus verrichtet so lange der K am pf gegen die Brandenburger 
dauerte; sollte er sich noch auf die Seite des Ordens gestellt haben, 
nachdem dieser die Polen aus der Burg geworfen, die Anführer derselben 
gefangen gesetzt und zu einem U cberlassungs-'Vertrag genöthigt hatte, so 
wäre er ein Landesverräther gewesen. Seltsam ist es auch, dass A lbert 
sowohl wie W oyslaw im Besitz ihrer G üter bei Danzig und in angesehener 
Stellung unter dem Orden verblieben sind, was auf keine bedeutende 
Anhänglichkeit an W ladyslaw schliessen lässt. Sie waren eingeborne 
Pom m ern; der Pole Bogussa dagegen ging zurück nach seiner H eim ath 
Cujavien, wo er noch 1316 lebte. Sein Sohn Presdrew , auch ein Zeuge 
(No. 3) vor den päpstlichen Kommissarien von 1339, der ganz aus der 
Nähe gesehen hatte  was in Danzig vorgegangen, war damals Domherr in 
Posen.

Das D orf Chmelno kommt 1220 zum ersten Male vor und zwar in 
der ersten in Pommern geschriebenen echten Urkunde, die noch erhalten 
ist und an der sich auch noch das Siegel Sw antopolk’s befindet, welches den 
stehenden H erzog mit Schwert zeigt und die Umschrift Svantepolc . . . ceps 
Pom oranorum  (P. U. B. No. 18). D ieser bestätig t darin dem K loster Oliva die 
Schenkungen seiner Vorfahren, darunter 3 Dörfer, welche schon sein 
V ater Mistwi gegeben, von denen Eins Cimeln heisst, womit Chmelno ge
meint ist (Hirsch, Scr. I. 674). W ahrscheinlich ist darunter das jetzige 
K lein Chmelno zu verstehen, jene  Mühle und jene Fischw ehr am Abfluss 
des grossen R adaune-Sees in den Plavissa, das auch später sowie die 
steinerne Brücke über diesen F luss noch öfter als E igenthum  Oliva’s er
w ähnt wird und erst 1316 nebst dein je tz t nicht mehr vorhandene D orf 
Plavanovo am Plavissa-See (No. 306) in den Besitz von Suckau gekommen 
ist. (H irsch, Zeitschrift V I. p. 69). Im Austausch von Grabowo bei 
Schwetz an den Orden erlangte Suckau in diesem Jah re  auch das D orf 
Chmelno selbst, ausserdem noch K lein Ottomin und Lyssewo, sowie eine 
Geldsumme, für welche Gross Glintsch von ihm angekauft wurde.

In Chmelno stand von alten Zeiten her eine dem heil. P e trus ge
weihte K irche, deren Erbauung der sagenhaften F ürstin  Damrova oder 
Damroca, die auf der Burg in Chmelno wohnte, zugeschrieben wird. Sie 
war (nach Quandt) eine T ochter Sw antopolk’s von Slawien (von Slawe,
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P . U. B. No. 5. Ao. 1175), W ittw e von Sam bor’s I. Sohn Subislaw und 
Schw ester der Gemahlin M estwin’s I. Swinislawa; die Landschaft Chmelno 
soll ihr W itthum  gewesen sein; nach Schwengels Angabe ist sie 1223 
am 25. Mai gestorben und die alte angeblich von ihr erbaute Holzkirchc, 
über deren G estalt und Aussehen E. S trehlke in den P r. P rov. Bl, eine 
Beschreibung nach M ittheilungen von Augenzeugen veröffentlichte, wurde erst 
1845, um einem Neubau P latz zu machen, leider niedergerissen. Urkundlich 
erw ähnt wird sie erst 1280, als Mestwin II. sie in Gegenwart des Bischofs 
Alberus von Cujavien dem K loster Suckau geschenkt hatte, was letzterer 
in einer U rkunde bescheinigt (No. 320). Ih r gehörte (nach Quandt) das 
D orf Röskau (Reysko) mit seinem See seit ih rer Stiftung; nach H irsch 
(Zeitschrift VI. 73) war ihre A usstattung mit Ländereien so bedeutend, 
dass der P farrer Eberhard  1351 davon 20 Hufen zur Anlage des deutsch- 
kulmischcn Dorfes Röskau verwenden konnte; eine O rtschaft wird daselbst 
auch schon früher sich befunden haben, die eben 1351 auf deutsches 
R echt neu gegründet wurde. W eitere M ittheilungen über die zum Lande 
Chmelno gehörigen Ortschaften enthält die viel citirte  Schrift des Professor 
Th. H irsch im 6. H eft dieser Zeitschrift.
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— VI — 1496, Januar 28, Marienparadies.
H e c t o r  M a c h e w itz  auf Mirchow, mit Genehmigung seiner G attin 

A nna, verkauft an den P rio r A nton und den Convent des Cartäuser- 
k losters M a r ie n p a r a d ie s ,  bei Zuckau, 24 M. aus seinem Dorfe Borkveld 
bei D anzig, jährlich  Lichtmessen zu heben, für 300 M., unter V orbehalt 
des W iederkaufs, was der R itte r H ans W olkow und sein V etter Jü rgen  
Machewitz durch A nhängung ih rer Siegel verbürgen.

V or allen vnde itczlichen, den diszer brieff w irt vorgebrocht, bekenne 
ich H e c t o r  M a c h e w ic tz , itczund czu M irc h o w  wonhaftich, mit volbort 
meyner liben Frauw en A n n a , vmme meyns vromen vnde nuctzikeit willen, 
vorkouft habe, vnde kegenw erticlich yn macht vnde kraft disses brieffes 
vorkowffe, vff eynen widderkoff, den wirdigen vnde geistlichen veteren, 
heren A n th o n io  P r i o r i ,  vnde deine gantczen Couent desz C lo s t e r s  
M a r ie - P a r a d i f s ,  Cartheuszer Ordens, bey S u k o w  gelegen, viervnde- 
czwenczigk mr. Preusclier muntcze geringes geldes yn meynem erpplichen 
dorffe B o r c k u e l t ,  bey D a n tc z ik  gelegen, vnde yn allen anderen meynen 
geretisten gutteren  vnde czynszeren, dy ich itczund habe, adder vmmer 
yn czukomftigen geczeiten werde haben , vor dreyhundert mr. gerynger 
derselbigen m untcze, dy mir dy vorgenanten veteren vnde heren Car
theuszer zu voller genüge wol beczalt haben. So vorwille vnde vorphlichte 
ich mich, m eyneFrauw e, vnde alle meyne erben vnde rechte nochkomelinge, 
vnde gelobe bey gutten trouw en, bey meyner ere vnde yn kraft diszer 
meyner vorschreibunge, sulche oben geschreben vyervndeczwenczick mr. 
alle jo r  je rlich  vfl das fest vnscr liben Frauw en, Lichtmeszen genant, bifs 
zu der czeit defs widderkowffes den vftegenanten heren vnde veteren yn er 
C loster zu antw erten ane alle vorczogk, w iddersproch, beruffunge, vnde 
rech tgangk, also das sy von wegen defs vorgeschrebenen geldes vnde 
beczalunge keyne vnkost, reyszen, m anunge, adder ladunge czu rechte 
sullen dorffen thuen. W elche obengeschreben kowff, vorphlichtunge vnde 
gelobnifs gantcz stete zu halden ane aller hynderlist, vorborge ich mit 
den erfesten vnde erbaren nochgeschrebenen junckeren  her H a n s  W o lk o w , 
r itte r  vnde vnderkem erer konynglichir m aiesteten, vnde her J ü r g e n  
M a c h e w ite z ,  meyn angeborne vrunth , dy och persönlich vnde muntlich 
gelobende zu groszerem  geczeugnisse vngetwungen, vor sich vnde ere 
erben vnde rechte nochkomelyngen, er Ingesegil neben meynem an dissen



breff haben gehangen. D er gegeben ist zu M a r ie n - P a r a d i f s  obengemelt, 
ym achten tage der hochgelobeten Juncfrauwen Agnetis, noch gotis gebort 
T how sent V ierhundert im Sex vnde Newenczichsten jore.
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An der w ohlerhaltenen Pergam enturkunde, von 24 cm. B reite und 
17 cm. H öhe, m it 21 Zeilen, mit dem Archiv - Rubrum V I „H ector 
Machewitz zu Mirchaw 300 Mr. c. 24 Mr. 1496“ , hängen drei wohl
erhaltene, runde Siegel in grünem W achse:

1. S. v. H ector M achevitz: Drei Rosen im Schilde, m. d. Minuskel-
Legende: hektor §§ machfictz (2 cm. i. D.)

2. S. v. H ans W olkow: B ahre oder Leier {̂ } im Schilde, m. d. Minuskel-
Legende: „S. W hans W, wolkov §§“ (2%  cm. i. D.)

3. S. v. Otto Machewitz: Drei Rosen im Schilde, darüber Helm 
mit Helm decken und ein Spruchband, m. d. M inuskel-Legende: 
„O tte M achwitz.“ (21/ a cm. i. D.)

Otto Machewitz w ar vielleicht der V ater des in der U rkunde er
w ähnten „Jü rgen  M achewitcz“ , welcher bei deren Beglaubigung sich des 
väterlichen Siegels bedienen mochte. H insichtlich der O rthographie der 
U rkunde ist zu bem erken, dass, wahrscheinlich unter dem Einfluss der 
Polnischen Sprache, das N iederdeutsche z überall cz geschrieben ist.


